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Vorsitzender 
Ich begrüße die Vertreter der öffentlidlen 

Berichterstattung im Hause, zumal wir sehr 
selten dazu Gelegenheit haben. 

Einlauf 

Vorsitzender: Eingelangt ist ein Sdlreiben 
des Bundeskanzlers betreffend die Neufest-

"An die Kanzlei des Vorsitzenden des Bun
desrates, Parlament, Wien. 

Auf Grund der EntschließUIlg des Herrn 
Bundespräsidenten vom 2. Februar 1972 war 
vom Steiermärkismen Landtag ein weiteres 
Mitglied in den Bundesrat zu entsenden und 
ein Ersatzmann zu bestellen. 

setzung der Zahl der von den Ländern in den Der Steiermärkische Landtag hat in seiner 

Bundesrat zu entsendenden Mitglieder aus Sitzung am 11. Februar 1972 

Anlaß der Volkszählung vom 12. Mai 1971. Herrn Walter Heinzinger, Billrothgasse 19, 

Ich ersuche die Frau Schriftführer, dieses 8010 Graz, als Mitglied und 

Schreiben zu verlesen. Herrn Prof. DDr. Hans Steiner, Dr. Theodor 

Schriftführer in Maria Hagleitner: Körner-Straße 12, 8600 Bruck an der Mur, 
als Ersatzmann 

"An den Vorsit:z:enden des Bundesrates, gewählt. 
Wien. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 2. Feber 1972 die Zahl der von den 
einzelnen Bundesländern in den Bundesrat zu 
entsendenden Mitglieder im Sinne des Arti
kels 34 Abs. 2 und 3 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung des Artikels III des 
2. Verfassungs-Uberleitungsgesetzes 1945, 
BGBL Nr. 232, nach dem Ergebnis der letzten 
allgemeinen Volkszählung vom 12. Mai 1971 
wie folgt neu festgesetzt: 

Wien 12 Mitglieder, Niederösterreich 
11 Mitglieder, Oberösterreich 9 Mitglieder, 
Steiermark 9 Mitglieder, Tirol 4 Mitglieder, 
Kärnten 4 Mitglieder, Salzburg 3 Mitglieder, 
Burgenland 3 Mitglieder, Vorarlberg 3 Mit
glieder. 

Hievon beehrt sich das Bundeskanzleramt 
mit dem Beifügen Mitteilung zu machen, daß 
gemäß Artikel 35 Abs. 1 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes von den Landtagen jener Län
der, denen auf Grund der Ergebnisse der letz
ten Volkszählung eine größere Zahl von Mit
gliedern im Bundesrat zusteht als bisher, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen wären. 
Auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes Slg. 2514/53 sei in diesem Zusammen
hang aufmerksam gemacht. 

2. Feber 1972 
Der Bundeskanzler: 

Kreisky" 

Vorsitzender: Auf Grund der erwähnten Ent
schließung entfallen auf die Bundesländer 
Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark. 
und Tirol je ein zusätzliches Bundesratsman
dat. 

Die betreffenden Landtage haben die erfor
derlichen Neuwahlen in den Bundesrat bereits 
durchgeführt. 

Ich bitte die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Maria Hagleltner: 

Der Präsident des 
Steiermärkismen Landtages: 

Dr. Hanns Koren" 
"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes

rates, Parlamentsgebäude, Wien. 

Mit Entsmließung des Herrn Bundespräsi
dent.en vom 2. Februar 1972, BGBL Nr. 37, 
kommt dem Bundesland Oberösterreich ein 
zusätzliches Mandat im Bundesrat zu. 

Der Oberösterreicb:isme Landtag hat in sei
ner Sitzung am 22. Februar 1912 gemäß Arti
kel 35 Abs. 1 des Bundes-Verfassungs gesetzes 
in der Fassung von 1929 als Mitglied, und 
zwar an neunter Stelle gereiht, Herrn WH
helm Remplbauer, Hauptschul-Oberlehrer, 
Kimmersdorf 46, 4502 St. Marien, geboren 
12. Mai 1933 in Ottnang, und als dessen 
Ersatzmann Herrn Markus Mißbichler, Post
beamter, 4020 Puchenau 50, geboren 9. März 
1921 in Traberg, gewählt. 

Der Erste Präsident: 
Sdlweighofer' , 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes
rates, Wien. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender I Im be
ehre mich, in der Beilage eine Beschlußaus
fertigung über die in der Sitzung des Tiroler 
Landtages vom 23. Februar 1912 erfolgte Wahl 
des vierten vom Bundesland Tirol zu entsen
denden Mitgliedes beziehungsweise von Er
satzmännern zu Ihrer gefälligen Kenntnis
nahme zu übermitteln. 

Der Landtagspräsident: 
Lugger" 

"BesChluß 

Zum vierten vom Bundesland Tirol zu ent
sendenden Mitglied beziehungsweise als Er
satzmitglieder werden gewählt: 

Mitglied: 
J osef Preindl, Absam. 
Ersatzmitglieder: 
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Sduiftfiihrerin 

1. Anton Raffl, Haiming, 
2. Josef Fankhauser, Mayrhofen. 

Es wird beurkundet, daß der Tiroler Land
tag diesen Besdtluß in seiner Sitzung vom 
23. Februar 1972 mit der verfassungsmäßigen 
Mehrheit gefaßt hat. 

Der Landtagspräsident: 
Lugger" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates, 
Herrn Ing. Helmut Mader, }4isdmalerstraße 24, 
6020 Innsbruck. 

Auf Grund der Entsdtließung des Bundes
präsidenten vom 2. 2. 1972, BGBl. Nr. 37/ 
1972, wurde dem Bundesland Niederösterreidt 
ein zusätzliches Mandat im Bundesrat zuer
kannt. 

Der Landtag von Niederösterreich hat daher 
auf Vorschlag der OVP-Landesparteileitung 
von Niederösterreich in seiner Sitzung am 
24.2. 1972 Frau Schmidt Elisabeth, 1 920, Haus
frau, Am Bischofsteidt 1, 3100 St. Pölten, zum 
Mitglied des Bundesrates und Frau Dr. Kraus 
Therese, 1926, Chefredakteurin, 2123 Kron
berg 132, zu, ihrem Ersatzmann gewählt. An 

Stelle von Frau Sdtmidt Elisabeth wurde Frau 
Kirdunair Annemarie, 1940, Angestellte, Berg
gasse 3, 2242 Prottes, als Ersatzmann für Herrn 
Ing. Gassner Johann gewählt. 

Die Kanzlei des Bundesrates wurde zuhan
den des Herrn Kanzleidirektors des Bundes
rates, Parlamentsrat Dr. Reinhold Ruckser, 
verständigt. Ebenso wurde das Bundeskanz
leramt, Abteilung 2 b - Verfassungsdienst, 
von der Wahl in Kenntnis gesetzt. 

Präsident 
Ing. Robl" 

Vorsitzen<ier:  Eingelangt ist weiters ein 
Sdtreiben der Burgenländischen Landtagskanz
lei betreffend einen Mandatsverzicht und die 
Neuwahl eines Mitgliedes des Bundesrates. 

Ich ersudte die Frau Sdlriftführer, audl die
ses Sdlreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An die Parlamentsdirektion, Parlament, 
Wien. 

Mit Wirksamkeit vom 17. Feber 1 972 hat 
Pranz DeutsCh, 7522 Heiligenbrunn, DeutsCh 
Bieling 41, sein Mandat als Mitglied des Bun
desrates zurückgelegt. 

Ebenso hat Frau Landtagsabgeordnete Otti
lie Rochus, 7000 Eisenstadt, St. Georgen, Drei
faltigkeitsstraße 49, auf ihr Mandat als Ersatz
mitglied des Bundesrates verzichtet. 

Der Burgenländisdle Landtag hat in seiner 
51. Sitzung am 21. Feber 1972 Herrn Okono
mierat Reinhold Polster, geboren 7. Juni 1922, 

7432 Oberschützen 59, OVP, zum Vertreter 
des Burgenlandes im Bundesrat gewählt. 

In der selben Sitzung wurde Frau Ottilie 
Ro chus , Mitglied des Burgenländischen Land
tages, geboren 27. November 1928 in S1. Andrä, 
Angestellte, 7000 Eisenstadt, St. Georgen, Drei
faltigkeitsstraße 49, OVP, als Ersatzmann für 
Okonomierat Reinhold Polster gewählt. 

Der Landesamtsdirektor: 
Dr. Gschwandtner" 

Vorsitzender: Danke. 

Die neuen Mitglieder des Bundesrates sind 
im Hause erschienen. Idt werde sogleidl ihre 
A n  g e l ob u n g vornehmen. 

Nadt Verlesung der Gelöbnisformel durdt 
die Frau Sdtriftführer werden die Bundesräte 
über Namensaufruf die Angelobung mit den 
Worten "Ich gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersudte die Frau Schriftführer um Ver
lesung der Gelöbnisformel und anschließend 
um den Namensaufruf. 

Schri lt lü hre Iin Maria Ha g 1 e i t n e r ver
lies t die Gel öbnis formel . - Die Bundesr äte 
Wal ter He i n z i n g e r , Rein hold P ol s t e  r ,  
Jose f P r e i n d l , Wil helm Re mpl b a ue r  
und E 1isabet h S eh m i d t leis ten die An ge

l ob ung mit den Worten "lch ge lobe ". 

Vorsitzender: Danke. 

Idt begrüße die neuen Bundesräte recht 
herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Bei-
fal 1.) 

-

Eingelangt ist weiters ein Sdlreiben des 
Bundeskanzlers betreffend eine Veränderung 
in der Bundesregierung. 

Idt ersuChe die Frau Schriftführer, dieses 
Schreiben zu verlesen. 

SChriftführerin Maria Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 2. Februar 1972, Zl. 909/72, den 
Bundesminister ohne Portefeuille Primaria 
Dr. Ingrid Leodolter gemäß Artikel 74 Abs. 3 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 von seinem Amte enthoben 
und ihn gleiChzeitig gemäß Artikel 70 Abs. J 
des zitierten Gesetzes zum Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz ernannt. 

Hievon beehre idt midt Mitteilung zu 
madlen. 

Kreisky" 

Vorsitzender: Eingelangt ist ferner ein 
Sdtreiben des Bundeskanzlers betreffend eine 
Ministervertretung. 

ICh ersudle die Frau SchrifUührer um Ver
lesung dieses Sdtreibens. 
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Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie-
ßung vom 15. Februar 1912, Zl. 1284/12, über 
meinen Antrag gemäß Artikel 13 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
für die Dauer der zeitweiligen Verhinderung 
des Bundesministers für Verkehr Erwin Früh
bauer am 24. und 25. Februar 1 912 den Bundes
minister für Bauten und Technik Josef Moser 
mit dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt ist weiters ein Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend einen Geset
zesbeschluß des Nationalrates im Sinne des 
Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Ich ersudle die Frau Sdlriftführer, dieses 
Schreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Mama Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu
handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit SChreiben vom 2. Feber 
1912, Zl. 116 d. B.-NR/ 1 912, den beiliegenden 
Gesetzesbesdlluß vom 2. Feber 1912: Bundes
gesetz über die Genehmigung des Bundes
rechnungsabschlusses für 1970, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sidl, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
vorzugehen. 

3. Feber 1912 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Ich ersuche nunmehr die Frau Sdlriftführer 
um Bekanntgabe der sons;tigen eingelangten 
Beschlüsse des Nationalrates. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

Eingelangte Beschlüsse des Nationalrates: 

1 .  Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
1 5. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert wird (19. Vertragsbediensteten
gesetz-Novelle) 

mit dem das Dorotheums-Bedienstetengesetz 
geändert wird 

3. Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
2. Feber 1972 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Bundesgendarmerie betreffende Bun
desgesetze geändert werden 

4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Tilgung von Verurteilungen und die 
Beschränkung der Auskunft· (Tilgungsgesetz 
1972) 

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Ubergang der Zivil- und Strafsadlen 
und die Änderung der Zuständigkeit bei der 
Auflassung von Bezirksgeridlten 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1972 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Zahlung 
einer Pauschalvergütung für die Tätigkeit von 
Rechtsanwälten als Armenvertretern in ge
richtlidlen Verfahren geändert wird 

7. Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem eine Dienstordnung für Vertragsleh
rer und Lehrbeauftragte an den Kunsthocb
sdlulen erlassen wird (Kunsthodlschul-Dienst
ordnung) 

8. Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz 
über die an wissenschaftlichen Hochschulen, 
Kunsthodlschulenund der Akademie der bil
denden Künste in Wien zu entrichtenden 
Taxen (Hocbsdlul-Taxengesetz 1912) 

9. Beschluß des Nationalrates vom 3. Feber 
1 972 betreffend ein Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nord
irland über Soziale Sicherheit samt Protokoll 
über SaChleistungen 

10. Beschluß des Nationalrates vom 3. Feber 
1912 betreffend ein Allgemeines Abkommen 
zwisChen der Republik Osterreich und deI 
Französischen Republik über Soziale Sicher
heit samt Protokoll 

11. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
3. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Pensionsversicherung für das Notariat 
(Notarversicherungsgesetz 1912 - NVG 1912) 

12. Beschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend einen Vertrag zwi

sChen der Republik Ostefl1eich und der Italieni
sillen Republik zur Regelung finanzieller und 
vermögensreChtlicher Fragen samt Anlagen 
und Briefwechseln 

2. Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 13. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1972 betreffend ein Bundesgesetz, 15. Feber 1972 betreffend ein Bundesgesetz, 

/ 
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SdlrlftftlhreriD 
mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz 1964 
geändert wird 

14. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Feber 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das 11. Staatsvertragsdurchführungs
gesetz, BGBl. Nr. 195/1962, neuerlich abgeän
dert wird 

15. GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
. 2. Feber 1912 betreffend ein Bundesgeseti, mit 

dem das Weingesetz 1961 geändert wird 
(Weingesetznovelle 1972) 

16. Beschluß des Nationalrates vom 2. Feber 
1972 betreffend ein Internationales Uberein
kommen über den EisenbahnfraChtverkehr 
(CIM) vom 7. Februar 1970 samt Anlagen, ein 
Internationales Ubereinkommen über den 
Eisenbahn-Personen- und -GepäCkverkehr 
(CIV) vom 1. Februar 1910 samt Anlagen, ein 
Zusatzprotokoll zu den am 1. Februar 1910 
in Bern unterzeiChneten Internationalen Uber
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr 
(CIM) und den Eisenbahn-Personen- und -Ge
päCkverkehr (CIV) und ein Protokoll über die 
Beiträge, welche die an den Internationalen 
Ubereinkommen vom 25. Februar 1961 über 
den EisenbahnfraChtverkehr (CIM) und über 
den Eisenbahn-Personen- und -GepäCkverkehr 
(CIV) beteiligten Staaten an die Kosten des 
Zentralamtes zu leisten haben, vom 7. Februar 
1910 

11. GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
2. Feber 1912 über ein Bundesgesetz betref
fend statistische Erhebungen auf dem Gebiete 
der Zivilluftfahrt (Zivilluftfahrt-Statistik
gesetz). 

, 
Vorsitzender: Ich habe diese Vorlagen den 

in Beiramt kommenden Aussmüssen zugewie
sen. Die Aussmüsse haben diese Beschlüsse 
des Nationalrates einer Vorberatung unter
zogen. Die diesbezüglimen sduiftlichen Be
richte liegen bereits vor. 

Gemäß § 28 Abs. C der Geschäftsordnung 
habe ich diese Beschlüsse des Nationalrates 
auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
des Bundesrates gestellt. 

Seit der letzten Sitzung des Bundesrates ist 
eine A n  f r a  g e b  e a n t w 0 r t u n  g einge
langt, die den Anfragestellern übermittelt 
wurde. Die Anfragebeantwortung wurde zu
dem vervielfältigt und auch an alle übrigen 
Mitglieder des Bundesrates verteilt. 

Eingelangt sind ferner 

.ein Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten über die wichtigsten 
Ergebnisse der XXVI. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen und 

ein Bericht der Bundesregierung über die 
Tätigkeit der Parlamentarismen HoChsChul
reform-Kommission. 

Ich habe diese Berichte dem AussChuß für 
auswärtige Angelegenheiten und wirtsChaft
liche Integration beziehungsweise dem Aus
schuß für Verfassungs- und ReChtsangelegen
heiten zur weiteren geschäftsordnungsmäßi
gen Behandlung zugewiesen . 

1 .  Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Vertragsbediensteten
gesetz 1948 geändert wird (19. Vertrags
bedienstetengesetz-Novelle) (687 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
19. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle. 

Berimterstatter ist Herr Bundesrat SChiCke 1-
gruber. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Scb.ickelgruber: Herr Vor
sitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll im Hinblick. 
auf die Herabsetzung der wömentlichen 
Arbeitszeit auf 42 Stunden das Entgelt für eine 
Wochenarbeitsstunde neu bestimmt werden. 
Statt dem 186sten Teil soll künftig der 182ste 
Teil des Monatsentgeltes für eine Women
arbeitsstunde gebühren. Auch soll künftig 
analog der Neuregelung der Uberstundenent
lohnung nach dem Arbeitszeitgesetz bereits 
für die ersten vier Uberstunden ein ZusChlag 
von 50 Prozent gebühren. 

Der FinanzaussChuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1912 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
besChlossen, dem Hohen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mich den A n
t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Feber 1912 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Vertragsbediensteten
gesetz 1948 geändert wird (19. Vertrags
bedienstetengesetz-Novelle), wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zu Wort hat siCh niemand gemeldet. Wir 
sChreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates ke i n e n E i n spruch zu 
erheben . 
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2. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Dorotheums-Bediensteten-

gesetz geändert wird (688 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Dorotheums-Bedienstetengesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Sdlickel
gruber. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Sdrlckelgruber: Hoher Bun
desratl Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll im Hinblick 
auf die Einführung der 42-Stunden-Woche eine 
Änderung des den nicht vollbeschäftigten Be
diensteten des Dorotheums für eine Wochen
tagsarbeitsstunde gebührenden Teiles des 
Monatsbezuges erfolgen. Statt dem 186sten 
Teil wie bisher soll künftig der 182ste Teil 
des Monatsbezuges der Berechnung des Ent
geltes für eine Wodlentagsarbeitsstunde zu
grunde gelegt werden. 

Der Finanzaussmuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1912 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
besdllossen, dem Hohen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mich den A n
t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 15. Feber 1912 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Dorotheums-Bedien
stetengesetz geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 
schreiten zur Abstimmung. 

des Nationalrates sollen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, daß in Städten mit 
eigenem Statut, in denen keine Bundespolizei
behörden bestehen, die Vollziehung der unter
sten staatlichen Sicherheitsverwaltung durch 
Organe der Bundesgendarmerie erfolgt. Die 
Agenden der Ortspolizei einschließlich der 
örtlimen Sicherheitspolizei werden hiedurch 
nimt betroffen; für sie werden weiterhin, so
weit keine Bundespolizeibehörden bestehen, 
eigene Organe der Städte mit eigenem Statut 
zuständig sein. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Remts
angelegenheiten hat die gegenständlime Vor
lage in seiner Sitzung vom 23. Februar 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten somit durm mich den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbescbluß des National
rates vom 2. Februar 1912 ,betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem die Bundesgendarmerie 
betreffende Bundesgesetze geändert werden, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender : Im danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zum Wort gemeldet hat siCh. Herr Bundes
rat Mayer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Mayer (OVP): Herr Vorsitzen
der! Hdfles Hal\lJS! Werter Heu Bundesmini-
ster! Meine Damen und Herren I Die zur Be
ratung stehende Änderung von Gesetzes
bestimmungen, die die österreichische Bundes
gendarmerie betreffen, liegt darin, daß im 

Bei der A b s t im m u n g beschl ießt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
National rates k e i n  e n E i n  s p r u c h 
erheben. 

der Gendarmeriegesetz vom Jahre 1894 eine Auf

des hebung stattfindet und im Gendarmeriegesetz 

zu 1918 und im Behörden-Uberleitungsgesetz eine 
neue Begriffsbestimmung geprägt wird, und 
zwar die Veränderung des Begriffes "Be
zirkshauptmannschaft" auf "Bezirksverwal
tungsbehörde" . 3. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 

vom 2. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die Bundesgendarm�rie be
treffende Bundesgesetze geändert werden 

(680 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Änderung von 
die Bundesgendarmerie betreffenden Bundes
gesetzen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Windsteig: Herr Vorsitzen
derl Hoher Bundesrat! Meine Damen und Her
ren! Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 

Diese Änderung greift in die Organisation, 
in die Tätigkeit der Gendarmerie ein. , Hin
sichtlich einer Bezirkshauptmannschaft - so 
ist es bis zum heutigen Tage - ist dem 
Bezirkshauptmann als Chef der Sicherheits
behörde seines Bezirkes ein Bezirksgendarme
riekommando für die Versehung des öffent .. 
limen Sicherheitsdienstes zugeordnet. 

Der öffentliche SiCherheitsdienst wird im all
gemeinen von der Bundespolizei und der Bun
desgendarmerie ausgeführt, jedoCh haben 
Städte mit eigenem Statut die Beremtigung, 
diese simerheitsdienstlichen Verrimtungen im 
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eigenen Wirkungsbereich für ihren Bereich 
zu versehen. 

Um nun einerseits einem Wunsche der 
Städte mit eigenem Statut - das werden in 
Zukunft Städte mit über 20.000 Einwohner 
sein - und um andererseits einem allgemei
nen Wunsdt, eine Verbesserung des Sicher
heitswesens herbeizuführen, zu entspredten, 
versudtt dieses Gesetz die Einbeziehung der 
Städte mit eigenem Statut in den Wirkungs
bereich der Gendarmerie zur Erfüllung der 
Aufgaben des öffentlidten Sicherheitsdienstes. 

Das ist sicher eine ausgesprodten erstre
benswerte Sache, denn wir wissen, daß es 
zweckmäßig ist, wenn im Sidlerheitsdienst 
möglidlst wenig Kompetenzen zu beachten 
sind, und daß der Sidterheitsdienst bei Vorlie
gen einer zentralen Leitung und Ausbildung 
am besten funktioniert und so auch der Sidler
heit im Staate entspredtend Redlnung getra
gen werden kann. 

Es handelt sidt hier also um eine Begriffs
bestimmungsveränderung. Jeder Bezirksver
waltungsbehörde ist ein Gendarmeriebezirks

. 
kommando für die Versehung des allgemeinen 
Sidlerheitsdienstes zugeordnet, das die Auf
gaben hat, die im Bezirke befindlichen Gen
darmerieposten, sagen wir es allgemein, zu 
betreuen, den Sicherheits dienst dort innerhalb 
der Gendarmetieposten zu koordinieren, zu 
ordnen und den Anweisungen des Bezirks
hauptmannes, des für das Sicherheitswesen im 
Bezirke Verantwortlic:hEm, Rechnung zu tra
gen. 

Durch die Begriffsveränderung von Bezirks
hauptmannschaft auf Bezirksverwaltungs
behörde sind nun auch die Städte mit eigenem 
Statut als Bezirksverwaltungsbehörden mit
einbezogen. Der Bezirksverwaltungsbehörde 
ist nun auch ein Gendarmeriebezirkskom
mando zu unterstellen. 

Wenn ich mir erlauben darf, als Angehöri
ger der österreichischen Bundesgendarmerie 
mit aller Freude und Herzlichkeit dieses Ge
setz zu begrüßen, weil es wirklich den An
forderungen unserer Zeit auf dem Gebiete der 
Betreuung des SidJJetrhJei.1lswesE!1DJ5 '1.l'Ild den Auf
gaben der Bewältigung des Sicherheitswesens 
entsprimt, so muß idt dom einige Bemerkun
gen mamen, die in letzter Zeit im Zusammen
hang mit diesem Gesetz Gesprächsthema nicht 
nur im Bereiche der Gendarmeriebeamten; 
sondern audt außerhalb dieses Personenkrei
ses waren. Ich erinnere zum Beispiel daran, 
daß sidl der Salzburger Landtag in der letz
ten Zeit sdton zweimal mit Fragen der öffent
lichen Sidlerheit, der personellen Besetzung 
der Sidterheitsbehörden und -dienststellen be
faßt hat. Idt halte es daher für beredttigt, bei 

einer Neueinführung auch die praktischen 
Auswirkungen irgendwie in Betradtt zu zie
hen, ohne - ich möchte das wirklich sagen, 
bevor dch dJir8se BemteIikun9len madlte- irgend
wie das Gesetz und dessen Inhalt grundsätz
lich verändern zu wollen. 

Wenn bei einer Bezirksverwaltungsbehörde, 
wie wir sie als Bezirkshauptmannschaft ken
nen, ein Bezirksgendarmeriekommando, dem 
vielleicht zwei Dutzend Gendarmerieposten 
unterstellt sein können, Arbeit genug hat, um 
seine Aufgaben zu . erfüllen, dann hat es 
momentan für den weniger Eingeweihten den � 
Anschein, daß nun in Städten mit eigenem 
Statut, die den gleichen Charakter einer 
Bezirkshauptmannschaft als Bezirksverwal
tungsbehörde haben, nur eine Gendarmerie
dienststelle errichtet wird und über diese eine 
Gendarmeriedienststelle, den Gendarmerie
posten, ein Bezirksgendarmeriekommando ge
stellt wird. In diesem Falle wäre also wohl 
die AufgabensteIlung für das Bezirksgendar
meriekommando klar, aber die arbeitsmäßige 
Ausnützung - so scheint es aus den Gesprä
chen der letzten Tage herausgekommen zu 
sein - wälle lßlidlt Ig'egeben. 

Die Besetzung eines Bezirksgendarmerie
kommandos ist im allgemeinen mit einem 
Bezirksgendarmeriekommandanten, einem 
Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekom
mandanten und einer Kanzleikraft gegeben. 
Diese drei Personen sind in Verwaltungs
bezirken in der Lage, ihrer Aufgabe gerecht 
zu werden. Werden nun diese drei Personen 
einer bestimmten Bezirksverwaltungsbehörde, 
einer Stadt mit eigenem Statut, wo nur eine 
Dienststelle ist, gegenübergestellt, dann fällt 
natürlich diese personelle Gegenüberstellung 
auf. Ich bin auc:h der Meinung, daß dies nirnt 
unbedingt eintreten muß. Ich berücksichtige 
bestimmt auch, daß dadurch dem Gendarme
riebeamten wieder die Möglichkeit gegeben 
ist, den erstrebten Dienstposten eines Kon
trollinspektors - und das ist ja letzten Endes 
die Spitze der W 2-Beamten oder, auf die 
Vierw,arltung überrbrJaqen, C - zu rerneidlen, 
und das :irst edJn. Vorteil für dJiIe Beamten. 

. 

Dem steht aber wieder - was im schon ver
glichen habe - ein nicht gerechter Ausgleich 
in bezug auf jene Bezirksgendarmeriekom
mandanten gegenüber, die meinetwegen über 
zwei Dutzend Gendarmerieposten ihre Ord
nungsaufgaben zu erfüllen haben. Anderer

. seits haben wir bei der heutigen Personal
knappheit neben unserer Sorge um die Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe 
uooSli.dleIlhei:t doch wch die ISo:rge, daß w,iedler 
durch dieses mehr oder weniger doch als 
Verwaltungsstelle charakterisierte Bezirks
gendarmeriekommando weitere Beamten dem 
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ddrek.1len - 'ich möchte .sagteIIl -, dem pIlakt!i
schen Exekutivdienst entzogen werden. 

Diese Gegenüberstellungen haben wir. Ich 
W'i1ederhole es jletzt noch eilll!lllall: Sosehr die
ses Gesetz zu begrüßen Wst Ilmd ISOJSeh'I leiS für 
die Gegenwart wie für die Zukunft seine 
gute Wirkung aum in der inneren Organisa
tion haben wird, so könnte man sich dom die 
Frage stellen, ob nicht doch für die Städte mit 
eigenem Statut, wo es sich nur um einen ein
zigen Gendarmerieposten, also nur um eine 
einzige Gendarmeriedienststelle, handelt, die 
Einrichtung eines Bezirksgendarmeriekom
maJIldos vorläufi1g un1JerbLedJben 'köDJllte, rinJdrem 
lThaIIl v�elLeimt saJgeIl würde: Oileser VeJ.lWlaJ.
tungsbehörde wird eine Gendarmeriedienst
stelle unterstellt, oder aber: Diese Agenden 
werden in einer Ubergangswirkung der schon 
vorhandenen Bezirkseinrichtung zugeordnet. 

Ich glaube, daß diese Frage zu besprechen 
berechtilgt ist, und :ich letI1S'UdlIe IdJaber ,den Herm 
Innenminister, diese so aufgeworfene Frage 
doch noch auf ihre praktische Ausführbarkeit 
hirn ZIU untJensumem: ob nämlich lim Ita!hmen 
dieser Gesetzesänderung diese Möglichkeit 
basteht, damit wir IlIi,1cht IIlJUr nach lauß1eD Mn 
bestehen können. Denn oft wird uns sehr leicht 
nachgesagt: J1a, für dliJe' 'l'ielilßlelD. Verw1crltu'll!gls
stellen hat man Personal, aber draußen, wo 
der praktische Exekutivdienst zu verrichten 
ist, dort fehlen verschiedene Dienstposten, die 
zu besetzen wärenl - So ungefähr lautet der 
Tenor unserer Bevölkerung, deren Meinung 
wir ja letzten Endes hier zu vertreten haben. 

Ob alle diese Einstellungen immer richtig 
sind? Aber ich meine, in diesem Falle ist es 
augenscheinlich. daß. wenn man diese Gegen
Überstellung maCht. doch praktisch zu erwägen 
wäre - was die weitere Entwiddung noch 
bringt, das wissen wir nicht, und ich glaube 
auch. daß die Vorsorge für die Zukunft so 
richtig sein wird, aber im gegebenen Zeit
punkt wäre es sicher erstrebenswert -. zu
mindest.dJieserIt meinJen. vorgell)flachten WU[}iSch 
noch näher zu untersuchen. Es ist dies nicht 
nur mein Wunsch, sondern es ist das auch 
der Wunsch unserer Fraktion. 

Abschließend, verehrte Damen und Herren, 
noch einmal: Die Osterreichische Volkspartei 
steht zu dieser Gesetzesänderung, sie wird 
gerne die Zustimmung geben, weil damit eine 
zeitgemäße und in die Zukunft blidcende, 
erfolgreiche Einrichtung oder die Möglichkeit 
einer solchen Einrichtung geschaffen wird. Ich 
möchte aber gleichzeitig vermerken, daß diese 

Vorsitzender: Hoher Bundesratl Ich begrüße 
den in der Zwischenzeit im Hause erschiene
nen Herrn Bundesminister für Inneres Rösch. 
(Allgemeiner Bei fall.) 

Zu Wort gemeldet hat sich weiters Herr 
Bundesrat SeidI. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Seldl (SPO): Verehrter Herr Vor
sitzender! Verehrter Herr Minister I Liebe 
Damen und Herrenl Wir haben hier Gelegen
heit, zu einem Gesetz Stellung zu nehmen, das 
das Bundesgendarmeriegesetz abändert. Mit 
diesem Bundesgendarmeriegesetz wird dem 
Grunde nach der örtliche Wirkungsbereich 
- nicht der sachliche - verändert; der ört
liche Wirkungsbereich wird in bestimmten 
Gebieten ausgedehnt. 

Ich möchte dieses Gesetz zum Anlaß neh
men, um vielleicht doch die Situation der Exe
kutivbeamten, enger begrenzt der Gendarme
rie, auszuleuchten. 

Verehrte Damen und Herren I Wenn irgend
ein Gesetzesbeschluß des Nationalrates. der 
hier zur Diskussion steht, sich mit Fragen der 
Wirtschaft, rder Landwirtschaft, des Gewerbes 
oder der Industrie beschäftigt. dann wird auch 
das immer wieder zum Anlaß genommen, um 
ein Gesamturteil oder etn Gesamtbild zu ent
widceln und - von den Rednern dargestellt -
um sich einen etwas größeren Uberblidc zu 
verschaffen. als nur ganz eng auf die Zeilen 
zu begrenzen, die in so einem Gesetzes
beschluß enthalten sind. 

Wenn wir uns dieses Gesetz ansehen. dann 
sehen wir: Es ist dem Grunde nach richtig 
- meine Fraktion wird diesem Gesetz audl. 
die Zustimmung geben -, daß man nun diesen 
Weg geht, weil man - so glaube ich - ver
schiedene Reibungsflächen oder Schwierigkei
ten, die es dort oder da auch auf dem Sektor 
des Simer'h!eli'bswesem; beli der AiUSübu!nig dJel' 
unterstaatlkben Sicherheitsverwaltung durch 
die Organe der Gendarmerie geben kann, 
beseitigt. 

Aber wenn ich es vielleicht sehr deutlich 
sagen darf: Es steht ja in Wirklichkeit im 
Hintergrund die Frage: Kann man nach der 
bisherigen Lösung nicht eine billigere Lösung 
finden? Das ist ja der Grund, eine billigere 
Lösung zu finden. Städte mit eigenem Statut 
smd aIUJS dem pollitilsdl.en. Vierwailtrum.gsbereddt 
eilllielS Bem'r.k.eIS la'lllSgeklammell'!1:, lsie haben lilhre 
eigenen Au�gaJben ZIU ler,füllen. :und wenn dort 
eine Bundetspolli.miJbehörde eI1richtet wtnd, 
Ga!IlIIl ha1 Isie mit alhIlelll leIiIgenJen Kräften 00-
stimm1Je AufgaJben ZJU erfüllten. 

unsere vorgebrachten Wünsche auch noch ent- Und jetzt geht es ganz konkret darum: Gibt 
sprechend geprüft werden sollten. (Bei fall bei 

I 
es einen Weg, manche Last d

. 
ieser Stadt a

.
uf 

der OVP.) irgend jemand anderen zu übertragen, in die-
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sem Fall also auf den Bund? Wenn man sich nen - auf dem Sektor der Entlohnung beste
das anschaut, dann wird man hier feststellen, hen. 
daß jetzt die Gendarmerie für die Aufgaben 
in den Städten mit eigenem Statut, konkret 
nun also in Krems, in der weiteren Folge in 
der Stadt WaJiJdJhamn -an der Ylbbs, mJit liJhren 
Organen aufzukommen hat. Das heißt, die 
Sicherheitsorgane der Stadt, die Stadtpolizei 
Krems, werden überflüssig für diese Aufgaben, 
die nun auf die Gendarmerie übertragen wer
den. 

Da ergibt sich nun die erste Frage: Kann 
man - und hier sehe ich das auch als Gewerk
schafter des öffentlichen Dienstes - mit dem 
bisherigen Personal, das diese Aufgaben in 
einem bestimmten Land oder in der gesamten 
Republik zu erfüllen hat, das Auslangen fin
den, wenn man seinen örtlichen Wirkungs
bereich nun erweitert? Ohne Zweifel wird 
dadurch eine Mehrbelastung gegeben sein, 
wenn man das auch nicht immer ganz konkret 
messen kann. 

Man wird also die Frage untersuchen müs
sen: Was geschieht mit dem anderen Perso
nal, das jetzt in der Stadt war, mit den 
Gemeindepolizisten der Stadt? Werden jetzt 
genauso viele Gendarmeriebeamte zur Erfül
lung der Aufgaben vorhanden sein, als bisher 
Polizeibeamte zum Beispiel in der Stadt Krems 
waren? Das wird ja sicherlich nicht der Fall 
sein, sonst würde man ja das vOm billigen 
Standpunkt aus nicht erfüllen. 

Wenn man also die Frage untersucht, ob 
man diese Bediensteten der Gemeindepolizei 
in den Bundesdienst - also hier konkret in 
die Gendarmerie - überführen kann, um hier 
erstens einmal den Personalstand für die Gen
darmerie etwas günstiger zu gestalten und 
auch das Problem der Gemeindepolizisten zu 
lösen, dann kommt man zu Tatsachen, die 
wir im öffentlichen Dienst schon seit langem 
kennen, aber die für die Menschen außerhalb 
des öffentlichen Dienstes nicht immer so deut
lich zum Vorschein kommen. 

Wenn man nämlich konkret beginnen will, 
den einzelnen in den Bundesdienst überzu
leiten, muß man grundsätzlich die Feststellung 
machen, daß das keinesfalls gegen den Willen 
des Bediensteten erfolgen- kann. Es kann nur 
mit Zustimmung des Betroffenen eine Uber
leitung vom Gemeindedienst in den Bundes
dienst erfolgen. Aber wenn man das will, 
dann wird man feststellen, daß hier, obwohl 
gleiche Aufgaben im großen Zug zu erfüllen 
sind, doch große Unterschiede auf dem Sektor 
der Anstellungserfordernisse, auf dem Sektor 
der Beförderungsmöglichkeiten, auf dem Sek
tor des Vorrückens überhaupt und der Prü
fungen und - das möchte ich besonders beto-

Man ist sehr leicht geneigt, in einem kleine
ren Kreis die eine oder andere Lösung zu tref
fen, die dort vielleicht ganz gut ist; wenn 
man :S!ile ,aber koriiespOlIlWewnd. ,oof den Bun
desdienst übertragen will, wie hier konkret, 
dann stößt man auf die Schwierigkeit, daß 
das ganz einfach nicht geht. Jetzt sieht man 
plötzlich, um wieviel der eine anders dasteht 
als der im Bundesdienst. 

Hier bin ich also der Meinung, daß der 
Bundesdienst sehr, sehr weit von manchen 
Regelungen außerhalb des Bundesdienstes 
entfernt ist. Das gilt konkret jetzt für die Gen
darmerie, das gilt aber nicht nur für die Gen
darmerie, sondern das gilt für die gesamten 
Bereiche des Bundesdienstes, wo korrespon
dierende Einrichtungen bei Ländern und Ge
meiruden bestehen. Die Beförderungschancen 
bei den Gendarmeriebeamten sind bei weitem 
nicht so günstig wie die Beförderungschancen 
in den einen oder anderen Bereichen der· 
Gemeindepolizei, aber darüber hinaus sind 
auch die Beförderungschancen des Verwal
tungsdienstes in A, B und C beim Bund gegen
über dem Land überaus verschieden. 

Das Problem des Uberleitens aus dem einen 
Bereich in den anderen ist also von großer_ 
Kompliziertheit, und ich kann mir vorstellen, 
wie groß die Sorgen jener Beamten der Bun
desverwaltung sind, die sich mit diesem Pro
blem zu beschäftigen haben, und wie sie sich 
bem'Ülhelll, Mer Idie 1geeignetem LÖlsullll9en ZI\l 
treftielll, um dem ,amen ISleiin te1'IWorbenJes Rech:! 
nicht zu nehmen 

u
nd dem anderen nicht so 

deutlich vor Augen zu führen, daß er bisher 
schlechter behandelt wurde als der mit ihm 
Korrespondierende. 

Die freiwillige Uberstellung ist das eine. 
Aber noch etwas anders: Wenn wir heute 
etwa über Milchprodukte reden müßten, wür
den wir automatisch auch die Probleme der 
Landwirtschaft und der Genossenschaften be
rühren. Wenn wir heute über die Gendarme
rie reden müssen, dann werden wir automa
tisch auch eine Wertung der einzelnen Beam
ten im öffentlichen Dienst und konkret bei 
der Gendarmerie vornehmen. Der öffentliche 
Dienst hat im Grunde in seiner Besoldung 
beim Eintreten und in seiner weiteren Ent
wicklung fünf ganz gewaltige Säulen, die man 
dort Verwendungsgruppen nennt, und zwar 
die Verwendungsgruppen A, B, C, D und E: 
A die Akademiker, B _ - wenn ich es grob 
über den Daumen gepeilt sage - eine Matu
rantenlaufbahn, C Fachdienst, D mittlerer 
Kanzleidienst und E Hilfsdienst. Wenn man 
sich anschaut, wie die Exekutivbeamten ge-
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Seldl 

reiht sind, dann sieht man, daß sie in W 1, 
W 2 und W 3 stehen, wobei W 3 rein dienst
rechtlich gesehen dodl mit D korrespondiert, 
wenn audl die Bezüge sidl nidlt so ganz 
detken, C mit W 2 und B mit W 1 .  

Die Exekutivbeamten sind nun der Meinung, 
daß sie unterbewertet sind, vor allem wenn 
man sidl vor Augen hält, daß ein Exekutiv
beamter eine überaus große Verantwortung 
trägt. Wenn er ausgebildet ist, wenn er seine 
Prüfungen bestanden hat, wenn er pragma
tisdl in diesem Dienstverhältnis steht und 
für den Staat und fiir die OffentlidJ.keit seinen 
Dienst leisten muß, dann ist er oft ganz auf 
sich allein gestellt und hat in Brudlteilen von 
Sekunden zu entscheiden, ob er ridltig oder 
falsch handelt. Er hat oft nicht einmal die 
Möglichkeit, sich mit irgendeinem Kollegen zu 
beraten oder bei einem Vorgesetzten noch 
knapp vor seiner Entscheidung Rat einzu
holen. So . auf sith allein gestellt hat er eine 
Handlung zu setzen, über die dann später 
unter Umständen bis zu hohen Gerichtsinstan
zen lang und breit beraten wird, ob er nicht 
anders vielleicht besser gehandelt hätte, als 
er es wirklich tat. Wenn man sich das vor 
Augen hält, wenn man bedenkt, daß der 
Beamte oft Entscheidungen zu treffen hat, die 
weit in die Gerichtssphäre hineinspielen, wo 
dann dort geprüft wird, ob seine Handlung 
richtig oder nicht richtig war, dann ist es ver
ständlich, daß die Beamten in diesen Berufs
zweigen der Meinung sind, daß sie rechtlich 
gesehen mit einem mittleren Kanzleidienst 
doch nicht verglichen werden können, daß 
ihr Dienst doch zumindest als Fachdienst im 
Rahmen der Exekutive zu betrachten wäre und 
daß sie auch dementsprechend zu reihen sind. 

Wir haben in den letzten Jahren auf diesem 
Gebiet viele Erfolge verzeichnen können, aber 
das alles sind Teilerfolge ; der harte Kern die
ser Frage ist noch nicht gelöst, und wir führen 
in dieser Richtung Verhandlungen, weil wir 
der Meinung sind, daß eine bessere Wertung 
des Exekutivbeamten, gesehen auch aus dem 
BliCkwinkel der Städte mit eigenem Statut 
und der Ubernahme der untersten staatlichen 
Sicherheitsverwaltung in diesem Bereich, 
durchgeführt werden soll. 

sen, und vor allem für die Presse, die bei dem 
geringsten Fehler, den ein kleiner Exekutiv
beamter oder ein öffentlim Bediensteter 
irgendwo begeht, sofort in den größten Let
tern, die es in ihrer DruCkerei gibt, das anpran
gert und aufzeigt. Aber im habe noch nie 
lesen können, daß, wenn einmal ein Journa
list einen Fehler mamt, dann wenigstens in 
den kleinsten Lettern, die diese DruCkerei 
besitzt, öffentlich bekanntgegeben wurde, daß 
man hier einen Fehler begangen hat. 

Ich bin daher der Meinung, daß auch wir 
die Auffassung vertreten sollen: Die Menschen 
im öffentlichen Dienst - bei Bund, Ländern 
und Gemeinden, ob bei der Gendarmerie oder 
bei einem anderen Dienstzweig - erfüllen 
ganz schwere Aufgaben für den gesamten 
Staat, für die Länder und für die Gemeinden, 
und in der Erfüllung dieser Aufgaben wird 
ihnen keinesfalls etwas geschenkt. Wir sollen 
alle immer wieder, wenn wir die Möglichkeit 
haben, auch versumen, die Leistungen der 
öffentlich Bediensteten der Offentlichkeit in 
einem positiven Licht vor Augen zu führen. 

Meine Fraktion wird dem vorliegenden 
Gesetzesbeschluß die Zustimmung geben. (Bei
fall' bei der SPO und bei Bundesräten der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter noch ein 
Schlußwort gewünscht? - Es ist dies nicht der 
Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

4. Punkt: GesetzesbesdJJ.uß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz über die Tilgung von Verurteilungen 
und die BesChränkung der Auskunft (TUgungs-

gesetz 1972) (683 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Tilgungsgesetz 

Zum Schluß möchte ich noch eine Bemer- 1912. 
kung machen: Die Gendarmerie und darüber 
hinaus der gesamte öffentliche Dienst des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden wird 
in der Offentlichkeit im allgemeinen in seinem 
gesamten Wirken meist . sehr negativ darge
stellt, und niemand bemüht sich, auch positive 
Seiten zu finden. Das gilt vor allem für die 
Massenmedien,. wie Rundfunk, Fernsehen, die 

Der Herr Bundesminister für Justiz hat sich 
infolge einer vor längerer Zeit eingegangenen 
Verpflichtung von der Teilnahme an der heu
tigen Sitzung entschuldigt. Mit seiner Vertre
tung hat er leitende Herren seines Ressorts 
betraut, die im Saal anwesend sind und sich 
zur Verfügung halten. 

die Möglichkeit haben, die Meinung der Mas- Beridlterstatter ist Frau Bundesrat Maria 
sen der Bevölkerung irgendwie zu beeinflus- Hagleitner. Im bitte um den BeriCht. 

74'1 
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Berichterstatterin Maria Hagleitner: Hoher 
Bundesrat! Sehr · geehrte Damen und Herren I 
Im Auftrag des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten erstatte ich Beridlt 
über den Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1912 betreffend ein Bundes
gesetz über die Tilgung von Verurteilungen 
und die Besdlränkung der Auskunft (Tilgungs
gesetz 1912). 

Durm den vorliegenden Gesetzesbesmluß 
des Nationalrates soll der Grundsatz der amts
wegigen Tilgung verwirklicht werden. Die 
Tilgungsfrist - je nach dem Strafausmaß fünf, 
zehn oder fünfzehn Jahre - soll mit dem 
Zeitpunkt der Strafverbüßung bzw. der Rechts
kraft des Urteils beginnen; Sobald eine Ver
urteilung getilgt ist, darf sie in Auskünfte aus 
dem Strafregister nimt mehr aufgenommen 
werden. Unter bestimmten Voraussetzungen 
sollen Strafregisterauskünfte aum schon vor 
der Tilgung nur an Gerichte, Staatsanwalt
schaften sowie an Sicherheitsbehörden bzw. in 
einem Gnadenverfahren gegeben werden. Ver
urteilungen zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
sollen untilgbar sein. 

Der Aussmuß für Verfassungs- und Remts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1912 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten somit durch mich den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle besmließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15 . Feber 1912 betreffend ein Bun
desgesetz über die Tilgung von Verurteilun
gen und die Beschränkung der Auskunft (Ti!
gungsgesetz 1912) wird kein Einsprudl erho
ben. 

Vorsitzender: Danke, Frau Bundesrat. 

Zu Wort gemeldet hat sim Frau Bundesrat 
Dr. Jolanda Offenbedc Ich erteile ihr dieses. 

Bundesrat Dr. Jolanda Oifenbedi: (SPO) : 

teilung vom Rechtsbrecher zu nehmen, ihn 
wiederum zU einem vollwertigen Mitglied der 
Gesellschaft zu machen, ihn zu resozialisieren. 
Ich möchte sagen: Die Tilgung ist geradezu 
die Voraussetzung für eine Resozialisierung 
des Redltsbrechers. 

Dort, wo die Vergeltung im Vordergrund 
stand, wo man den Redltsbremer an den 
Pranger gestellt hat, damit die ganze Stadt 
von seinem Rechtsbruch erfahre, dort gab es 
auch keine Tilgung. Eine Tilgung gab es auch 
dort nicht, wo man ihm ein unauslösdllidles 
Mal zugefügt hat, sodaß man es ewig sehen 
konnte. 

Wir aber wollen nidlt vergelten, sondern 
wir wollen resozialisieren, und daher wollen 
wir auch nach Ablauf einer gewissen Zeit 
die Strafe wiederum tilgen. 

Erst verhältnismäßig spät ist es in Oster
reidl zu einer gesetzlichen Verankerung der 
Tilgung gekommen, und zwar erst mit dem 
Gesetz vom 21 . März 1918. Das gegenwärtige 
Tilgungsgesetz stammt aus dem Jahre 1951. 

Es gab viele Anläufe, das Strafrecht zu refor
mieren. In der Ersten Republik, am 21. Sep
tember 1921, hat Karl Renner, als es wiederum 
eine Debatte zur Strafrechtsreform im Parla
ment gab, gesagt: 

"Je barbarischer das Land ist, umso barba
rischer seine Deliktsbegriffe und Strafen. Die 
Beschaffenheit des Strafredltes ist geradezu 
ein Kulturindex eines Volkes." 

Ich möchte sagen: Die Tilgung von Strafen 
und die Resozialisierung des Redltsbredlers 
gehört auf die positive, auf die humane Seite 
unseres Kulturindex; 

Nun zum Tilgungsgesetz 1951 ,  zum derzeit 
in Geltung stehenden Tilgungsgesetz. Dieses 
Tilgungsgesetz verfügt meines Erachtens über 
einen großen Mangel : es ist der Mangel, daß 
man nur über Antrag tilgen kann und nur 
über Richtersprudl. Was bedeutet das? Das 
bedeutet, daß der Geschickte, der Gebildete, 
derjenige, der juristisch beraten ist, sofort 
nach Verstreichen der Tilgungsfrist den Ti!
gungsantrag einbringt und dann wieder als 
unbescholten gilt, dann wieder eine reine 
Weste hat, wenn Sie so wollen. Der weniger 
Gebildete, der Ungeschickte, derjenige, der 
vielleicht einmal mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten ist und nie w.ieder etwas mit dem 
Strafrecht zu tun haben will, gar nicht mehr 
ein Gericht betreten will, wird es unterlassen, ' 
den Tilgungsantrag einzubringen, der gilt ein 
Leben lang als vorbestraft. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Wenn 
wir heute das Tilgungsgesetz behandeln, dann 
behandeln wir eigentlich wiederum einen Teil 
des Strafrechtes, denn mit diesem Tilgungs
recht setzen wir die Reform des Strafrechtes, 
die recht spektakulär bereits im Juli des Vor
jahres begonnen hat, weiter fort. Das Problem 
der Straftilgung ist untrennbar mit dem Straf
recht verbunden. Ohne das Problem der Til
gung zu behandeln, gibt es auch kein neues 
Strafrecht. So kommt es zur geradezu . grotesken Situa

Was ist Gegenstand der Tilgung? Gegen- tion, daß derjenige, der etwa wegen einer 
stand der Tilgung ist, den Makel der Verur- Bagatellsache, wegen einer Ohrfeige einmal 
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Dr. Jolanda Offenbe<k 
bestraft wurde. nach zwanzig Jahren noch 
immer als vorbestraft gilt, während der 
andere. der Gewandtere. der Geschicktere. 
bereits fünfmal. permanent also, Ohrfeigen 
ausgeteilt haben kann und am Ende, wenn 
er eben rechtzeitig und sofort die Tilgung ein
bringt, als unbescholten gilt und eine reine 
Weste hat. Das kann doch nicht in Ordnung 
sein. Diese Tilgungspraxis schafft zweierlei 
Recht. Es scheint mir auch mit dem Gleich
heitsgrundsatz unserer Verfassung nicht ganz 
'Vereinbar. 

Dabei geht es ja nicht nur um den Makel. 
um die Ehre, die da reingewachsen werden 
soll. es ist auch ein echter Namteil für den
jenigen. der nicht remtzeitig getilgt hat, der 
nicht rechtzeitig den Tilgungsantrag einge
bramt hat, denn es kommt ihm j a  für den 
Fall eines neuerlimen Rechtsbrumes der Mil
derungsgrund des Unbe smoltens eins nimt 
zugute, während der andere als unbescholten 
gilt. Mancher Richter läßt sich ja doch davon 
beeindrucken, wenn er sieht. daß dieser. auch 
wenn es nur kleine SaChen sind, schon fünfmal 
'Vorbestraft ist. 

Wie spielt sich denn die Tilgung heute sehr 
oft ab? Viele Jahre nach einer Verurteilung 
- nehmen wir wieder eine Bagatellsache 
an - wird der Mensch wieder straffällig. es 
steht eine neue Verhandlung vor ihm. 

Nun beginnt der Wettlauf um die Tilgung. 
Es ist ein wahrer unwürdiger' Wettlauf um 
diese Tilgung. damit der Strafregisterauszug 
noch vor der Verhandlung rein und weiß vor 
dem Richter liege. Nun wird der Antrag ein
gebracht. Rechtsanwälte intervenieren. und die 
Gerichtsbeamten wühlen in alten Schwarten. 
Meist hat der Rechtsbrecher sein Urteil schon 
verloren und ist die Geschäftszahl längst ver
lorengegangen. Die Gerichtsbeamten wühlen 
also in verstaubten Kellern nach diesen Akten. 
Ich war selbst Gerichtsbeamtin und weiß das 
aus Erfahrung. 

Dann ist es endlich so weit, daß dieser Akt 
vor dem Richter liegt, der die Tilgung aus
spriCht. Dann geht das nach Wien ins Straf
registeramt und kann endlich getilgt werden. 
Manchmal. möchte ich sagen. ein weiter Weg. 
Manche haben Glück und erreichen noch vor 
der Verhandlung. die nötige weiße Weste 
wieder zu haben. 

Das neue Tilgungsgesetz sieht die Tilgung 
von Amts wegen vor und setzt damit diesem 
komplizierten Weg und diesem unwürdigen 
Wettlauf um die Tilgung ein Ende. 

erschienen ist. und wird unsere Richter und 
Gerichtsbeamten erheblich entlasten, stellt 
also eine echte Verwaltungsvereinfamung 
dar. Diese Tilgung . von Amts wegen, diese 
automatische Tilgung. halte ich daher über
haupt für den größten Fortschritt dieses Geset
zes. 

Völlig neu in diesem Gesetz ist die soge
nannte Beschränkung der Auskunft. Das haben 
wir noch nicht gehabt. Diese Beschränkung 
der Auskunft sieht vor, daß bei Rechtsbre
chern, die wegen eines Bagatelldeliktes be
straft wurden, oder auch bei · Jugendlichen. 
bei denen ein Schuldspruch ohne Ausspruch 
der Strafe erfolgte, nach rechtskräftiger Ver
urteilung vom Strafregisteramt außer den Ge
richten, der Staatsanwaltschaft und den Sicher
heitsbehörden über diese Verurteilungen nie
mandem Auskunft gegeben wird. Bei Verur
teilungen bis zu drei Monaten wird eben
falls nur mehr den Gerichten, der Staats
anwaltschaft und den Sicherheitsbehörden drei 
Jahre nadl Verstreidlen der Tilgungsfrist Aus
kunft gegeben. 

AuCh das ist ein großer Fortschritt dieses 
Gesetzes. denn das wird der Resozialisierung 
nur förderlidl sein. Das wird sich insbeson
dere bei der "Arbeitsplatz suche und der Ein
gliederung eines Redltsbrechers in den 
Arbeitsprozeß sehr günstig auswirken. Daß 
ein Rechtsbredler Arbeit findet und am. 
Arbeitsplatz keine Schwierigkeiten hat, ist 
dom überhaupt die Voraussetzung für die 
Resozialisierung. 

Das Tilgungsgesetz 1972 ist ein modernes. 
Gesetz, das hoffen läßt. daß dieser modeme 
Geist aum in andere Bereiche der Justiz wei
ter Eingang findet. 

Ich denke hier besonders an die Personal
politik. Die Bestellung von Richtern und 
Staatsanwälten bei unseren Gerichten geht in 
einem patriarchalismen Stil vor sich. Ich spre
che hier vor allem von der Steiermark, aus 
der ich komme. Hier gilt noch immer der 
Grundsatz: MuHer taceat in ecclesia! Es gibt 
nämlich in der Steiermark noch immer keinen 
weiblichen Richter oder Staatsanwalt. In der 
Steiermark und angeblich auch in Kärnten 
und in anderen Bundesländern wird jedes Ein
dringen eines weiblichen Wesens, ich möchte 
sagen. hartnäckig verhindert. 

Ich hoffe sehr. daß dieses Tilgungsgesetz 
der Anfang neuer Wege in der Justiz ist und 
daß das Patriarchat bald zu Ende geht. Unsere 
Gesellschaft - das dürfte sich schon herum-

Die Technik der automatischen Tilgung gesprodlen haben - wird in Zukunft die 
durch eine Datenverarbeitungsanlage besei- Hirne der Frauen mehr brauchen als ihre 
tigt ein Prinzip. das mir immer als ungerecht Hände, die langsam durch Waschmaschinen" 
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Geschirrspülautomaten und sonstige tedIni
sche EinridItungen ersetzt werden. 

IdI hoffe aber auch, daß dieses Tilgungs
gesetz nur das Präludium für die große Straf
rechtsreform ist, die unser 170 Jahre altes 
Strafrecht moderner und humaner gestalten 
wird. (Beifall bei der SPO und bei Bundes
räten der OVP.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht? - Es ist dies nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

S. Punkt: GesetzesbesdJ.luß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz über den Ubergang der Zivil- und 
Strafsachen und die Änderung der Zuständig
keit bei der Aufiassung von Bezirksgerichten 

(684 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz über 
den Ubergang der Zivil- und Strafsachen und 
die Änderung der Zuständigkeit bei der Auf
lassung von Bezirksgerichten. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Beriebt. 

Berichterstatter Windsteig: Hoher Bundes
ratl Meine Damen und Herrenl Durch den vor
liegenden Gesetzesbesch.luß des· Nationalrates 
soll der Ubergang der anhängigen Zivil- und 
Strafsachen bei Auflassung eines Bezirks
geridItes allgemein geregelt werden. Gegen
wärtig ist bei jeder Auflösung eines Bezirks
geridItes ein auf den Anlaß fall zugeschnit
tenes Bundesgesetz notwendig, um den Be
stimmungen des Artikels 83 Abs. 1 Bundes
Verfassungsgesetz zu genügen. Der Gesetzes
beschluß des Nationalrates trifft auch Vor
sorge für den Fall, daß der Sprengel eines 
aufgelassenen Bezirksgerichtes aus dem 
Sprengel seines bisherigen Gerichtshofes 
erster Instanz ausscheidet. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständlidle Vor
lage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1972 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
besdllossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen EinspruCh. zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für. Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten somit durCh. mich den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen : 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bun
desgesetz über den Ubergang der Zivil- und 
Strafsachen und die Änderung der Zuständig
keit bei der Auflassung von Bezirksgerichten 
wird kein EinspruCh. erhoben. 

Vorsitzender: Idl danke, Herr Berichterstat
ter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Iro. leb erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Iro (OVP): Hoher Bundesrat I 
Meine Damen und Herren! Der wesentliche 
Inhalt dieses Gesetzesbeschlusses ergibt siCh. 
aus dem Referat des Beriebterstatters. 

Es geht also niCh.t um die Auflassung ein
zelner Bezirksgeriebte, sondern es geht um 
die generelle Regelung der Zuständigkeit für 
den Fall der Auflassung oder der Zusammen
legung einzelner Bezirksgerichte. 

Ferner werden hinsidItlich des SdIicksals 
der anhängigen Rechtssachen Bestimmungen 
getroffen. Es kann passieren, daß ein Bezirks
geriebt aufgelassen oder mit einem anderen 
Bezirksgericht zusammengelegt wird und Pro
zesse anhängig sind. Diese Prozesse werden 
ja nicht gerade in dem Augenblick abgeschlos
sen, in dem ein Bezirksgeriebt aufgelassen 
oder mit einem anderen zusammengelegt wird. 
Für diese Fälle der anhängigen Rechtssachen, 
Strafsaeben und Zivilsachen wird eine gene
relle Regelung ,getroffen. 

Wenn man das Gesetz sieht und seine 
Uberschrift liest, dann glaubt man im ersten 
Augenblick, daß bestimmte Bezirksgerichte 
aufgelassen werden. Nein: Es handelt sich um 
eine generelle Regelung für den Fall der Auf
lassung. 

Ziel des Gesetzes ist es, daß nicht in jedem 
einzelnen Auflassungsfall oder Zusammen
legungsfall ein eigenes Bundesgesetz erlas
sen werden muß. So war es bisher. Wenn 
bisher ein Bezirksgeriebt aufgelassen oder mit 
einem anderen Bezirksgeriebt zusammengelegt 
wurde, war es notwendig, gemäß Artikel 83 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes ein 
eigenes Gesetz zu erlassen, wenn eine Ände
rung des Sprengels eingetreten ist. Um das zu 
vermeiden, daß also in jedem Anlaß fall ein 
eigenes Bundesgesetz erlassen werden muß, 
wurde dieses vorliegende Gesetz vorgesCh.la
gen. 

Unberührt durch das Gesetz bleibt die Rege
lung bestehen, daß in jedem einzelnen Fall 
der Errichtung, der Auflassung oder der 
Zusammenlegung von Bezirksgerichten ein 
Einverständnis zwischen der Bundesregierung 
und der betroffenen Landesregierung erfolgen 
muß. Der Verfassungsgerichtshof hat in sei-
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nem Erkenntnis vom 20. Juni 1 969, K II-5/68 , 
ausdrüddich festgestellt, daß auf Grund der 
bestehenden Gesetze in jedem Fall, in dem 
ein Bezirksgeridlt aufgelassen, mit einem 
anderen Bezirksgericht zusammengelegt oder 
auch ein Bezirksgericht errichtet wird, wo die 
Sprengel einteilung verändert wird, ein Ein
verständnis zwischen der Bundesregierung 
und der betroffenen Landesregierung herbei
geführt werden muß. Es erfließt also eine 
Verordnung der Bundesregierung im Einver
ständnis mit der Landesregierung. Diese Tat
sache bleibt durch das vorliegende Gesetz 
unberührt. 

Es ist also nicht so, daß wir dann, wenn 
wir heute abgestimmt haben und wenn beide 
Fraktionen dem Gesetz zugestimmt haben 
werden, sagen können, daß jetzt in jedem 
Fall vom Justizministerium wird bestimmt 
werden können: Das Bezirksgeridlt wird auf
gelöstl ,  Dieses Bezirksgericht wird nicht auf
gelöst! ,  sondern es ist nach wie vor in jedem 
Fall ein Einverständnis zwischen Bundesregie
rung und Landesregierung notwendig. 

Sie wissen, daß ein Etappenplan des Bun
desministeriums für Justiz für die Auflösung 
bzw. für die Zusammenlegung von Bezirks
gerichten vorliegt, und zwar sind zwei Grup
pen vorgesehen: eine Gruppe A, in der inner
halb von Jahresfrist bestimmte Bezirksgerichte 
aufgelassen werden sollen, und eine Gruppe B, 
in der ab 1973/1974 innerhalb eines Zeit
raumes von drei Jahren die Auflassung von 
Bezirksgerichten erfolgen soll, freilich nur 
dort, wo die baulichen Voraussetzungen ge
sdlaffen sind. Die baulichen Maßnahmen wer
den natürlich nur dort getroffen werden, wo 
vorauszusehen ist, daß die Landesregierung 
zustimmt. Wenn zu erwarten ist, da.ß die Lan
desregierung ablehnt und sagt: Nein, dieses 
Bezirksgericht darf nicht aufgelassen werden, 
hier muß die Bevölkerung berü<ksichtigt wer
den! ,  wird man nicht jetzt bauliche Maßnah
men treffen und ein anderes Bezirksgericht 
großartig ausbauen, weil man eben weiß, daß 
es in diesem Fall nicht zur Auflassung eines 
kleineren, daneben liegenden Bezirksgerichtes 
kommen wird. Das ist also der Etappenplan 
des Bundesministeriums für Justiz. 

Nun gibt es Argumente für die Auflassung 
und Argumente gegen die Auflassung. Für 
die Auflassung wird süherlich sprechen - und 
das wird auch in dieser Begründung des Etap
penplanes des Bundesministeriums für Justiz 
angeführt -, daß man leistungsfähige Bezirks
gerichte schaffen soll, daß es nicht gut ist, 
wenn die Bezirksgerichte nicht die Leistung 
erbringen, die sie eigentlich erbringen müß
ten. Warum nicht erbringen? Weil sie ru 
klein :stind, weil dUTch die Unter:beset7JUTIg und 

li!Ilfol1ge der ge'liingen Aufgabeln, die jlhnen noch 
verbHeben :S1ind, die I.JeiJstuJng geschwächt ,ist, 

Es W'iird angeführt, daß ;es ,gut list, spezia
Hsierte RJichter zu 'baben. Es lIlat süherlich 
etw1liS für sich, daß 'sidl ein Riidlber 1m. Mie.ten
samen ,aUSkiennt, in. arbe'i1:JSlgeI1ichUichJen Sachen 
U'SW. Spezialisierung bat etwas für sich. Es 

äst nur gl'eJichzeitig zu be1loIlJen, daß e's auch 
gut ist, wenn 'eIS R!idlber g.rbt, ldie taus der 
Vdelfalt der Aufgaben, Idli!e :an sie herran.gen-
9100 we:rden, eine GasamtlSchau der Probleme 
gewoonoo haben, die notweOOiogeTWJeise gelöst 
werden müssen; das ist bei einer totalen Spe
zioalisienmg, bei der einer rum BelilSpilel nur 
mehr Mietrechtssachen erledigt, nicht mög
Hch. Der betreffeillde Richter hart Idann keine 
Aihnu'l1lg mehr von Iden ,emderen Dingen, WJeIIl.Il 
er auch elinmal studi,ert 'hat. Aber Ispezi,aUS'i.lerte 
Rtkb.rer ISind siche'flich ein VortetH. 

Dann !heißt ein .A:l1gumle'llrt für dJie Auflas
,sung, daß eine gewiSse Ubung !in der Urteil
schöpfung günstig jiSt Wlld da.ß 'eIS maJIlcbe Räch
ter gilbt, die gar :IDeJirne Ubung dn der UTlJeil
schöpfung haben, weil ISliIe väe'lLelidl'1: zwei Ur
'ooile im Jahr machen, .denn 'SOiDIst ,gIbt es keine 
streü·tJilgEln Sachen. Es wird laUles veI1gllichen, 
der Rlichter macht Vier:g1eich!svel'1SlUdle, und dlie 
ge IdmJgen , und somit iQli'bt les nur zwei, drei 
streitige Urteile im ganzen Jahr. Er hat also 
keine Ubung ,tn der UrfJelHsd'löpfung, sagt man. 
Das hat etwas für sich. 

Auf der ameren Seite werden - lich nadle 
jetzt getgen meine pensönlidretn Interessen als 
Anwalt - soun.d5o vtiele 'Prozesse VleTgHche!l1, 
bevor es überhaupt rum Proreß kommt, weH 
der Richter infolge lSei'llleI peI'lsön1ichen K1ennt
n�'s der Leute UIlId lauf Grund des Uffiista:n.dels, 
daß sich die Memmen geniieren, einen. Proreß 
zu fühl1en, handeln k!a!IllIl. Es mird dlBml gesagt, 
daß sich wegen der paar hundert Schilling 
di,e Sache nicht ,auszahlt, uDJd IsiJe Wlird eben 
im Vergleich ,er1edi'gt. Man bat du Vlielen. Fäl
len bei diesen klleinen ,Bez;ir:ksgerdchten dels
halb iSO wen.i,ge !Stl1eJi:tige' Sadren, we'i.·l es eben 
dem Rdchter !ge�i.ngt, lauf GrllIIlId seti'l1ler Kennt
nis der persönldchen 'UIIlld örtLicheon Verhält
nisse redltzeiti'g und vor Beginn !mllleiS Pro
Zle5IS1eS Veryleich'e herbeli!rufühI'lelll. 

Dann heJißt les, daß . ldle'r RJidlter �n die:sen 
klei'Illen BezirklSger.i.chte:n, die weit Ia'bldregen 
von der Stadt, JooiIDJe Gelegenheit !bat, mit 
anderen JU'liilSltlen ru I1eden. - Sicherlich .mt 
er irgendwie isoliert, aber er hat selbst ein 
Auto, 'er kann tin die Stadt fialh:l1etn, er kann 
KuI1Sle beisuchren., er ·mann Vorträge anhören, 
er 'k!ann. was lesen, und er wUlid daher auch 
informiert sein. Ich weiß ,also mcht, ob dieses 
Argumell1t ,sehr stark list. 
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Wichti.ger eIiSChein:t es .md!r, wenn. diavon 

gesprochen WiiIM, ·daß Spl'IElng,elrdchter über
flüSlSlig werden. SpreIlIg'elr.ichter sind solche 
Rlicht:er, dliJe herumge.schlickt wooden., die nicht 
,stänJdilg i:rogendwo ISIitzen, ,sondern die ein paar 
Tage bei dem Gericht und ein paar Tage beim 
anderen Gericht sind und ,dJi..e daher 'gar nicht 
j ,enen pelisönllidlen. Kontalkt haben, der so sehrr 
erwünJScb.t und wiChtig wärte, jeD!er Kontakt 
zwisc:hen der Bevölkieru'DJQ uml dem Rächter. 
Es heißt :in der Begrundung dlas Etappenpl:anels 
des BundesmiiDJi,steriums für JUJstiz, diaß durch 
die vorgelSieheine MaßTIlahme !Sich di'es'e Spren
gelIlichlber ,erübni'9len we'Iden. Es IQlibt der7Jmt 
immerhlin. 38 Bezirk'sgeriichte, beIi. deIl!etn nur 
Spren.gelrichter tät�g ,smd, 'bei ,denen 'der Rich
ber nur 'einze,I'flIe T>age in der Woche 'aJIlwesend 
'i'st und dann I1asch das ,edediJg.t, WCllS zu machen 
'iJst, worauf er wileder ZUilll nächlstJetn Ge'richt 
,eilt. 

Wei:fJeIlS wird ,eiill,e EinJsparung ibeirrn Sach

und Pellsona1aufwand a!lllgeführt. Es wird 
dalr auf 'hingeWIilesen, ;daß der Rechn.llllllQIShof 
herelitos 'irrn Jahre 1959 diie AIUf1BiSISiUIllQ j'EmJer 
Be:niliksge'I1icht,e V1erLmgt hat, ldJiJe mchlt lebeIllS
fäMg sind. Das hat etWlills für IS'ich. Binlsparullig 
ist sehr wich1liig. Ich sehe vollkommen edn, 
daß man Geld Dicht 'U!llDötiig a'UJsgd'bt. 

Es Wii'Id alloodlilliQlS d!ll. d1er iBegründung de!s 
Ebappenpl'aJIlIes daraJUf ibJintgleWliJesen, daß 
zunädJst einmail .baultime MaßniaJhmen. notwen
dig' isem werden, daß ·aliso viele Gebäude err
rich:tJet, a'UlsgebaJUt, umgebaut, el'lW1eliltJetrt we'r
dein mÜ/StSie!ll., um überthaJUPt j'enJe ik1Jednren Ge
l1icbte, dJie .aJUf�g;ellillSSelIl 'Werden, dn den Auf

IIlltrhmeg.eI1ichten un,1lerZlllbrjngelIl. DillS betrifft 
die neuen. Rächter, diJe dOI1t lS'ein WleI1den, dias 
Per.sonal, das dort tätWg lsein Wlirrd. Dilesberzüg
llich wti:rd dn der nädJJsten 2Jeli1 eli:niiges gehaut 
werden. müssen. Sehr 'billli.'g wi'ID dillS 'in de!Il. 
nächsten. Jiahl1en ,aLso meht lsem. Ich 'ghrobe, 
daß das eher teurer sein wiI1d. Freilich gebe ich 
auf laJIl!ge Siebt geseQ1Jen ZIll, ldJaß man VlilellteiCht 
aini'ges laJIl P.el1sona;} Ulnd laum an Sa,ch!aufwand 
wild einlspcwen kÖ'DlIlen. 

DCl!IliJl wind die K:onzentI1a1lion iillID. Sitz der 
Be7JiJrkshauptmaJIlnlSchaf1:Jeln als begrüßenswert 
cmgeführt. Auch dillS :ilSt ein Ar:gument, ,dJaJS 
S'idll8dich zu bej,ahen Iilst. Es list gut, wenn. am 
Sitz der BezirkJShaltlJptmannJscb:aft, wo ,auch dCllS 
ViermeJSslmQlSlamt list und wo aJUch V1ersch!ie
diene .aJIlIdere Ämter ISlilllld, dCllS Aflbei1lS'illmt IllISW., 
auch dalS eli!nziJge BeZJirklSgeI1idlrf: lim Ve,rwal
.rungsbezirk untel1g.e1bliadlt tilst. Das 'hat letWiCllS 
für ,sich. 

Es w,ird dalMlUf himlgeWiietsen, iClJaß man 'ilm 
BUf'genlanid. beooi'ts selitt leih 'Und je nur 'illm Sitz 
der Bezi.rk:sv:erwaltuntgsbehö11dJe ein Be7Jirk:s
gericht hat; und das hat sich bewährt. 

Man muß nur bedenken, ld:aß les ,an manchen 
andeTlelIl Orten. hliJsto:rtiJsch len!tWlidrelt, Bez'irkJS
gerichte au&eI1ba..l'b des Sit2lelS der BelJiflklSv'er
Wia!tuD.ig.sbehöI1dJe 'gibt, von wo dCllS BezlirkJs
>gerdcht nicht wegzoUldOOlk!en liJSt. Mm muß also 
jeden BinreUall, gllaube dch, ISlehr geiIlJau prüfen. 

Man hat dann ld!ar,aUJf bJitnlgewtiJesen: Bted:be
balten wind doch ,auch ein regelmäßtiger 
Gerichtstag; daran wird sich nichts ändern, 
bielißt eis 'im Etappernp'lBJn; man wifld lllach wie 
vor regeJmäßig in dien Oliten. wo Be7Jirkis
'gerichte ,außgeJias'sen wurden, Genichtstaqe 
abhalten ; es wird außerdem das Notariat dort 
belihehal'ten werol6Il, die Goorndbruchsda..ten 
WIelIden gespeichert weIden 'UlSW. 

Ich 'gebe zu, daß Me:r ,s,ehr -ytiel'e Ailgumente 
für .die AufloassUiIl!g kJleitDJer Be7liJI1kJs'genichte 
Ispooch'en. Es wird iin der IBeigIÜndUIlJg ,des 
Etappenpl:ooes des BundesminJi.lstJelliums für 
J'llIstiz ,all:erdiDJgs iaum 1JUgegebelIl, daß die 
wohlv;erstandenen ln1Jeressen der Bevölkerung 
glewafhrt weroen mÜ'SiSielIl. Da wiTid .auf die 
geograp'htilSche LillQ'e ver:wresen - ich g,laube, 
:das k!aJD!Il. man 'galr nlicht '9'etIlug betonen -: 
BinZ'elilie Gebitete sind oft völbig von den gro
ßen Zentren abgesdmitten. ,MaJIl muß daher 
solche Bezirksgerichte, die in einer ahgeson

derten '91e'OgnaphiJschen Lage Ili1egten, 'auf Grund 
dLelser Lage - alme Rück!Slicht dareuf, ob man 
lsich 'eiIn. .bilsserl was empart oder ni'ch1: - eben 
iema!1te!1l.. Das WliTd lirrn Ebappenpltan j'a aus

drückliich anerkamtt. 

lDaJIm ·dJiJe UDJgÜllJStige Vierlrellll1sverbindung ; 
dillS 'hedßt, daß Maissen'VleI1kehI1Smit1lel :nd.chl zur 
Vierfügrung stehen. Man l}{tann. lSa'gen: Hteillte 
hat fast jeder ein Auto . Es ist daher nicht 
ll:otwenldJilg, daß man ,daMm RüCkJSJicht mmm1:, 
ob ,eme Autobu:sverbinJdtl1lll!g oder 'mllie Zug
V1erbind'UD:g 'gegeben dlSt. DaJS dlst nJicb:t wa!h:rl 
Es gli'bt sehr VJiel!e Leube, Id!ile heUlte noch kein 
kuto \haben und die rnJichit mit dem Auto � IDIiot
'genommen wemen, vor 'aUem ,alte und kIlCllDke 
Leute und Isolch1e, dille wen�g Geld >haben. Diese 

:sinld a,l,so nicht 'in de'r l;illge, zu lSaig,en : Ich 
nehme mir ein Taxi, um dorthin zu fahren ! 
Diese we·l1c1en. eber 'dalS GeI'icht, da;s nähler zu 
ihrem Wohnort Li'egt, das llIUr edn . paar i{jjJo
meter lentfernt JJilegt, taJUfsuchen als ein Ge!Ilicht, 
dillS viJellei'cht 20 km, 30 km odelr 40 km e!llt
fernt 'ilSt und daJs mit ldem Autobus oder mit 
'de'! llis,enbailm 'gar niicht €IIIl1eidrbar ilst. 

Meine Damen UJDJd Herrten ! Man Wlird iande
I1etr1sed1ls auch ,aJUf ,d!ile Entw,ickliUlIlig der ein-
7JeJllielIl Gebiete 'i!ll. der ZlUk1IDft Bedacht neih
men mÜSlSien. Man Wlirtd überlegen mÜlSlS!elll, ob 
es nicht FilemdenVleI1kiehmg.eb1eile ,gibt, die 
durch die Tendenz, dille ·Slim dort a!b�idmJet, 
m. den nächlSten 10 oder 15 JlCIJbren an Bedeu
tUIlig noch Voi,el mehr zunehmen werden. Auch 
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dU.le Gerichtstätigkleit WliIld ztmIeihmen, da 
nJatürld.� auch dd,e Verkehl'lsunfäHe zunehmen 
werden, weil Oaml V'.iel1Jeicht aIUJS der 'g,anzen 
Welt Autos dorfllin fialhl'len weroen, weill die 
Di-ch<te des Verkehrs dort Vliel moor aLs in 
anderen Gebieten OstJer,l'IeichlS zrtmehmren wird. 
WelllI1 auch j.etzt momentan 7JU'f Zleli1: oor Ber,a
trung über die AuflassUIllg von Be�r.kJsgerich
ten die Frage noch nlicht ISO lsehr aktuell 'ilst : 
Wie werde ich diese ganzen Fälle hier bewäl
tilgen kÖDlIlJen?, ISO wird les VliJeUieich t 'in 10 oder 

1 5  J ahIien sehr .gut ISIe'.in, Wle!llll dort e!in 
Bez1rksgericht noch erh!aI.tJen gebLieben !ist. 

Man. wird die FremdeDJVlelI'klehI'lSlintJe'reIS,sen 
und die d'l1dUJshWeHe ErrtWliddung herüCkJsiich

tJigen mÜSlSen. Man wiOO. latUch !in ,allen Fäl-

1€ID., 'glaru'be ich, den. peI'lS'Ötnlii,chen Kontakt der 
Bevölkerung mit dem Rkbter ,als etWlas beson
dtea'IS Bedeutendes im Vortdlergrund sehen müs
sen:: odalS VertraJU'e'Illsverhäl1m!is zW1i1Sch'en Ge
I1icht und Bevöl'k.erumlJg. 

ViileUeicht wi·rd man auch berücksichtJigen 
können, daß oft ·ein e'iIn�elner ÜTit, eine Ge
meinde dadurch labgeW\ertet wd!rtd, w,enn dialS 
Gericht wegkommt. Meine Damen Ullld Herren! 
Es hängen also nimt nur die·r Notar, der dort 
sein,en Sitz hat, und dUle 'ZWle!i adelT dreli An
wälte , dilß dort iihoon SiJtz haben, und dUIß 
Leute, die unmi,ttelhar mit der JUJStiz 7JU tun 
traben, die Rechtsudlieruien, Idavon ab, tSOIIl
dem der �e Ort, me 'ganze Gemednde, die 
dort ein Zentrum hatte, erfährt vielleicht 
eli'l1e AbwertuJng , W1enn ddleSeID Ort das 
Bm:iJrkJsgerdcht 'genommen wim. 

Sch�ieß1ich tritt d�ch leODe w,e!iteIle Zen
walitsierung eiIll. Es :läßt tSich d1aTüber IStl1eti
Den, wj,eweit es gut dst, 7JU dezetDitr.aJIdISliJel1ern., 
wdeweit ies gut 'ist, g,anz ldeine Gemeinlsdliaf
ten :im HinbLick ,auf den Fortsduu,tt der 'J1ech
-Mk zu erhalten. .A!b€![" lich 'glaube, daß man 
sehr vorsichti,g :sein muß, weDiIl man :rentl1a
ldts:im, weil Ollmed!ites beute- Ischon IglOO.ftlJg Bal
hmg vorn. Macht UIIld von Einfluß IiIIl lelinZ\eWelll 
z,entren vorbanden. ist. Daher muß man 'sehr 

daI1atUf amten, dort, wo ,es noch :möglich I�St, 
Macht zu V1er1JeliJen., . 

.(J!iIe51e Viertletilung der 
Macht 'aufrecht�tlJerhal1len oder zu ,stärken. 

Rlichtig d·st, daß wir in Jedem elinw'lnen Fall 
sehr ·geIl!au werden prüfern. mÜiStStern., Wleldre 
'indi\7lidueHle'I1. Vlerhäl tMsse lBe,rück!sti.chtilgung 
zu finden ha!betn. 

Z'tlJm Abschluß , mei'l1Je Damen 'Wlid Herl'len, 
mömte -ich lemen :k:uI7Jen Uberib1Jitk über die, 
Stellungnahmen der betroffenen sieben Lan
desha'Uptleute ;geben. Nicht betroffen ,iJSt ja 
Wiien, meht betroUen rost dias BUI"91enlail1Jd. Ich 
habe schon IQIesagt: Im BU'l'IgIenllatDld ,giht es seit 
e!h rund je Bemt'ksgeTim1le .tlur am Sitz der 
Vierwa<ltungsbehördle. In W�en 'ilst ed'Ilte beson-

OOTe SitftlJatdon .g,egeben. In a1:len cmdleren sile
ben BundeslämtdJem w1m a1so mit der Aruf1.atS
sung von B�J.'1k;sgeridlben :in dem. nächsten 
Monaten und !in dien nächsten ZWlei oder dJ1e!i 
Jahren :ru rechnen sem. Welche StJellungDialh
men haben die LatnJd!esbauptl'ellbe IdJieser Bun
deslälßlde,r abgegeben ? 

Es hat Lalooesbauptma!lJ.lll Dr. Weu7II !im 
wesenHi'chen get5'agt - Sie finden tdatS 'ahge

,druckt in den ,,.SaI7lbuli9ler Nachnich1:teln" vom 
5. Februa:r 1972; les ,sind me' ei!n:zlellllJen Landes
hauptleute gefragt worden, und in diesem 
A:rtikel Slind di'e Stellungnahmen abge
druckt -: Man muß mit dien betrofienern. Ge
meli'llldletn I1sden. Es kommt auf tdetn Einrelf.a!ll 
,am. Er iJ.ehnt die A'llIfltalSSUntg von BeziI1ktSg:er.ich ... 

ten ga·r nicht 'ah, ,er w.i!H klelinen IswrEm Sta'Did
punkt einnlehmen, sondern ter Iglau.bt, man 
müSlSle mit jeder einzeinteID. hetroffemren Ge

meinde I1eden. 

Landeshauptmann Nieder! von der Steier
mark !hat ,gesagt: Ei'l1le geIlIenelJle Vor'g<mg!s

weise tllst 'abzu,lehnen. - AlJso ,auch dtenselbe 
GetSam tausdru ck. dimer AUSisage. 

Landeshauptmann -Ma'l1!l'Ier von NdedJerÖlSter

l1e1ich hat gesalgt: Die ß!evöllklerung tdan nicht 
zu Sdliadelß. 'kommen. - Er 'hat - iSlehr lilnter
essant - dazugesagt: Gerade in jenen Gebie
ten, die :nicht mit Glücksgütern gesegnet sind 
- er denlct htier offenbar ,an dl�e Grenzgebiete 
an. Idter tschledliilschlen Gren.re, wo man sagt: 
Da dJst sOW1i1eso iIlIi:dlts melhr las, laufI,aSlSlelll.I -, 
darf die Bevöl'kteI'lUlIltg la.tßl wenJigst!en Scbtad'ell 
er'letiden. - Er Isagt: Man muß die möglJiche!n 
A'll!swi.rkulIl'geIl von Auf.latSlSungen · vorher 
gooau überprü:flen. 

La1D.fdelsbauptma!llJD. . lJecbmie!r VOlI1 Salzbul1g 
'Salgt: MaIß. muß Ime 'künftige iRa.'llm.orooUDIg 
berücktSiicbrtli!gen. Man muß Idaran denken, wie 
der Gesamtz'll!SlammiEmh:CI!IlIg do!-t dlst, wie si'dt 

dort die IIIld'UlStI1ie, !dIie Wdrt5dliaift fUnd der 
Fl1emdenverkeb.r in den �!1Il€'Il. Qeibdeten 
entwickeln werden. Eventuell muß man die 
S1J1.'leitwer.flgTenZ'en erhoben, damit man 
Bez1f1lt:;sge'I1imte Wlieder letbell!sfäh'ig macht, und 
zwar 'in isoldlJen Geb!iJeten, wo man enwa.·r1Jen 
k!aJllJll, daß in der nächJsten z,edt tdUITch die 
Raumo:rommg uoo Idurdl dlile iEntwickhmg des 
Fl'Iemdenv,eI1klehI"S eiJnJe ZunJalb.me an Aufgaben 
für Idteise Be7JirkiSfglel'li<fl,te eIi'llftreteln 'W11rrl.. 

Landle/Sihaup.tmanrn. WiaHnötier von 111rol . hat 
gssiagt, daß €![" für dile Rla'1lioIlialtisi,erung IiJst, 
aber daß er für dlie A'UftIe<hbe.r'hailt'l1llg der 
·engen Be7Jiehung zwdlsdlien Richter und Bevö!
kleI'Ull1Jg dJst. 

Sehr irntere51s-ant die StelhmQlDlalhme des Lan
deshaiUptffilatmle5 von Käm1le!D., Sima. Er hat 
in Anle1lmulll!g il!tl . die Plätlle des eheIllla!ldgen 
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JuostizmintiJsters UmV1eIlSlitätsprotiessor Doktor 
Ham; Klecabsky gelSagt, daß dlie Oberhmdes
gerichte e1i'gIeD.Uich dem födJeraltisbischen Auf
bau unJSerer Republ�ik Os1Jerreich wroel1Spre
dlen. Er !�st daher gegen dde Oberhmdes
geridlte, und er meint, daß man die Ober
landesgeri.chte aruHösen muß. Man muß aber 
,auch die klednJen. Be7Jitlksgeliichte aruUcusselIl.. 
Man muß dafü,r tin IdJen Städten mtt einer 
Bezirksve'rwaJ'11utIligsbehölde, 'in den Städten 
mit einer :Be7JiI1kJSihaJ1l!ptmanm<ha.ft Ig·rößere Be-
2'li[1k!s,grenichtJe 'schaifun, ddre wieder Kompeten
zen von den LamleJSgteTtkhten, VOlIl den Kreis
geridlten erhalten. - 'Bioo sehr dnter€lS!SlCl!Ilte 
Auffusstmg, die aus den SbeUuIß.9lIlcmmen der 
Larndeshaup tlteute hJeI1aJt1LSTagt. 

Als letzter LanJdJels:ha'llptm:ann. Keßller von 
VorarlbeTg. Er im nJicht ISIeIhr bletroftien, weH, 
gllaube ich, nur lein 'einZttg;es Be:z:lirklSlgeI'licht 
dort für dile Auf1aSlS'UIIlJg ,aktl1iel1 ,iJst. Er lSa'gt: 
GI1ll1Idsät�]Jidl nichts 'gegen dJire, AufilaJSIsung, wo 
sie nötig tist, ,aober keiiDJe unrumut'baren Er
schwemiJsse für dlie 'Be!VÖJ.kierun;g. 

Meine Damen 'U!DId Herren! Ich /halbe. Sie 
sehr lange mit diJ€lser FI1a.ge I(lfUfgeiha:UeIli. Ich 
bitte vielmrus um Bn1JschiUJldigung. AbeT lich 
gllaube, daß die Fl1age dli!e BetroffteIlJen schon 
berührt, daß es di'e L'eute lin den Städten und 
in den Orten, wo bilSoheor ein Bezlirksger.ich.t 
war, sehr dnberessilert, ob dIaJs. BezirklSlge:r.icht 
erhalten 'blelibt oder DJicht. Und zw,ar �lIlter
erssiert dals n.icht nur iden RtichtteT und den 
Notar und den Rled1:1:JSIaßiWlailt, ,sondre'm es denkt 
die gim2e Bevölkerung daretn, daß vÜ.leHteicht 
ieWn Zentrum eIfu.aLben �blteli'bt ode1" IClruf.ge:löst 
wiI1d. Damit w:iTrl für 1dJetn. ganzen Ort, meme 
Damen und Herren, die EntWliddung beenn
nußt. 

Ich bitte Sile, das l1ein' lSJamldch Z'U über1eg€'l1. 
Ich glaube, daß man in den näcbJS,ten Jahren 
nicht von ;ildeologiJsmen Gesdm1Js.punk1Jen aus
geiben lSoll. -Es ,geht jlil: um keine weHJa,'llischau
llicben FraJgien. Es geht nJicht 'So !Slelhr um .dlie 
Fragen der ,großen Stl1a·fI1echtJsreform, doile uns 
:ideologdJSch beschäftiJgen wemen und wo die 
Gegemätze vliJel schärfier ISein Wter,(len. Ich 
dJen.k!e an dJize künfti!g.en DilskuSlslionen, wo die 
Gegerusä�e ISIi'cher1ich mit Riecht aufig1e7Jeitgt 
wemden. Es tist dJas kein Nachiteil, das ilS't, 
·glaube ich, 19ut. Es liJSt gut, W1emt Im geWli.'Slsen 
Dingen, beti denen eIS rum weltaJlJSchJaulddJ.e 
Fragen geht, Gegensätze noch sichtbar wer
den. Die Leu,te IsoUen nIicht g�anIlben: Es 1lst 
ohneddelS gaJIlQ: egal, welcher ,Parbeti drer SetDef
fende ang,e!hört, der nvp -oder der SPO, tQaJS [ist 
ganz egal, da!s ,ist a!lIes 'grench. ISs list daher 
gut, wenn man. hei gewliJSJSeIl Fmgen Au:s'ein
andersetzU9llQl€lIl runJd KonfrontatJiQIllelIL !hat; man 
soll ,erber bei. fsolmelIl: F�agen W1iJe der Auf
IlaSlSUfDl9' von 'Be�Tkisger.ich1len von redn sach-

lichen Uberlegungen ausgehen. Man hat genau 
ml prüfien und hat klE!IiJnJe radiilkJaJle Lösutg vor
:mme.hmeill, sondern man bat einIe östJerreddld.
sme LöS'UIlJg zu finden, man hart eilllJelIl Weg 
der Mitte zu IgJehten zum WoIhle del! :gesamten 
BevÖllkierung. (Beifall bei der OVP und bei 
Bundesräten der SPO.) 

Vorsitzender: Es hat sich zu Wort gemeldet 
Frau Bundesrat Dr. Offenbeck. Ich erteile ihr 
dieses. 

Bundesrat Dr. Jolanda Offenbeck (SPO) : 
Hohes Haus I Meine Damen und Herren I Der 
Herr Kollege Dr. Iro hat diese Frage sehr 
ausführlich behanJdelt. Ich möchte sagen, daß 
auch ich mit ihm in · weiten Bereidlen völlig 
übereinstimme. Die Auflassung der Bezirks
gerichte ist eine Problematik, die eine mensdl
liche Seite, die eine Kostenseite und die auch 
eine verwaltungsmäßige Seite hat. 

Es wird sich aber nicht umgehen lassen, 
manche kleinen Gerichte, die unser Minister 
Broda einmal bei einem Vortrag schon vor 
Jahren - ich glaube, wir waren damals noch 
in Opposition - als Zwerggerichte bezeidl
net hat, aufzulassen, denn sie fristen oft wirk
lich ein kümmerliches Dasein mit · einem Ridl
ter und einer Schreibkraft. Sie werden daher 
den Erfordernissen, die an sie gestellt wer
den, nicht immer mehr gerecht. 

Wie gesagt: Die Auflassung dieser Zwerg
gerichte bringt eine Reihe von Problemen mit 
sich: mensdlliche Probleme, weil sich der Ort 
abgewertet fühlt, wenn er in seiner Mitte kein 
Gericht mehr hat - ich möchte sagen, daß 
das fast so ist, als würde man ihm die Kirche 
nehmen -, und den Nachteil, daß der Ridlter 
nicht mehr den engen Kontakt mit der Be
völkerung hat und daß er nicht alle Umwelt
faktoren, wenn er diesen engen Kontakt nidJ.t 
mehr hat, berücksichtigen kann. Andererseits 
- idJ. glaube, daß das hier auch gesagt wer
den muß -:- bringt der allzu nahe Kontakt 
mit der Bevölkerung, der gemeinsame Stamm
tisch und so weiter, auch manche Nachteile 
mit sich, denn der Richter wird dadurch oft 
geradezu befangen. 

Das Zwerggericht führt auch dazu, daß der 
Richter in ungewöhnlich hohem Maße als All
roundjurist beansprucht wild und daß an ihn 
größere Anforderungen gestellt werden als 
in jenen Bereichen, wo er sich spezialisieren 
kann - wie Sie, Herr Dr. Iro, gesagt haben-, 
wo er nur mit Mietensachen oder Strafrechts
sachen und so weiter beschäftigt ist. - Das 
ist mir bewußt! 

Es fragt sich aber, ob der Verwaltungsauf
wand, die Kosten für ein solChes Zwerg
gericht gerechtfertigt sind, denn es wird oft 
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billiger kommen, wenn man es mit einem 
größeren Gericht vereint. 

Herr Dr. Iro! Sie haben auch die Verkehrs
situation angezogen. Ich glaube, daß sich die 
Verkehrssituation - das kann man nicht be
streiten - im Vergleich zum Anfang unseres 
Jahrhunderts dom wesentlim gebessert hat, 
sodaß man heute viel leichter von einem Ort 
zum anderen gelangen kann. Das ist auch ein 
wesentlicher Faktor dafür, daß man heute 
daran denken kann, diese Zwerggerimte 
eventuell aufzulassen. 

In vielen Bereichen unseres Lebens geht 
man dazu über, nicht leistungsfähige kleine 
Einrichtungen zugunsten größerer und bes
serer Einrichtungen aufzulassen. 

Keineswegs darf jedenfalls - da stimme 
ich aum mit Ihnen, Herr Dr. Iro, überein - der 
einzelne Staatsbürger durm die Auflassung 
eines Gerichtes in irgendeiner Weise zu Scha
den kommen. Deshalb, glaube im, können wir 
glüCklich sein, daß dieses Gesetz jetzt hier 
vorliegt, denn es wird ermöglichen, daß der 
Ubergang von Rechtsagenden von einem Ge
rimt zum anderen reibungslos vor sich geht. 
Ich glaube, daß dieses Gesetz auch mit ein 
Beitrag zur Rechtssicherheit in Osterreich ist. 

Ich gebe aber zu, daß man die menschliche 
Seite mit diesem Gesetz nicht wird lösen kön
nen. Diese menschliche Problematik bleibt auf
recht. Ich glaube, wir können sie nur dadurch 
beseitigen, daß wir unseren Richtern die best
mögliche Ausbildung, die es überhaupt gibt, 
angedeihen lassen, indem wir ihre psycholo
gische, soziologische und auch kriminologische 
Ausbildung wesentlich besser gestalten. Denn 
Kriminologie ist - wie Sie, Herr Dr. Iro, 
wissen - noch immer ein Fach, das an der 
Universität fast nicht besucht wird. Es ist kein 
Prüfungsfach. So interessant es ist, besuchen 
unsere Studenten diese Vorlesungen sehr 
wenig. Bereits bei der Hochschule werden wir 
also beginnen müssen, einen besseren Grund
stein für die Ausbildung unserer Richter zu 
legen, indem wir die Kriminologie einfach 
zum Pflichtfach machen. Das wollte ich noch 
sagen. 

Das Gesetz ist jedenfalls ein Fortschritt, das 
eine Gesetzeslücke schließt. (Beifall bei der 
SPtJ.) 

Vorsitzender: Hoher Bundesrat! Ich begrüße 
den in der Zwischenzeit im Hause erschiene
nen Bundesminister für Wissenschaft und For
schung, Frau Dr. Hertha Fimberg. (Allgemei
ner Beifall.) 

Zu Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Beridlterstatter ein Sdlluß
wort gewünscht? - Es ist dies nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 
Bei der A b 8 t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

6. Punkt: GesetzesbeschluB des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Bundesgesetz über die 
Zahlung einer Pauschalvergütung für die 
Tätigkeit von ReChtsanwälten als Armenver
tretern in gerichtlichen Verfahren geändert 

wird (685 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesgesetzes über die Zahlung ein�r Pau
schalvergütung für die Tätigkeit von Redtts
anwälten als Armenvertretern in geridttlidlen 
Verfahren. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Windsteig: Hohes Haus! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbesdlluß des 
Nationalrates soll die an die Rechtsanwalts
kammern zu zahlende Pauschalvergütung für 
die Tätigkeit der Rechtsanwälte als Armen
vertreter erhöht werden. 

Diese Erhöhung erfolgt vor allem im Hin
blic:k darauf, daß auf Grund des Strafredüs
änderungsgesetzes 1911 - Schaffung eines 
obligatorischen Haftprüfungsverfahrens, Weg
fall der Berufungsbeschränkungen - damit 
geredmet werden muß, daß in Hinkunft in 
noch größerem Ausmaß als bisher Armenver
tretungen anfallen werden. 

Die Gesamtsumme dieser Aufstockungs
beträge wird für das Jahr 1 972 1 ,25 Millionen 
Schilling und ab 1913 2,5 Millionen Schilling 
jährlich betragen. Ein Teil dieser Aufstok
kungsbeträge wird von den Rechtsanwalts
kammern für die Unterstützung bedürftiger 
ehemaliger österreichischer Rechtsanwälte, die 
aus rassischen oder politischen Gründen aUS
gewandert sind, beziehungsweise deren be
dürftigen Hinterbliebenen verwendet werden. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten somit durch mich den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

748 
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Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Feber 1912 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Zahlung einer Pauschalvergütung für die 
Tätigkeit von Rechtsanwälten als Armenver
tretern in gerichtlichen Verfahren geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Iro. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Iro (OVP) : Frau Minister! 
Meine Damen und Herren I Die Pauschalver
gütung für die . Tätigkeit der Rechtsanwälte 
als Armenvertreter ist deshalb von Bedeu
tung, weil damit die Altersversorgung der 
Redltsanwälte und ihrer Witwen zum Teil 
gewährleistet ist. 

Der Inhalt des Gesetzes ist Ihnen bekannt. 
Es wird eine Erhöhung dieser Pauschalver
gütung vorgenommen. Ich mödlte sagen, daß 
es eine geringfügige Erhöhung ist. Ich sage 
das nicht aus Unbescheidenheit, sondern aus 
samUdlen Uberlegungen: eine geringfügige 
Erhöhung dieser Pauschalvergütung. 

Die Begründung der Erhöhung überhaupt ist 
die, daß eine Zunahme der Armenvertretun
gen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 
1911 dadurch, daß das Haftprüfungsverfahren 
obligatorisch geworden ist, zu erwarten ist. 
Das heißt also, daß man in dem Fall einer 
Verhaftung beziehungsweise der Aufrecht
erhaltung der Haft nun ein eigenes Verfahren 
hat, zu dem der Anwalt beizuziehen ist. Frü
her war es ohne Rechtsanwalt, jetzt ist es mit 
Redltsanwalt. Dadurch wird sich die Zahl der 
Armenverteidigungen erhöhen. Außerdem ist 
ein Wegfall der Berufungsbeschränkungen 
eingetreten. Es ist daher vollkommen richtig: 
Es wird eine Zunahme der Tätigkeit der An
wälte als Armenvertreter zu erwarten sein. 

Ich sage aber: eine geringfügige Erhöhung, 
und ich sage, die Erhöhung ist viel zu gering. 
Sie werden sagen, meine Damen und Herren, 
die Rechtsanwälte werden schon nicht verhun
gern, so schlecht geht es denen nicht! Aber 
eine zu geringe Erhöhung, warum? Nicht daß 
sie also verhungern würden, sondern weil die 
Leistung, die die Anwaltschaft aus dem Titel 
der Armenvertretung und der Armenverteidi
gung -erbringt, in gar keinem Verhältnis zu 
der Pauschalvergütung, die hier gegeben wird, 
steht. Pro Jahr - das haben Erhebungen der 
Anwaltschaft ergeben - werden nahezu 
10.000 Armenvertretungen von den Rechts
anwälten geleistet. Es sind im Jahr 1 970 9600 
gewesen, für 1911 Iie'gen die statistischen Er
gebnisse noch nicht vor. -Die Pauschalver
gütung, die dafür gegeben wird, beträgt ein 

Viertel dessen, was den Anwälten auf Grund 
des Tarifes zustehen würde; eines Tarifes,' der 
ohnedies nicht hoch ist, der im Lauf der Jahr
zehnte sehr wenig erhöht wurde UIlId weit 
unter dem normalen Preis- und Lohnniveau 
liegt. Wenn man diesen Tarif, der also ein 
schlechter Tarif ist, . zugrunde legt, ist das, 
was hier tatsächlich gegeben wird, nur ein 
Viertel der den Anwälten zustehenden Ver
gütungen. Die Bundesregierung sagt, es sei 
ein Drittel des Honorars. Streiten wir nicht, 
ob ein Viertel oder ein Drittel, jedenfalls ist 
es ein Bruchteil dessen, was der Anwaltschaft 
zustehen würde. 

Noch dazu heißt es hier, daß das bis zum 
Jahr 1916 - das steht in diesem Anhang, 
Frau Kollegin Offenbeck, hinten auf der letz
ten Seite - gültig sein soll. Das heißt also, 
auf Jahre sollen hier keine Erhöhungen vor
genommen werden. Wenn man die Kaufkraft
entwertung des Schillings berücksichtigt, wenn 
man bedenkt, daß jetzt die Kaufkraftentwer
tung nahezu 6 Prozent pro Jahr beträgt und 
mit der Mehrwertsteuer mit 1. Jänner 1 973 
wahrscheinlich noch eine zusätzliche Erhöhung 
dieses Index dazukommt, wenn Sie bedenken, 
daß im Laufe von einigen Jahren von 100 S 
nur mehr 60 oder 10 S übrigbleiben werden, 
dann müssen Sie zugeben, daß das schon eine 
Bindung der Anwaltsdlaft auf Jahre hinaus 
ist, die nicht ganz verstanden werden kann. 

Der Wiener Rechtsanwalt Dr. Gussenbauer 
hat beim Verfassungsgeridltshof vier Be
schwerden eingebracht - die Ver�andlungen 
finden demnächst statt -, und er hat eine 
Beschwerde bei der Menschenrechtskommis
sion in Straßburg eingebradlt. Dort wird die 
Verhandlung zur Zahl 4891/71 in der Zeit 
zwischen 20. und 25. März stattfinden. Er hat 
die Verständigung bekommen, ich war gestern 
abend bei ihm. Er wird also nach Straßburg 
reisen und dort in der Zeit zwischen 20. und 
25. März seine Argumente vorbringen. 

Sie werden im ersten Moment jetzt sagen: 
So kraß ist das nicht, das kann man doch 
nicht zur Anwendung bringen I Aber die Be
gründung ist sehr interessant. Dr. Gussen
bauer begründet dort seine Beschwerde mit 
dem Artikel 4 Abs. 2 der Menschenrechtskon
vention, die ja ein Bestandteil der österreichi
schen Rechtsordnung auf Grund des BGBI. 
Nr. 2 1 0/1958 ist. 

In dieser Menschenrechtskonvention heißt 
es : Niemand darf gezwungen werden, Zwangs
oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

Das klingt sehr kraß. Sie werden sagen: 
Die Rechtsanwälte werden doch nicht als 
Zwangsarbeiter verpflichtet I Im ersten 
Moment muß man lachen, wenn man das hört, 
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wenn ein solches Argument gebracht wird. 
Es gibt ein paar Ausnahmen : Haft, Militär, 
Katastropheneinsatz und so weiter, aber in 
der Menschenredltskonvention heißt es also: 
Niemand darf verpflichtet werden, Zwangs
oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

Dr. Gussenbauer, Redltsanwalt in Wien, be
gründet seine Beschwerde damit, daß er sagt: 
Es wird der Rechtsanwalt in Osterreich vom 
Staat dazu gezwungen, durch die Armenver
tretungen, die Armenverteidigungen kosten
los - er selbst kriegt j a  keinen Groschen, 
sondern seine Standesvertretung bekommt 
etwas, aber auch nur ein Drittel nach Aus
sage der Bundesregierung oder ein Viertel 
des Honorars nach Erhebungen der Rechts
anwaltskammern - Zwangsarbeit zu leisten. 

Sie werden vielleicht sagen: Das ist auch 
schon ein Malheur, wenn der Anwalt hie und 
da zum Gericht hingehen und ein-, zweimal 
im Jahr eine Verteidigung machen muß, das 
wird ihm schon schaden I 

Ich selbst bin davon nicht so betroffen, ich 
sitze in Vöcklabruck., und dort gibt es kein 
Kreisgerkht, sondern nur ein Bezirksgerkht. 
Ich habe daher nicht so zu leiden wie die Kol
legen bei Kreisgerichten und Landesgerichten, 
die oft tage- und wochenlang bei Prozessen, 
bei denen es um sehr viel geht, bei Geschwor
nenprozessen ohne jedes Honorar 1 4  Tage und 
drei Wochen sitzen müssen. Bei diesen Ver
handlungen müssen sie die ganze Kanzlei lie
genlassen, sie können nidlts erledigen, keine 
Post, nichts, auch mit den Klienten nicht ver
handeln, sie können keine anderen Verhand
lungen führen, sondern müssen alles andere 
um viele tausend Schilling substituieren. 
Warum? - Weil sie gezwungen werden, 
Armenvertretung ohne jedes Entgelt zu lei
sten. 

Das ist der einzige Berufsstand in Oster
reich, der kraft Gesetzes unentgeltlich arbei
ten muß. Man kann freiwillig etwas machen, 
man kann sagen, ich arbeite ein paar Monate 
für einen anderen völlig freiwillig. Das ist 
Same eines jeden einzelnen. Aber vom Gesetz 
her gezwungen zu sein, ohne Entgelt solche 
Vertretungen zu führen, ist eine gewisse Zu
mutung. 

Dr. Gussenbauer hat Beispiele gebracht, 
etwa Korneuburg, wo vier Anwälte beim 
Kreisgericht sitzen und 1 84 Armenverteidigun
gen - nur in Strafsachen, Zivilsachen gar 
nicht gerechnet - in einem einzigen Jahr, 
nämlich 1910, leisten mußten, mit wochenlan
gen Arbeiten über viele Stunden. Dabei wer
den oft j ahrelange Prozesse geführt. 

Meine Damen und Herrenl Ich will für die 
Rechtsanwälte nicht j ammern. Es ist mir auch 

unangenehm, hier in eigener Sache zu reden, 
das werden Sie verstehen. Aber ich habe die 
Verpflichtung, für diesen Berufsstand einzu
treten, für Anliegen, . die mir gerechtfertigt 
erscheinen. UIlld was Dr. Gussenbauer in die
ser Beschwerde bei der Mensmenrechtskom
mission vorgebracht hat und was er beim Ver
fassungsgerichtshof vorgebracht hat, ist nicht 
ganz von der Hand zu weisen. 

Interessant ist folgendes: Wenn sich erge
ben sollte, daß in den nächsten Wornen die 
Entscheidung dahin geht, daß den Beschwer
den Folge gegeben wird, dann wird es wahr
scheinlich gar nicht möglich sein, in der näch
sten Zeit Armenvertreter und Armenverteidi
ger zu bestellen, und es wird sich die Repu
blik Osterreich damit beschäftigen müssen, 
was in den konkreten Fällen jetzt geschieht� 
wie man eine Aufstockung der Pauschalver
gütung vornehmen kann, um wieder Armen
vertreter und Armenverteidiger bestellen zu 
können. Ich will aber der Entscheirlung der 
Mensrnenrechtskommission in Straßburg und 
der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
nicht vorgreifen. 

Ich habe schon gesagt, daß die Pauschalver
gütung ein Beitrag zur Altersversorgung ist. 
Ich bitte zu berücksichtigen, daß es keinen 
staatlichen Zusdluß für die Rechtsanwalts
altersversorgung gibt. Sie werden mich jetzt 
vielleicht fragen, was eine solche Witwe eines 
Rechtsanwaltes bekommt. Sie kriegt im 
Monat in Wien - und in den übrigen Bundes
ländern ist es nicht anders - rund 2000 S .  
Sie wenlen sagen: Das ist ohnehin genugf 
Aber 2000 S ist, glaube ich, nicht sehr viel. 
Wenn sie die Wohnung und alles andere mit 
2000 S bestreiten muß, dann muß man sagen, 
daß das sehr, sehr wenig ist. 

Daher bitte ich zu verstehen, wenn ich über 
dieses Gesetz rede. Sonst könnte man ja 
sagen: Wozu redet der über ein Gesetz, von 
dem nur ein paar tausend Leute in ganz 
Osterreich betroffen sind? Ich bitte Sie also 
um Verständnis, wenn ich dazu rede. 

Ich bitte auch, die steuerliche Benachteili
gung der Rechtsanwälte zu bedenken. Der 
Rechtsanwalt hat eine Arbeit zu leisten, die 
von seinem persönlichen Einsatz abhängt. 
Wenn der Rechtsanwalt krank ist, wenn er 
nicht mehr arbeiten kann, ist die Kanzlei dar
nieder. Da kann man nicht sagen, das Unter
nehmen läuft ja, der Name ist ja da. Diese 
Anwaltskanzlei steht und fällt vielmehr mit 
dem persönlichen Engagement des Anwaltes. 
Wenn er weg ist, ist die Kanzlei weg. Und 
damit ist auch die ganze Familie, sind die 
Kinder in ihrer Existenz bedroht, wenn der 
Anwalt nicht mehr arbeiten kann. 
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Daher wäre bei , den Besprechungen über 
die Steuerreform, die in diesen Monaten ge
führt werden - darum rede ich jetzt, weil 
in diesen Wochen und Monaten ja in Oster
reich die Steuerreformgespräche ,gefÜJhrt wer
den -, zu überleg-en, ob man nicht die Sonder
stellung der frei,en Berufe - ich möchte hier 
nicht den Rechtsanwalt allein nennen -, der 
freien Berufe überhaupt, berücksichtigen 
könnte. Sie können viel weIl!iger abschre'iben, 
sie haben nicht einen riesigen Apparat, sie 
können nicht ein. Gebäude und eine riesige 
Rechtsanwaltskanzlei bauen mit allen mög
lichen Maschinen, die man abschr,ei!ben kann, 
sondern sie haben ein paar Sch.re'ibmaschinen, 
und bei ihnen kommt ,eben ihr persönlicher 
Arbeitseinsatz zur Geltung, aber nicht das 
Kapital oder irgendein Vermögen, das man 
abschreiben kann. Daher müßte diese ganze 
Abschreibungsfrag,e eben anders berücksichtigt 
werden bei der Besteuerung. 

Auch keine Krankenversicherung hat der 
Rechtsanwalt. - Gut, ich habe' eine Kranken
versicherung persönlich als Mitglied des 
Bundesrates, aber ich habe bis zu dem Aug,en
blick, als ich Mitglied des Bundesrates wurde, 
keinerlei Krankenversicherung geha'bt wie die 
anderen Kollegen. Da ist audl. die Abschrei
bungsmöglichkeit nicht gegeben, wie man sie 
sich vorstellen könnte. Ich will Sie mit di'esen 
Standesproblemen nicht belasten. 

Eine Uberlegung zum Schluß noch, meine 
Damen und Herren: Es heißt hier ,immer 
"Armenrecht". Idl. habe schon vor Jahren an
läßlich einer Sitzung, in der das Armenrecht 
bezi,ehungsweise die Pauschalverg'Ütung für 
Rechtsanwälte behandelt wurde, 'gesagt, daß 
ich glaube, daß der Begriff Armenrecht nicht 
mehr in die heutige Zeit paßt, in eine Zeit, 
da keiner mehr arm sein will. Es -ist doch 
nicht so, daß einer stolz darauf ist, wenn er 
arm ist und sagt: Ich bin ein Armer, :ich 
gehe jetzt um einen Armenv,ertreterl Kiemer 
rElißt sich darum. Es ,ist also he'll'tJe kJein 
KlalSSenbewußts'e!in .da lin der (Bevölkerung 
- das hat D1rchrtJs mit P,a'lilelipold.1:Jik zu tun -, 
'eiS Ii!st heute kJem KlaJSISienberwußtsein ä[lJsofie!m 
da, ,aLs 'e�ner sagt: Ich rle!lß' mich tda'l'1LIIl, arm 
2lU Isein, ich bin Istolz, daß tich 'arm bin, ich 
g'E!ihe j ;etzt um 'elin Armell;I1edlbszerugD!ilS, iich 
will einen Armenvertreterl - Keiner reißt 
sich daT'llm. J'ed:er will lal!so, dlaß ,er ,eme HiUe 
hat, wenn er Illicht dri,e nömlgen Mitte'} hat, 
€Ii/Illen Anwalt lSich Z'U l!e!iJstelIl, j'e!dler wHl, Idaß 

er hi'er ieine v.ertret'UnglSlhHfe bekommt, ,aber 
Armenl1ecbt wHI heute kleliner Ih!aben. 

Es gilbt heute 'g,ew.isSie Beg,I'liffe, dliJe IDJicht 
mehr aktuell ,smd. Kieti.ner will meihr aTm ISlein, 
kemer w:i:ll mehr dliie!nien. (Es gilbt ,aJso heute 
keiine FreIUde, 'eimen Idi'€[lJendJen Beruf a'UlsZ'li-

üben. Jede PIlau, ,dliJe Z'UIlD BetiJspilel ,biJS jie1:2:t 
Bed'ienerin war, w�H leine 'RJaumpflegeIlin !Stelin.. 
Das ,ist 'ein,e Änderung der Au'ff.asStung. Das 
ilSt nichts Schlechtes, deh ISICltge: Gott iSieii Dank 
alSt es ISO, daß Slieh die Be'gIlifre 'Mer ändern. 
Aber man �cmn llJi!eht sagen, daß man dann 
das ArmenI1eeht ,auf J,am:rehnte fWleiter auf
rechterhall ten soLl. 

2Ju Riecht hat dlaib!er .der Herm BundetSm,inJiJSte-r 
für J'Ust!iz 'in dler lletzten NabiQ[lJall1a!llSlSlitzung 
,angekündigt, daß ,in den nächJSten zwei Jahren 
,schon - in lein, mYIeti Jlahren, hat er ges,agt 
ei!Il!e ÄndeI1U!Il!g dleiS gialIl7len A:rnnenI1echtas kom
men wird, und man denkt ,also Idallan, auch 
lbie'r den Begniff "Armenrecht" lin "V;erfahI1e!D.s
IhliUe" umzuwemdeln. 

Ich bitte noch €Imes Z'll beldlffilllreln: Vdelleidlrt 
koönntle man diese VierfiahI1ernsh!i�fie von delll. 
Ig'BI1ichtlichen Ve'ffialhI1en - das list eli!DJe garnz 
in1Jel'le'SlsantJe U'be'liletglU!Il!g - 'auf di'e VertretUlIl'g 
vor ,dien Vierwallrtll[lJgsbehö'Idelll a'\1'Sdehnlen 
- 'Sli,e 1spiJelt heute ,eti.iIl!e d'ßlJIller größeIle Rolle 
bei den Verk'ehI1sumäHen -, a'lllSldieh!nJen lauch 
,auf das Flinanz's1!rlafvlerftalhren, wo es bis jetzt 
k1ei.nJe ArmenVie/rtmetung bezlliehungswed!sre 
kteine Verf,Mll'ensbHfie 'gilbt. U!Ild Vli'eUeicht 
könnte man Istich da'lllIl unter Umständen - ich 
W'eliß, ,daß hier der Wilder,sta[lJd .dei" Kollegen 
von der Nnken Seli'te hervoDglerufen wird -
delll OmbudS'ßl·an el"!SpaI1eD., de'r ISO sehr von 
Jurti!sben, von namhafben JUI1istJen !in der letzlte'Il 

Zelit ,ailis €linie iUnmöglichJe I[lJsbi'tutlion für Oster
reich angegriffen wuI1dle, wo mall1 gteSla'gt hat : 
Für Schweden, für Norwegen und so weiter, 
für die nordischen Staaten sehr gut; bei uns 
gibt 'eiS ,abe'r ,ednJelIl VlelllWaltufi'gsge:rri.chbs'hof, 
amen Verfass'lJ.[L91Slg,el'lich,1lshof, wtir br:auch'etIl 
kelinJen OmbudsmaJIl. VliJetUtelkbt kÖIl!Il.te man 
sieh ldien Ombudslnarn te'IISpaIlOO, WetnlIl man im 
ZUJgIe ,delr RJeform ,des Armenrechtes, der Um
s1:eHun,g ·auf ViedaihIleTIiShliilfe IdilMe Tätügkoeti.t 
der Rechtsa!l1wälte lauch auf Vie["W1altuTI!g'sver
f'aJhl1elll', Flinanzstmhnerf.ahT!e1Il und V'ilellieri.cht 
auch ,auf 'andere Geb!ie,te lamdennen wÜTde. 

MeiiDJe Damen u[lJd Hernen! Ich habe Ste 
seihr lan'ge :stIlap:a:7J�ert mit me!i[lJen pe'I1Sönllich
sben BeruflsproMemen ; :ich will zum Abschluß 
sagen : Bi'1lle1l frem AnwaI t !in Osberreich zu 
erhalben, 'ist nicht nur Ii:m In'lJe!l1e5se deT An
wälte gelegen. Es liegt im Interesse des ge

san;lten ö,gt'e,rreichiscben ValkJes, daß eline freli.e 
Anwal,tJgchJaft erhalten bh�!ibt, l€!irlie Auwalt
schaH, die Ris!i!ko trägt, .d!�e ,crlso k<eli!IlJe Sicher
hetit hat, dJie nieht wetl:ß : Wdie werde ich ,arn 
El1sten ,dJi'e Gehälter Zla:h}.en, weJoch,e ,Proz!e5Se 
wer:de 'ich ,gewinnen, wetlc:he werde lich ver
�iler'en - ,ein ungeheUileis RiJSiko -, werde 
ich 'gesU!lld .sein, wemde lieh mit 45, mit 50 noch 
aJrbeti,ten kÖImen?, dJ�e also das Rlisiko trägt, 
bewußt, fDeudig, dliIe den KiaJIIlpf dies Anwal1Js-
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berufes bejaht und \Sagt: 'ICh WliH gar ndCht 
'UIIlselbständtig !sem, jch . W1iJI vöHtilg f{lei iS'edn. 
aber ich habe damit auch 1ei!Ile 9'fOße, F'UD.!kbion 
7JU €rfül1€n, ich habe 1mmerh!in ,emen Tre!i:l 
jmes Fundamentes des Rled:ttSiStaates Z'U leT
halben, den wir laIHe be joahen 'Und der eine 
Vora'll!SSetzunJg ,einer roetiJen Ges,e1lJSchaft 'ist. 
(Beifall bei der OVP und bei Bundesräten der 
SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist gesdllossen. 

Wird vom Herrn BeriChterstatter das SChluß
wort gewünsdlt? - Es list dJiJes DJi:mt der Ball. 

W:i'r schreiben da!h'er zur Absbimmu'Illg. 
Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p I U c h zu 
erheben. 

7. Punkt: Gesetzesbeschluß des NaUonalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem eine Dienstordnung für Ver
tragslehrer und Lehrbeauftragte an den Kunst
hochschulen erlassen wird (Kunsthodlschul-

Dienstordnung) (681 der Beilagen) 

heten somit durCh mich den A n t r a g. der 
BuIlidIesl1at wolle belSCh,lJießen: 

Gegen den Geset�belSchluß des NamOIlia!l
lfa1lets vom 15. Fe,ber 1 972 betI1ef:fend cin 
Bundesgesetz, mit dem eine DieIllStoronung 
für Vertragslehl1er und lJEfurbeaiUftragbe an dien 
Kunsthochschulen erJ,ClJSIS!en WJiTd (K'lmSthoCh
,schul-Dienstordnung) . wdTid kein Bimp:mch er
hoben. 

Vorsitzender: Danke. 

Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 
schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt deI 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p I U c h zu 
erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz ilber die an wissensdlaftlichen Hoch
schulen, Kunsthochschulen und der Akademie 
der bildenden Ktlnste in Wien zu entrichten
den Taxen (Hocbschul-Taxengesetz 1972) (678 

und 682 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
7. Punkt der Ta-gesordnung: Kunsthochschul- 8. Punkt der Tagesordnung: Hochsdlul-Taxen-

Dienstordnung. gesetz 1972. 

Berichterstatter ist Fr.au Bundesrat Dr. Amia Berichterstatter ist Frau Bundesrat Dr. Anna 

Demuth. Ich bitte um den Bericht. 
Demuth. Idl bitte um den BeriCht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Hohes 
Haus! ICh bringe den Bericht des Ausschusses 
für Verf'aJSiS'UTIJg!s- 'llIIld Itechtsangellegeillheiten 
über den Ges'etZ'esbeschliUß des Nat:iOlIlalrat'e!s 
vom 15. Fieber 1 972 betl1eftend lein BundeIS
gesetz, mit dem ei!nJe Ditenstordnung für Ve'f
·tDag,slehrer und lJehribeal1lftr.agte -an den 
KUDlsthoochlschuI.en erllaJSlsen WIi'J.1d (Kunsthoch
'schul-Dienstol1dn'lllIlg) . 

Durch den vOIiLiegeooen Getsel'zelSooschll1lß 
,dJeIS NabiooailratelS soH die Rechtlsgrund1age für 
d!i,e Bestelluu'g von V·elftratg1Slebrem WlId 'dlie 

Ertielill1lntg von Lehl'a'llofträ:gte.n an Idrein KUllJst
hochschulen 'getsrnaff'e!Il werdle!n. Der Geset'lels
beschluß follgt 'im wesentlJidretn dem W O'Iitlaut 
der biS 1 .  Augusrt 1970 ,geltenden iBestJimmun
gen ,der KU'IlstaJk!aidoemi,e-Di.e:nJstordnung und 
'soU tim Interesse lemer RlecbtskontinJU!itä't rück
Wlirkend mit -g1eicbem Darum in KTaft tretlen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Re,cht's
,cmgelegeIllhe!i'ben hat dlie ge!Q'etIllStänd1iche Vor
l'CIJge in seliner Sitzung vom 23. Fehe;r 1972 
in Verhandlung '9enOiIIl!lIlen und ,edns1lirmmi:g 
b�chlos�en, :dem Hohen HaUls zu ,empfelhlen, 
keimen Emspruch zu erh'etben. 

A,IIS ETlgrebndls ,semer BeJ.1arung Istellt der Aus
schuß für VerfasSUlDlQ1S- und Iltechtsarngelegen-

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß d�s 
Nationalrates soll eine grundlegende Neu
ordnung des Taxenwesens an den wissen
schaftlichen HochsChulen, den Kunsthoch
schulen und der Akademie der bildenden 
Künste in Wien erfolgen. 

Für inländische Studierende sollen die Ein
hebung der allgemeinen HochsChultaxen 
künftig entfallen und nur jene Taxen beibe
halten werden, die eine Abgeltung für -be
sondere Leistungen darstellen, die der 
Studierende in Anspruch nehmen kann, aber 
nicht unbedingt in AnspruCh nehmen muß. 

Ausländische Studierende haben grundsätz
lich pro Semester einen Studienbeitrag in der 
Höhe von 1500 S zu entrichten, der j edoch 
unter bestimmten Voraussetzungen, wie z. B. 
bei Gegenseitigkeit, 'bei Studierenden aus Ent
wicklungsländern, Erhalt öffentlicher Stipen
dien und anderem, zu erlassen ist. 

Der Ausschuß für VeIfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die ,gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 23. Feber 1 972 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Haus zu empfehlent 
keinen EinspruCh zu erheben. 
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Als Ergebnis 'seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Ver-fassungs- und Rechtsange
legenheiten somit durch miCh den A n  t r a g, 
·der Bundesrat wolle beschließen : 

Gegen den GesetzesbesChluß des National
rates vom 1 5. Feber 1 972 betreffend ein 
Bundesgesetz über die an wissensdlaftliChe·n 
HoChschulen, KunsthoChsdlulen und der Aka
demie der bildenden Künste in Wien zu ent
riChtenden Taxen (HoChsdlul-Taxengesetz 
1 972) wird kein Einsprudl erhoben. 

Vorsitzender: Danke, Frau ·Bundesrat. 

Zu Wort ,gemeldet hat sich Frau Dr. Hilde 
Hawlicek. ICh erteile dieses. 

Bundesrat Dr. HUde Hawlicek (SPO) : Sehr 
geehrte Frau Ministerl Mleine Damen und 
Herren I Mit bersonidierer Freuidie möchtle idl 
glJeiich eingangs hervOI'Iheb.en, daß dars Hoch
sdtultaJreIlJgesetz vom NatiOIlla!lI1at einsti1Illmdg 
besChlosrsen wunde; mit 'besonderer Fl1eude 
deishalb, weil bier, w.�e lauCh s,chon hei a.ndre'ren 
VOI"lageD, dile KOIlJser.vam'V1en lin umerem 
Lande forbschntttHchen LdJeen, dJie von dein 
S07Jia-li!sten ,schon JSIeIit Jalhren verfoChten wur
dien, :i:hfte ZUistimmu'Illg 1gegeben haben. 

Lassen Sie mich einleitend diesen Gesetzes
beschluß hiistor:isch, pe'I1sÖIl!lddl 'UIlId poHrl:!ilsdl 
k'1l['Z bel'eumten: Vor mehr lalrs 100 Jahren, 
genau 1 870, wUI1de dalS Schu!ge1!d für den 
VolkssdllUlbersuch laJbgresdlafft. NaCh Ider Be
'SIei:fJigung des Sdl'll!!getdes ,für Idli,e AHS wird 
mit dem heute vor�iegtEmden Gesietz die lletzte 
'tücke für einJen unentgreltlddl!en Besudl al.ler 
SchuliStufen gesChIOIssen. 

7J�eu.en Hindem'i!sSielS, Slie rreridlt übe'r dalS 
MatJe'I'Ii,eUe h:iliau'S, Slire hat emen psyChologi
sChen Effekt. 

DUTch dli'e Tax'enabsmaffulllJg wd·oo <LaIS 
Sbud�um nämLkb. nicht OOr freli 'in Idler Bedeu
tung von kostenlos, lSoodem ·auch fI1ei :in der 
Bedeutung von rugäng,llicber, o1'feiIlJe·r. Damit 
wird der lin 'UIIlJSeI'Ietr Zeit der Dynami:k und 
des Umhruchs ISO notwenJdJLge Abbau von 
Bi1dungsvorurt�lle1D., 'BlHd'U[lgtS'hemm.'IlIiISisen und 
Milli'e'Ulsperren v'oraIlJgetnLeiblein. Dals Wli!rd Ih.reute 
von 'allen PalrtJei!oo elikiarrunt. 

DaJher wurde ·alUS ,grundsätz1JichlOO bHdluniQ1s
po1i1JiJschren Erwägu.ngen uID.Id außeooem im 
Hinhlick auf ei!n.le Vierwal1lun'95Vleliedmachung 
vom NatdonalI'lat am 19.  Dezember 1970 die 
Abscha·ffuiIlJg der Hocbs'd:lu'ltaxen in ·ein.rem 
EntJschll1eßun'9lSiantl'ag 'g,efo:rde'r.t. 

Dile bHdrurn:glspolJithsche BtetdJeu'tutnlg wurde von 
den RiedInern ·al,ller drei Par,teiten 1m Nabional
rat betoot. VemdlliedJen !Stark la/her W1U.nte· der 
Grundsatz der .gleticben Z'l1IgalIligsmötglichked.t 
aller BildUDJgtSwlilIJigen und odas ReCht lanIf- IBtH
dung ,aLS demokna1Jirschiers GrulIldre'cht jedes 
Sbaailsbürgeliis Ihervor.ge!hob.en. 

Di,ese Verbesserung dere Chancenrgleidlhed.t 
rus.t für uns Sozi,ahirsten eiInJe 19rru.ridisärzli'chJe 
Fragte. Wir ha'ben Ii.n. diielsem. :Sinne .!in der 
kU!r1len Zeit UIliSiel1er R.Je!gI.ileru:Illg ldIie kostenlose 
Schulfahrt, das Gesetz über die SChul- uoo 
Heimbeihhlfien und le!itnJe VeiIlbesslerun·g der 
StudJile!Il:fördJe.I1lIDIg dmmglelsetzt. E!in wei'bems 
Gesetz w.iI'ld dille kOlsfJeIlllOLSIelIl Sehul,bücher hlÜn
gretn. 

In. ,aUen 'U'IlJSeretn. Prognam1neID. der E:rs1Jen 
Pe:r;sönl'idl freut ·es mJich, hei dJieser Bteschluß- und der Zw.eiten R!epublJilk W1ird der Grundsatz 

faJSSUTI!g m1'tw.irken 'zu können. Wiie vJielle jIuDJgle der 'gI'eicben Bi'hdulIllglsdlJanoen hervoI'lgehoben. 
österreicher habe iauch lieh meine Srud1en- In Ulnse[1em Hochschulkon�t rwdni im Purnk.t 1 
gelder durCh Arbeli.ten !IlIeben 1c1em Studium dile Offnlu'Illg der BildruJnJQlswege ,als zentra�e 
V1el1d!i,emt und k:ann es V1eI1sbeohen, daß Is1m Aufgabe be7JeidmJet. 
vli.ele Studenten über dieses Geisetz sehr 

Ich möchte dem Holhen Ha'Uls, vor allem 
freuen, vilelleicht mehr, aLs manche von U!IlIS . der FI1aJk:bion zu merin'er Rechten, nJicht VOlientglauben. haJten, daß auCh dile Volksp-arteri' lin der Fragte 

Polit!i!sCh hat die· ßU!IlIdieSnegÜJerung mit 
diesem GeSietzesbeschlluß leinen wei:teren 
PuD.!kt Ii!hreT RegdleI'U'IlJgserk:läIU!Illg lerfüHt, wo 
es heißt: "Mit der Absdlaffung der Hochschul
t'äX'elIl. wird dem dief.lIlokJliatflilscbJen Grundsatz 
IlIach 'gl'eli.mer ZugangsmÖigUdlk!erit ,aJler 
BHduIliglSWiiUigen rur Hochlsdlule entsprochen 
w,erdien. '·  

Di'elSe Maßnahme liist nur 1e1!lJe unbar vWe'!len 
unrd nur ,eine aiIIl. RmcIJe 'im Konzept ledner 
um�CliSlSendien Reform der Homschu'lleID.. SIiIe lilst 
aber doCh wesen1:l'ichler, ,als es ,auf den enstten 
Bllick den. Anschein ha1. 

Die AbschaffulIlig der Homschu:ltaxen bedeu
ret mcht nur das Wegräumen. eines fimm-

der ChanoenJgJeichh!eri,t :auf 'eiine 'gewUlSISe 1iJ:ladli-
1lion, allerdi'Ilig'S nur lauf rdiem Bapdler, zurück
blJick!en k,a'Illl. So htelißt etS nämlich in den 
"Progr,ammatischem. LeittsätZJen �r OVP" von 
1 945 : "GLeiche Bi'ldunlQ5lIl1öglli'dlkeiten für ·aUe 
Kimler und Jugendl1ichlern U!IlJS!E!IIles Volloos. ' , 

Und ;im Khllgen.fUIifJer Mlamfest von 1 965 
Lautet 'sogar 'eime 1ielilü'berlschm'ft, nämlliCb. die 
Ilie'lllIlte von 'inlsgesamt 1 1 :  "Gleiche Bli.ldunqs
mög�ichkei1len im KultrurlStaa1 OsteI1OOi'dl". 

In den Tagen des hlirstoIlilschen. Besuchs des 
amerikanischen Präsidenten in Peking sei mir 
der Vergl1eich lder OstJer·reli.ch!iJsdlen. Volkspartei 
mit einem ogese1JJsmaftJspolittiischlefD. PapiertJi:ger 
gesbattet (Bundesrat S c  h r e j n e r: Der arme 
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Nixon!) : Die Vol'kJsparteli bekennt Siich Zw.aT 
auf IdJem Pap'ver zur ChaJIloealJg,ledchhlelit, 115t a.her 
se'lbst iDJicht bereit, poliitiJSche I:n�t1atJiv:en zu 
'set2'en, war es lauch :nJi.dl.t !in d'eIl Jahren 1966 
bi,s 1970, wo maJIl es von :jihr erwaToot hätte. 
An Idiesem Beispiel :stieht man eiinJes Ideru:tUch: 
Die konservativen Kräfte in unserem Land 
haben TI!i;emals freiwlillitg edne gesellschaf.1ls
polliti'Sche Ände'rung herbeigeführt, S1i.e müssen 
immer ,eIlSt dJaIZlU gezwuDJgen werden'. (Zwi
schenruf bei der tJVP.) 

Die Stell'l1'1l1gDahmen der VIeI1elimgtIn,g Oster
I1eidl:ilscher Indus1I1ileller '1lIIlld der BU!I1des
kammer der gewerb1Ji.dreIn Wlirbsmaft zu 
diesem Gesetzesooschquß reß.gen, daß dn d!ileiSen 
Kr,eislen reaiktiooäfle Kräfte vorheTIlSmen, die 
diCl!s auch im GrunJdJe, IdeT Vol'kJspaltei 
Ischwelende MißtIiallVen und Un:belhCligen 'gegen
über gleichen Bd.!ldll.Vntglsm'Ögld'chk.ei1:Jeln. zum 

A'U'sd,ruck bringen. So IlJei:ßt es dn der Stellung
nahme der Industriellenvereinigung, "es sei 
nicht Z'll . verantworten, HocbJsChrulbHdung ZUIIIl 

Nulltal1i'f lanzubieten", und Ispäter: "Dats Amige
bot eines kostenlosen HochscbullStudiiwns ver
leit,et zu unübeTlegter Stud'iienentschJelidlUng." 

Genau dta,s beabsli'ch't!i!gt jla deI" GeSle�gelbe'r, 
daß für tdi'e Memchen dIn IUnS!ertem. Land dJie 
TaXien mcht 'ein HindeI1llliJs für ,edn:en HoCh
:schulbesuCh ,sein lSol:l:e:n, Isondem daß siJe ehen 
durCh deIlen Absma1fuJIl!g ZIU ledlIlJem HodlisChul
besuCh "verleitet" werden. 

In der Nutltam-FTIage Iscbldeßie lich mich der 
Argumentation -an, !dJe mein KoUege AJbgeord
neter Heim: FisCher im Nationalrat gebracht 
hat. Er führte ,aus, daß dCllS MißVlemtändnlils 
der IndlUlstni'eUE!IllIV1eI1e1i'l1ilQ'Ulli9' dlClil'lifJl besllehe', 
daß sre wmi.mmt , dJi,e fimlaJIl:2'ielle, Elihaltung 
unsere,r HocbsChwlen iWUroe ibdJSber von ,den 
StudJiel1emlen get�a.gell lU!Ilid würde jetzt plötz
�idl vom Gesetzgeber lauf ldJetn. StelUerZlahler 
überwälzt werden. Die WirkliChkeit sieht 
welmehr ,so alUlS, daß ,auch bisher der Aufwand 
für dIi'e HocbJsdt'li'l:en zum 'griÖßten TelH, nämlddl. 

zu 98 ;Pro�ent von der ,öfiienJtlLidl.1en: Hand g€r
tre:gen wUI'IdJe. EilIlJe kOls1ienJdleckende T'aTlif
'gestlCllltung würde :so ,ausSlehen, Idaß jledJer von 
den rund 50.000 S1ruJdtelIll1Je'l1 pro Sem.este[' 
25.000 S aJIl Hodl:sChrul,baX'e!Il bemlhLen müß'lle, 
um den j ährlddlen AufWland für msse!DJSchaft
Hche Hodlisdl.ulen, der 2,5 :MHl['aJlden beträ'gt, 
:ru decken. Bisher hat jeder Student lim Durch
schnitt 730 S jährliCh bezahlt, und die rest
lliChen 49.270 S begliCh die Al1!g:em.eilll!hleli,t. VO!Il 
nun an wird die AUogem'etilJl!h.eiJt die Igesa:mte!Il 
50.000 S betgleidren. 

Und nun zu den BefÜlrcbt:\mglen d!e'r Bun.des
w:iTtsmaftskammer. H!iJe,r 'beißt ,es :  "Bin ge
bührenfreies Studium würde dalZU führen, daß 
nunmehr lauCh P�rsotnJeIIl mit .gerr:inJger Leli-

stungsfähigkeit be7Ji.·eh.rungsweWse -WJilJen ge
förld:ert würden. ' - Ich kann mir mehrt vorstellen, 
daß leistungsunwillige und -unfähige Perso
nen plötzliCh durch den Wegfall von 730 S für 
:emlen HochsChwbesuCh moti'Vliert WeIl'Id:en. 

Die Bund.'elSIDammer berurChtJe1: ,aber noch 
mehr : Sie hefün:nbet, "daß die E1ruührung 
'eJi!nes g:ebühI1enf.rlelLern Stuidi:ums einen une['
wünlschben We,rbeeflieik.t für das Homsdml
!srudlium. ih:erheliführetn IWÜroe, was Wli'ederum 
,edne wed'tere UbeTfülhmg der östeTll'led.crusmen 
Hodl:sChulen zur Folge hätte" . Und 'etwas 
,später sChI'ei\bt �sie: "FflaJgLich le'IISch:eint uns 
lin dii�em ZUlsCl!ffi1l1JelIl!han.g 'auch, wi'e und ob 
:dann der BinfülhTUng dies NrUllIl/e!rus dalUSIUIs 
an Un5eIien HochJsmullen noch begegnet wer
den kann." 

Dile BUlDdieskammer befürChtet lal.so einen 
UJll'eIWÜnlschttelIl Werbeefiekt, leme' Uberfüllrung. 
Sie ver,schld-eßt Sli:ch damit der :bereilbs aHge
mein gew<>ml!enien Erloonntms, dJa,ß dler Gl'IClld 
der Bildung der BevölkieruJlllg 'in lengem ZIU
;sammeoomg niCht nur mit dem ges:ellsmaft
lichen, sondeT!Il lauCh mä ldem WirbscbJa,ft1Ji.dJ.en 
Fortschritt steht 'U[]d daß 'lIDZlUreichenJd'e 
Bild'li!Il'gscbanoen nicht IIlur BehJinderunge.n 
i'IlldivIDduleller Erwarwngen und lSo1JiJaleT Ohan
oen damst.elllen, sOIlidern dtiJe (EntwiCktlung der 
OeserHsmaft zu höherer wiIitsdlaftllicher und 

'sozilalte,r R!eHe ih'inde,m. 

Zur Binfülhrung des Numerus claJUJSUiS 
mödl:te lich !nur den enstJen AlbSlal'z IdJeS K!apite1s 
"HomschU;Lberelich" la'll!S dem. Bi:ldungsbel1icht 
1970 der deubsmen BundJesreg1iJeIlU!Il!g ZJitieren; 
'es heißt dart: 

"Neben dde V!erbeSlseI"llll!Y der Igegenwärt!i
'9Ie!Il Arbeits'bedtilllg'U.!lJJgen in FonsCh'll'Illg 'U!IlId 
lJe!hl1e tritt IMS voridrmgl:idre. Amgabe dli.'e 
dI1alstilsche Erweiterung der AumaJbmekapa'Zli
tät Z'llr Besedtilgunlg besbelbendie([' IUIlld rur · Ver
binderung künftiger ZulaJSSUiIl!gsbescbränikun
,gen. DlIe" - deutsche - "Bun!dielSI'Iegierung 
.schlägt vor, ,einen Fünfjlahrespl,an ZUT dauer
haften Beselitigun.g dies Num.:erus cla'll!9Uls zu 
entwickeln. " 

Ich mödtte da nur binzrufÜige'Il, daß laum 
bitshier, .ich sage Gott 'Sei Dam!k, :diJe Zalhl der 
Ho ch'schüler ges'bilegleJl tilst. In den letzten 
20 Jla:bren bat lsIiJe ,sidl meihr als verdoppeLt 
und 'hat dm WÜ!Iltersemester 1970171 57.869 
betragen. 

Wir hoffen, daß diese Entwicklung vor allem 
durch eine Reform der ,allgemeinbildenden 
höheren Schulen weiterg,eht. Bisher Isind wir 
mit den steigenden HoChsChülerzahlen fertig 
geworden, und iCh glaube, die Bundeswirt
sChaftskammer kann es getrost aum einer 
sozialistischen Regierung zutrauen, daß sie mit 
diesem Problem fertig wird. 
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Damit komme kb schon zum letzten Punkt dJeT dem. Bunidesliat 7)UtgregarngetDJe Gesetzes
meiner Ausführungen, zu den -ausländischen beschluß jetzt folg'etnidermaßlen ·aJUlSlSlireht: 
Studenten. Z1l!erst einige Klal1stellungen, weil A'Ulslänlder zahlen 'eti:n.e PaJUsma:UaxJe von 
dieses Problem in der Offentlichkeit so unter- 1500 S pro Semlester. Di.Ietse entfällt jedoch: 
schiedlich beurteilt wird. 

1 .  Die Immatrikulation ausländischer Stu
denten erfolgt gemäß § 1 Abs. 6 des Allge
meinen Hochschul-Studiengesetzes nur im 
Rahmen der verfügbaren Plätze. Es stimmt 
daher nicht, daß Inländer nicht studiel1en 
könnten, weil ihnen von Ausländern · Plätze 
weggenommen werden. 

2. Die ausländischen Studenten 'stellen eine 
kleine Gruppe dar, die .im Gegensatz zu der 
steigenden Zahl der inländismen Studenten 
laufend abnimmt. Betrug zum Beispiel der 
höchste Prozentsatz an ausländischen Studen
ten, der im Jahr 1958/59 zu verzeichnen war, 
31 Prozent, beträgt er 1910111 11 Prozent, 
absolut gesprochen : 9900. 

3. Ein kostendeckendes Studium ist wie für 
die Inländer auch für die Ausländer unmög
lich. Bei den ausländischen Studenten kommt 
noch hinzu, daß durch ihre geringe Zahl nicht 
einmal 0,4 Prozent des Aufwandes für die 
Hochschulen gedeckt wären. 

4. Eine Reihe europäischer Staaten hat be
reits das kostenlose Studium für In- und Aus
länder eingeführt. Es slind dies unter anderem 
Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden, 
fast alle Länder der deutschen Bundesrepublik 
und die Ostblock.staaten. 

5. Im Zeitalter der internationalen Zusam
menarbeit und der Integration ist der Aus
tausch von Studenten . äußerst begrüßenswert. 

Diese Feststellungen und die Verwaltungs
vereinfachung sprechen eigentlich durch
wegs auch für ein kostenloses Studium der 
Ausländer. Warum ist es dazu nicht gekom
men? 

In - der edl]],stJi:mm�lgten EntschlJießung dies 
NatiO'IlaJlraoo'S aus dem De7iemher 1 970 wlilrd 
dliIe Abscha'ffung Ider Hoc:hschulltaxen Ztumlindlest 
für Inländer :gefortdert. DaJs heiißt, daß der 
Schwarze Peter, wie isli:ch A'bgeord!nJeter Doktor 
f1iLsdlJer :a'Usdrückte, dem 'Wrilssensmaftsminli

-stenium zugeschoben wu:rdte. Dile RegiieruntQlS
vorlage hat einen MLttJeiWleg besdwitten. Die 
StudiielIlgrebü'hr für .A:1lISländJer wurde bte'ibe
htail1:elß, aber les wunden Mö,g1li.chktelitIen für den 
EI11aß von ZWre!i DrJ:t1le,ln, der Gehühllen vor
-gesehen. 

Im W�lSsensmafbsa'UJSjsdlUß WuTde noch weli.
ber dtifferrenz,iert und dte MöglJidllkJetit ednles 
gänzlichen ErlJasSlelS vo�,getSlehen. Schl�eßlJich 
W'1lIIdIe noch d.m. Natio1lJalTiart ;elimtJimmiq eIiIn. 
.A:bänderungsan1JIiag bet:ref.f.end St:ud'ierelßde 
alUS Entwick.lungslä.nrlJe'm VleIlatbtschJiedet, lSodIaß 

-a) WJenn die A'UlSlämrer be'reits tSetit mehr 
'aLs tSte'ms JahIlEm in Osterreich stJe!Ulerpflä.dl:tig 
sind, 

Ib) W09ßlll. lSliJe enn Stipend!irum Z'tUD. Sbudliu.m 
an eine·r öSibeTI1encbiilscbJen HochJscb.Uil'e e:rhtaltlen 
haben, 

c) wenn sie ,aus Ländem IStam!Illlelß, d!iJe 
öls·terreidIIDsmen Studile1'lelIlid.te!n e1i.n kostemos'es 
Studium e:rmögllidren, und 

d) wenn die Stru!dJier1elIlden I(l!UlS EntwidtlunglS
ländlern ,sind. 

Zu dieser g,emelirnJSarmJeIß ·Lösung wst ,es dJeJs
halb gelkommen, WJeliJ man lder Meinung war, 
daß ,es derzeit noch psych'dlogilSche Probleme 
'sch'aftie, wenn, Wlüe ,eg IatUch !in den Erlä'lltemden 
Bemerkungen. 'betßt, laUJs·ländisdre StuddleTiende 
a'UIS I1elicheI1en Ländlern als OstJel1I1ei'Ch bed uns 
kostenlos IstudieI1en können. 

Zum Sdl:luß metirnJer A'UlSfürhrungen möchte 

ich der Hoffnung AUlSdruck. ·geben, daß les 
in FIlarge!ß. der HodIJsdru1polli,tilk ZtU weitel1etn 
gemeiTIlSlaJIDen Lösruntgen komme. Es ilSt UDIS 
,aber kLar, daß es ·alUf a.lle Fäl:le zu Löstmgen 
kommen muß, rd!iJe1S �m Inrberesse :dler JUigend 
'in uIlJStel"etm Land, lim Interesse de� Sch'uLen 
und Unliv'eI1sUäten und lim InteI1etSlSte der ge
,samten GesellISchaft. Denn UiDli'V1ell1Slitätsreform. 
VieI�steht ;Siich .allS Teil idoc Gese1.1smaJftsreform. 
Auf meISen ZUtsammenh!aIIlJg hiat iFr.aJU MW'sber 
Dr. 'Fd'mberg rin einer FestsdJ..11ift b:mgewi1e5eIIl, 
U!nd rich darf menlIlJe .Ä!Ulsfülbirungen m�'t iliIJelIl 
WortJern schlließ'en. 

"Kla're ZiellSetzungen für dae GeseUsch'a.ft 
sind dlile VONIJUISISet1:zun'9', um reibelIlJso deutliche 
und durchset�bal"e �iJelre für dJiIe· HochschrUJl'en 
'eTistell1en zu könlIllell. J'ooe Hocblsch'lllrefo'l1ID 
muß zum Scheitern V'erurteH t lSIedo, wenn JSlile 
Il!icht mit den Voerän:deI'lU'IltglelIl dIe'r Umw.eH 
Schritt halten kann, j a  mehr noch, wenn sie 
nicht eiDen Schritt VOIla'UIS lin die Zukunft zu 
'selZten VIermag . . . . (Beifall bei deI SPO.) 

Vorsitzender: Es hat sich weiters zu Wort 
gemeldet Herr Bundesrat Dr. Scrhambeck.. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Schambeck (OVP) : Herr Vor
sitzender! Fr,au Bundes:mlindstJer l  Hohler Bun
delSI'Jat ! Mteliine Damen UM He:rrten! Mit dem 
Igregenständlichen Hochisdrul-1iaXiEm!gesetz 1972 
w.ilI1d, worauf mle Frau BeI1i·chtJenstiatteron be
reits tI1effutn.d 'hmg18'W1i.eSetIl hiat, dtiJe überwrie
genJdJe Taxen:freih!e1t UIIlJSerelS Hochschul
Istuldliums für Inlämle·r und, wie Frau Kolleg,in 
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Hawlicek beTedts aUJSfü'h'fi1idl daDgielegt hat, 
für leinen Großteil der AiUJslä:nJdie1l" IStatUliert. 

Ich möchte betOllleln - Ih!irer teilen sim 
unlSere Meinu'Ilgen -, daß mlit dlrelSeIll Gesetz 
eilnieT 'einstimmigen En1lschlileßrtmg dies 
NooODlal:mtes vom 19. OeZletIllber 1910, -CliIISQ 
einer Entsml'ießung, der :DIeben dJe'I' SOZliia'lWsbi
sehen Partei :aum die Osterreä:dlIiJsChe Vol'kis
parteIi. !Und dae FreHrei:tlJidlie �r-tJed. !ihre Zu
Istimmung gegeben und ZlU der iSlire mit die 
Inlitiatd:ve ergr,itfun halbelIl - also -ein: Wotten 
laJ'leT Fraktionen ws NatliOiIlla!lra:tes! -, Rem
nulIltg getragen wird. 

Ich me�ne - bier schl'teße ich lan das ,an, 
was Fr'dIll Kollegin Hawl:ioek am Schluß ge
IS'Cligt hat -, daß leine HodllsdtuloofOI1l11 

aeseUschaftlSreform :in: konlStrurktive-r We'vsre 
dann >SeJin kaml, W1eIllIIl sire möglliiwst einstim

Mg übeT dte padCllIDentaniJs<he Bülme 'geht. 

Ich me!ine, daß der Ton, dle-r dile M'\lIS'ik 
madlt, ,sicheTlJidl hJier dlaml gJetroffien und ge
funden i!st, wenn wti.lr ISO ,aTbei:1Jetn, WIi,e. Si'e, 
Fr;au KoUetgJiJn Hawllicek, es lCli1ll Schluß betont 
ob'alben. Dalher darf !idl laIIl den Schluß fhOOT 
RIede, .aber nicht an dleI1en &gdnn, amknüpfen; 
denn die Paluschalbemerlk'U!Il!g von den KO'IllSe-r
V'atJiven, wobei Sie lSi-cheIl�ich '1lnIS g.eme�1ßJt 
haben, denn die drdtte 'FraJktion li'st im HaiUJse 
deIs B'11ooelS'r.aites mcht V'eTtIleten, muß 'ich, 
Hoher :BundelSI1at, lse.lbS!1lVle1DstänJdlJich 'stIlikt zu

rückweisen. (Lebhafte Zustimmung bei der 
öVP.) 

Es war !immer sehr erfI1elULiCh, daß die Frau 
Bunldesmims1:!elr Dr: Flirnlbetlg lin Iihren A'\lIs

führungen dla,I1oof hdlIl:g,ewiJesen. hat, welche 
Nahtstellen es !in , der , ÖlstEm1etichiiscben Hoch
schulp oltitik 1 sowohl WalS dalS OrganiSlatm1i:sche 
alts -auch dlie s07Ji-aJle Seite betrifft, gegeben 
hat, um den Baden des GespräChes "Hoch
sChulreform 'am Ge!seHsdllaf1:LSreform" weiitlerru
führen. 

Ich dad 'daIiauf Mn'WJeliJS!en - dafür spricht 
eben -alUch di!e EntWlickhmg des österredchli
seben Verwaltlmgisrechtes IBlUf dem Ge,bliete 
des Schul- und Ho dlJschulwelSiells , die Sie am 
Beginn in 'selhr linteressan1ler Weise -anqe
schnitten haben -, daß auch Minister der 
OstJerreidrischen V olkJspartJeli seihr wlertvoHe 
In!i'lli:a.tiV1el11 eJlgI1iffen haben. Ich Vie1"wei·se Sie 
nur auf das AllgemJelme Hocbschul-St'UidJi!e!Il
gesetz rund ,auf dalS SwdiimbelilhJi.Uengresetz, auf 
all das, W'aIS zur Stud!i1enföI'idJerung lam Id!ileslem 
Gebiet g.esebehien list. 

Dalre-r meine tidl, daß man mit 'so ver
id!eologdlSiert gebrauch'1leln 'Begll'liflietn wre- "kon

,gel"Viam'V" und "fortJscfl.11i:ttldch" 'm fweser Sicht 
nicht opeIiilEmen !Sollte. Dile &itWliddUfIl9 und 
die Gesdrlchte der öSllerneidli'smen Homschul

pollitiJk Isprewen bier klalT d!agegen. 
Hdhier BundesI1atl Wenn mit dlietSlelIll Hoch

schul-T,axengesetz 1912 einem eimtlimm� 
WiUmch :dies N ati<malIiaJhelS, lamo reli.lIllem W'UIIlISch 
laLler dm P'Clirlament vrertI'le1lelnelIl p.artelilen ReCh
nrung getraJ9IeJIl wird, dann wird dadurch ein 
seihr ;wesen:UitbeT BeitI1aJg 2JU'I ÖIS1Jerreidri,sdlen 
Hochschulfieform laJUIS mehrfachleJll Gründen ge
lejJstet. 

ZunäChst dürfen wir erkennen, daß der mit 

der Einhebung der HoChschultaxen in Oster
reich verbundene große Verwaltungsaufwand 
in keinem Einklang gestanden ist mit dem 
finanziellen Ertrag dieser HochsdlUltaxen. Die 
Bedeutung der Hochsdlultaxen für das öster
reichische Hochsdlulbudget war ständig 
sChwindend. 

Dazu kommt noch, daß mit dem Wegfall 
der Hochschultaxen - ich glaube, hier sind 
wir alle einer Meinung, und es hat dies
bezüglich nie eine andere Meinung in diesem 
Haus gegeben - ein ganz entscheidender 
Anschein des Vorhandenseins sozialer 
Barrieren gegenüber den Hochschulen besei
tigt wurde; wobei gesagt werden muß, daß 
schon bisher auch sozial bedürftigen Studen
ten weitestgehende Nachlässe einschließlich 
der Prüfungstaxen und so weiter gewährt 
wurden. Das kann idt hier feststellen, weil 
ich als Vizepräses einer Staatsprüfungskom
mission und als ständiger Rigorosenprüfer das 
ja auch verfolgen kann. 

Ich gebe aber zu, daß durch das generelle 
AbsChaffen der HochsChultaxen in diesem Aus
maß ganz wesentliCh eine Motivation dafür 
eingetreten ist, daß die soziale Leistungs
fähigkeit des einzelnen hier nicht mehr so im 
Blickpunkt steht und daß die Möglichkeiten 
eher gegeben und die Tore zum Hochschul
besuch weiter als bisher geöffnet werden. Das 
entsdteidende Moment nach der Matura, die ' 
Uberlegung: Kann ich mir das leisten oder 
nicht?, ist weggefallen. 

Es wäre allerdings - iCh glaube, hier sind 
wir alle in diesem Hohen Haus einer Mei
nung - zu oberfläChliCh betrachtet, würde 
man meinen, daß mit der Abschaffung der 
Hochschultaxen in Osterreich auf akademi
sChem Boden der Nulltarif eingeführt worden 
wäre. Denn, meine Damen und Herren, wer 

GentaUISo Wlie IdJeor ZIllstänJdJige Rressortlinhabeor, die effektiven Kosten - und auCh im habe 
f'Daill Minilster Dr. FimbeTg, das Me welgge- einige Zeit studiert, an zwei Fakultäten -, die 
wilscht 'hat, genauso wolilen 'Wir diJe gleiche einem Studenten erwachsen, kennt, der weiß, 
Bi'IllStJimmigked.t -auch biJer ·beachten. daß den geringeren Teil die HoChschultaxen 
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ausmachen und der überwiegende Teil erstens 
aus den effektiven Lebenshaltungskosten und 
zweitens aus den effektiven Studienkosten 
einschließlich Pauker besteht. Darauf darf ich 
dann noch näher eingehen, ohne daß Sie jetzt 
befürchten müssen, daß ich die Forderung er
heben würde, daß für den Pauker auch der 
Staat aufzukommen hätte. 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, daß die 
Taxenfreiheit an unseren Hochschulen die 
Forderung nach Verbesserungen unserer 
Studienbeihilfen nicht überflüssig gemacht hat. 
In meinen Reden zum Studienbeihilfengesetz 
vom 25. März und 22. Juli 1971  habe ich 
deutlich darauf hingewiesen. Sie erinnern sim. 
Wir haben uns ja damals sehr ausführlich 
mit den Notwendigkeiten des Studienbei
hilfengesetzes auseinandergesetzt. Ich ver
weise vor allem auch auf die Schlußbemer
kungen der Frau Bundesminister Dr. Firnberg 
in der Sitzung vom 25. März des vergangenen 
Jahres. 

Aum heute, bei Abschaffung der Hochschul
taxen sind uns noch immer die Notwendig,
keiten des Studienbeihilfengesetzes aufgetra
gen. Im verweise etwa darauf, daß die Höchst
studienbeihilfen heute nom immer nicht ganz 
kostende<kend sind. 

Ich verweise weiters darauf, daß wir immer 
noch das Problem vor uns haben, daß während 
der Sommermonate die Stipendien auch jenen 
nicht bezahlt werden können, die während 
der Sommermonate notwendigerweise studie
ren müssen und deshalb auf Grund einer 
beruflichen Tätigkeit ihren Lebensunterhalt 
nicht . erwerben können, weil sie vor einer 
Diplomprüfung oder sonst einer akademischen 
Aufgabe stehen. 

. 

Ich verweise drittens darauf, daß wir ständig 
steigeIl!de Preise haben. Wenn ich jetzt so 
sprechen wollte wie Sie am Beginn Ihrer 
Ausführungen, dann könnte ich jetzt hier 
polemisieren; aber das will ich nicht. Mit den 
ständig steigenden Preisen haben wir auch 
eine Steigerung der effektiven Lebenshaltungs
kosten. Sie wissen, daß die Studentenschaft 
immer wieder die Forderung nach einer Wert
sicherung und Dynarnisierung erhoben hat. 

Im verweise viertens, vor allem als nieder
österreidlismer Mandatar darauf, daß wir nam 
wie vor neben der sozialen die lokale Diffe
renzierung nicht in den Griff bekommen haben, 
daß nämlich der Student, der aus dem länd
lichen Raum kommt, immer noch benachteiligt 
ist gegenüber dem in der Hochschulstadt be
heimateten, auch sozial bedürftigen Studenten. 
Ich habe mich deshalb damals bei der Sitzung 
des Bundesrates im Juli für die Gewährung 
von Heimbeihilfen ausgesprochen. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, daß 
neben diesen effektiven Lebenshaltungskosten, 
die durch die Hochsultaxen nicht weggefallen 
sind und daher auch nicht ein Nulltarif in 
der effektiven Sozialsituation des Studenten 
eingeführt wurde - daher seien auch jene 
beruhigt, die jetzt meinen, es wären hier zu
wenig Eigenbeiträge vom einzelnen zu lei
sten -, wir heute immer noch hohe effektive 
Studienkosten beim einzelnen Studenten an
treffen. Denn bedenken Sie, daß es uns - das 
ist eine Frage der generellen Aufteilung des 
Budgets - heute noch immer nicht möglich 
ist, daß alle Hochschulbibliotheken und Hoch
schulinstitute - da darf ich selbst aus meiner 
Erfahrung als Institutsvorstand spredlen, der 
die Verantwortung für die Aufteilung des 
Büchergeldes von soundsoviel tausend Schil
ling im Jahr hat -, die Gelder sowohl für 
die Weiterführung der Forschung als auch 
für die Anschaffung von Lehrbehelfen, von 
Büchern in der entsprechenden Stückzahl ver
wenden können. Wenn Sie etwa in einer 
Hauptvorlesung aus Verfassungsrecht 250 

Hörer haben, so ist es unmöglich, für hundert 
Hörer einen Adamovich, Handbuch des Ver
fassungsrechtes, anzuschaffen. Das geht nicht. 
Es gibt aber daneben noch viele andere Lehr
bücher. Ich stehe bei jeder Vorlesung immer 
vor dem Problem, wie ich den Studenten das. 
was man ihnen empfiehlt, auch effektiv zu
gänglich machen kann. Denn es ist nicht allen 
Hochschulbibliotheken und Hochschulinstitu
ten möglich, die Lehrbehelfe anzuschaffen, da
mit die Studenten sich diese ausleihen können. 
Andernfalls müssen sie sich diese kaufen. Das 
kostet enormes Geld. Das ist mit den Hoch
schultaxen ebenfalls nicht weggefallen. Ich 
darf Ihnen das nur aus dem effektiven Hoch
schulbetrieb, den jeder Hochschullehrer er
leben kann, hier sagen. 

Eine Vielzahl an Büchern muß nach wie vor 
vom einzelnen Studenten gekauft werden. Ich 
verweise Sie darauf: Wir haben ja erfreu
licherweise jetzt den Bericht der Hochschul
reform-Kommission bekommen. Wir werden 
uns damit hier auseinandersetzen, wobei ich 
inständig hoffe, daß wir ideologische Posi
tionen zu Hause lassen. 

Wir müssen neben diesen Maßnahmen noch 
wichtige zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die 
für die soziale Situation der Studenten von 
Bedeutung sind. Es ist nicht nur die Aus
stattung der Bibliotheken und Institute im 
Interesse der Studenten. 

Ich möchte gleidlzeitig auch darauf hin
weisen, daß die vor uns liegende - Kollegin 
Hawlicek hat auch am Schluß darauf hinge
wiesen - organisatorische Hochschulreform 
für die soziale Situation des Studenten von 
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entscheidender Bedeutung sein wird. Denn, 
meine Damen und Herren, wir können ja 
feststellen - ich habe es jahrelang erlebt 
und im erlebe es in meiner Wiener Lehr
tätigkeit -, daß dort, wo ein Massenbetrieb 
an einer Universität herrsmt, das Pauker
system in den einzelnen Fakultäten ganz 
groß geschrieben wird, und dort, wo es mög
lich ist, kleinere Lehr- und Lerngemeinschaften 
zu schaffen, ein solches System nicht Platz 
greift und der Student sich daher Ausgaben 
für Pauker und ähnlimes ersparen kann. 

Wir haben die Hochschulneugründungen in 
Linz und in Salzburg. Ich kann Ihnen nur 
sagen: Es ist mir unbekannt, daß es an unseren 
Rechtsfakultäten dort das Pauken gibt. Hin
gegen können Sie es in Wien erleben, daß 
die Hörsäle zum Großteil leer, aber die 
Paukerkurse gesteckt voll sind. Ein Pauker
kurs kostet im Monat mehr als die Hochschul
taxen für ein ganzes Semester. 

Hier möchte ich also sagen - und da, 
glaube ich, sind wir alle einer Meinung -, 
daß die dringenden organisatorischen Maß
nahmen für die soziale Situation des Studen
ten von größter Notwendigkeit sind. 

Ich möchte allerdings auch gleichzeitig dar
auf hinweisen, Hoher Bundesrat, daß zu 
diesem Hochschul-Taxengesetz 1972 noch zu
sätzliche andere Maßnahmen erforderlich sind. 
Denn wohl ist, worauf in den Erläuternden 
Bemerkungen richtig hingewiesen wird, eine 
Kolleggeldabgeltung durm das Budget erfolgt. 
Hingegen sind die gesetzlichen Vorausset
zungen für die übrigen Abgeltungen, wie 
Prüfungsgeld und so weiter, noch nicht er
folgt. Ohne hier irgendwie polemisch werden 
zu wollen, möchte ich sagen, daß die in den 
Erläuternden Bemerkungen - die sonst sehr 
treffend sind - gemamte Bemerkung, daß die 
flankierenden gesetzlichen Initiativen bereits 
eingebramt wurden, unzutreffend ist, denn 
meines Wissens nach befinden sim diese in 
Vorbereitung im Ministerium. Ich hoffe, daß 
das entspremende Äquivalent den Homschul
lehrern für diese entfallenden Taxen so ge.,. 
boten wird, wie es bei der Kolleggeldabgeltung 
schon der Fall ist. Insofern bin im optimistisch 
und glaube, daß mein Optimismus hier reale 
Grundlagen hat, denn das, was man bei der 
Kolleggeldabgeltung getan hat, wird man 
simerlim bei den anderen Abgeltungen auch 
tun. 

Nur eines mömte im selbst als HomsdlUl
lehrer sagen. Wer unterrichtet, hat aum die 
Pflimt, Prüfungen abzunehmen. Und es ist 
nicht der primäre Zweck von Prüfungen, Pro
fessoren und Prüfern Einnahmen zu schaffen. 
Diesbezüglich ist zu sagen - ich habe das 

immer wieder betont, und es wäre empfehlens
wert, wenn meine Herren Kollegen sim des
sen mehr befleißigten; es gäbe dann viel
leicht weniger Unruhe -, daß man die 
Rigorosen und sonstigen Prüfungen nimt als 
Nervensägen ansehen soll, sondern als ein 
streng�s Gespräm, in dem ein Ich dem anderen 
Ich, das man als Du erfassen soll, gegen
übersteht, und da empfehle ich allen meinen 
Kollegen, die Smriften über das dialogische 
Prinzip von Martin Buber zu lesen. Ich glaube, 
dann würde man sim in vielem näherkommen. 

Wenn ich das hier anschneide, meine Damen 
und Herren, dann hoffe ich, daß Sie nicht 
enttäuscht sind, daß im mich nicht in einen 
parteipolitisch-ideologischen Schützengraben
kampf einlasse, um anatomisch - die Ana
tomie wollen wir hier dem Herrn Dozent 
Gisel überlassen - festzustellen, wie viele 
Anteile der eine oder der andere hat. Es 
kommt heute darauf an, daß ein Parlament 
und auch ein Bundesrat dem gesamten Volk 
dient und daß wir das Gemeinsame .hier wahr
nehmen. Daher habe im mir erlaubt, auf diese 
flankierenden Maßnahmen hinzuweisen, wo
bei ich Ihnen, obgleich im Jurist bin, sage, 
daß wir eines nicht übersehen sollen: daß 
aum die besten Gesetze immer eines nom 
verlangen : das entsprechende Remtsbewußt
sein dazu. 

Hoher Bundesrat I Ich würde davor warnen 
- hier möchte ich über die Grenzen meiner 
Fraktion hinaus sprechen -, wenn bei uns 
die ' materialistische Meinung aufkäme, daß 
das, was kostenlos ist, auch wertlos ist. Mit 
der Kostenfreiheit ist die Wertlosigkeit des 
Studiums nicht eingeführt worden, sondern 
vielmehr eine große Verantwortung auf leh
render und lernender Seite, und die Regie
rung wird sich dessen wie .der National- und 
Bundesrat bei der Behandlung dieses Gesetzes 
genauso bewußt sein, daß durch die Einfüh
rung dieser Taxenfreiheit - nimt eines Null
tarifes auf akademismem Boden - die akade
mische Verantwortung nicht ab-, sondern zu
genommen hat. (Bundesrat W a 1 1  y: Aber 
das müssen Sie dann bei der Wirtschafts
kammer auch sagenl) Ich darf Ihnen ver
sichern, daß hier eine Meinungsfreiheit be
steht, daß Karl Jaspers erklärt hat, daß die 
Wahrheit zu zweien beginnt, und ich als 
Jurist außerdem der Meinung bin, daß man 
Sätze nimt aus dem Zusammenhang reißen 
soll und daß man Probleme so ausleuchten 
soll, wie wir uns bemühen, hier im Bundesrat 
Gesetze zu behandeln. Im bin der Meinung, 
daß uns hier und bei der gesamten Homschul
reform eine große soziale Verantwortung 
trifft, und ich könnte dazu Ministerreden von 
Drimmel, Piffl und Mode genauso zitieren wie 
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erfreuliCherweise audl Frau Bundesminister 
Dr. Firnberg, deren Leidenswege idl an Hand 
von Studentendiskussionsprotokollen studiere, 
indem auch sie sidl bemüht, den Studenten 
zu sagen, daß die Verantwortung für das, 
was ihnen der Staat ermöglicht, für sie sehr, 
sehr groß ist. 

Aus dieser Verantwortung, deren sich auch 
meine Fraktion bewußt ist, stimmen auch 
wir diesem HodlsChul-Taxengesetz 1912, mit 
dem einer einstimmig verabsChiedeten Ent
schließung des Nationalrates in erfreulicher 
Weise Rechnung getragen wird, gerne zu. (Bei
fall bei der OVP.) 

Hohen Haus einen weit über die Kosten, die 
die Taxen gebracht . beziehungsweise verur
sacht haben, einen Beitrag geleistet haben, 
ein Symbol, eine Geste gemacht haben, die 
unseren jungen Leuten, den Kindern und den 
Eltern demonstriert, daß wir diesen Grund
satz "Kostenfreiheit auf allen Bildungsebenen" 
nicht nur verbal aussprechen, sondern sehr 
ernst nehmen und auch auf der gesetzlichen 
Ebene - auch auf der höchsten Bildungs
ebene - durchführen. Wie Frau Dr. Hawlicek 
bereits sehr einleumtend und ausführlich hier 
dargelegt hat, wird neben der Kostenfreiheit 
der Volksschule, der mittleren Schulen, der 
höheren Schulen damit - und das dürfen wir 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat siro in Osterreich mit einem gewissen Stolz aus
weiters Frau Bundesminister Dr. Firnberg. Ich sprechen - auch die Hochschule frei von 
bitte darum. Kosten für alle unsere Kinder. 

Bundesminister für WissensChaft und For-
. sdlUng Dr. Hertha Fimberg: Herr Vorsitzen

der! Hoher Bundesrat! Erlauben Sie mir, 
meiner Freude darüber AusdruCk zu geben, 
daß heute wieder einmal zwei Gesetze, die 
die Hochschule betreffen, einstimmig vom 
Hohen Haus verabschiedet werden. Wir fol
gen hier einer langen und schönen Tradition: 
Alle HochsdlUlgesetze, die bisher beschlossen 
wurden, sind mit der Zustimmung aller Frak
tionen des Hohen Hauses verabsdliedet wor
den. Ich hoffe sehr, daß auCh in naher Zukunft 
bei dem großen Programm, das vor uns liegt, 
diese Tradition beibehalten wird. 

Hoher Bundesrat I Mit diesen Gesetzen, vor 
allem mit diesem zweiten Gesetz, dem Hoch
schul-Taxengesetz, wird ein langgehegter 
Wunsch aller Hochschulpolitiker quer durch 
alle Parteien erfüllt. Wir erfüllen damit die 
Regierungserklärung, eine Initiative, und zwar 
eine einstimmige Initiative des Parlaments 
und den Wunsch einer Reihe von Hochschul
politikern, die in diesem Haus gewirkt haben 
und die in diesem Haus noch wirken. Ich 
darf mit einer gewissen Genugtuung sagen 
- und ich hoffe, Sie bringen dieser Genug
tuung Verständnis entgegen -, daß ich seit 
eh und je, auch in einer Zeit, in der es noch 
zweifelhaft war, ob man Hochschultaxen ab
sChaffen oder dieses Symbol einer Leistung 
für ein von einer HoChschule gegebenes 
Bildungsangebot doch beibehalten soll, per
sönlich den Standpunkt vertreten habe, daß 
die Bildung auf allen Bildungsebenen kosten
frei sein soll, daß die Gesellschaft allen Kin
dern ihres Landes auf allen Ebenen jede Bil
dung ohne finanzielle Gegenleistung zur Ver
fügung . stellen soll, daß das ein Beitrag zur 
echten Chancengleichheit aller Kinder unserer 
Gesellschaft ist. 

Ich darf auch hinzufügen, Hoher Bundesrat, 
daß sich im Begutachtungsverfahren gezeigt 
hat, wie sehr sich in den letzten Jahren die 
Einstellung zu diesem Problem geändert hat. 
Es waren nur sehr wenige Stimmen im Begut
achtungsverfahren gegen die Auflassung der 
Hochschultaxen. Ich stimme auch hier überein, 
man muß hier eine Meinungsfreiheit lassen, 
obwohl ich hinzufügen möchte, daß ich der 
Meinung war, daß man gerade auf dieser 
Seite (die Rednerin weist nui die Bänke der 
OVP), wo man doch sehr interessiert ist, mehr 
Akademiker zu gewinnen und zu erziehen, 
uns eher eine andere Einstellung geboten 
hätte. Aber die geänderte Situation zeigl sich 
doch darin, daß aum jene Kreise, die sich 
noch vor ganz wenigen Jahren gegen die 
Abschaffung der Hochschultaxen gewendet 
haben, sich in diesem Fall für die Abschaffung 
der Hochschultaxen ausgesprochen haben. Die 
Durchsetzung des Gleichheitsprinzips auf dem 
Bildungssektor hat also einen sehr weit
gehenden Durchbruch in allen Schichten, in 
allen gesellschaftlich relevanten Schidlten ge
funden . .  

Ich stimme auch hier mit Frau Dr. Hawlicek 
überein, wenn sie meint - ich glaube, auch 
Herr Professor Schambeck hat das ange
führt -, daß die Barriere, die die Hochschul
taxen dargeboten haben, viel weniger eine 
finanzielle, eine ökonomische Barriere waren 
als eine sozialpsychologische. Aber auch der 
Abbau dieser Barrieren ist auf dem Bildungs
sektor außerordentlich wichtig, eine Tatsache, 
die uns immer wieder die Hochschulstatistik 
vor Augen führt, wenn wir mit einer ge
wissen Betrübnis und Enttäuschung feststellen 
müssen, daß aus jenen Schichten, aus welchen 
wir, durch all die Maßnahmen, die wir durch 
die Bildungsförderung gesetzt haben, einen 

Ich glaube, daß wir mit der Verabschiedung Zustrom zu den Hochschulen in viel stärkerem 
dieses Hochschul-Taxengesetzes hier im Maße erwartet haben, also aus Arbeiter- und 
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aus Bauernfamilien der Zustrom viel schwä
cher erfolgt, als wir selber es gewünscht, ge
hofft und beabsichtigt haben. 

Eine einzige Schwierigkeit hat es bei der 
Erstellung dieses Gesetzentwurfes gegeben, 
und das war die Frage der Ausländer. Eine 
Schwierigkeit, die aus einem echten Dilemma 
der Einstellungen erwachsen ist, und hier 
möchte ich der Frau Dr. Hawlicek sagen: Wir 
hatten niemals das Gefühl, daß wir den 
Schwarzen Peter vom Parlament dadurch in 
die Hand gespielt erhielten, daß die Ent
scheidung im Gesetzentwurf einmal deponiert 
werden mußte. Der Gesetzgeber entscheidet 
j a  frei, das ist seine Sache, und was das 
Ressort, das zuständige Fachressort zu tun 
hat, ist j a  nichts anderes als eine Service
leistung, indem es den Gesetzentwurf einmal 
als Entwurf vorlegt. 

Wir haben im Ressort versucht, hier der 
Meinungsäußerung des Parlaments ehestmög
lich entgegenzukommen, und wir können doch 
und ich persönlich zumindest kann mit einer 
gewissen Freude feststellen, daß der Gesetz
entwurf letzten Endes in seiner jetzigen For
mulierung viel mehr den Intentionen ent
spricht, die ich persönlich immer hatte. Wir 
staIlJden vor dem Dilemma : Soll der öster
reichisme Steuerzahler auch für ausländische 
Studenten aus reicheren Ländern, aus reiche
ren Schichten die Taxen bezahlen oder soll 
man den Ausländern diese Taxen weiterhin 
auflasten? 

Die zweite Einstellung, die zweite Mei

diese beiden Gesetze, ganz besonders das 
Taxengesetz, ein Schritt weiter sind auf dem 
Weg zu einer modemen Hochschulgesetz
gebung, vielleicht sogar ein Schritt weiter auf 
dem Weg zu einer modemen Bildungsgesell
schaft. 

Die Hochs chulreform , meine Damen und 
Herren, steht vor sehr großen Aufgaben. Es 
sind viele Wünsche hier deponiert, und Herr 
Professor Schambeck hat Ja hier auch mit 
den Wünschen, speziell mit Wünschen 'mit 
starken finanziellen Auswirkungen, nicht 
gerade sparsam sich zurückgehalten. 

Ich hoffe und glaube aber, meine Damen 
und Herren, daß wir wie bisher im Hohen 
Haus diese Fragen gemeinsam lösen werden 
können. 

Und erlauben Sie mir, daß ich doch mit 
einer gewissen Genugtuung als jemand, der 
aus dieser Kammer kommt und im Parlament 
lange tätig war, doch aus einer Erfahrung, die 
ich jetzt als Bundesminister habe, sage: Die 
Pioniere für eine moderne Hochschulgesetz
gebung, für eine Hochscb.ulgeset�gebung in 
modernem demokratischem Geist, waren 
immer die Abgeordneten dieses Hohen Hauses 
aus beiden Kammern. Sie sind die Verbünde
ten jener Menschen, die als Hocb.schulpolitiker 
das ganze Problem, das gesellschaftspolitische 
Problem sehen, viel mehr als alle anderen 
Beteiligten an diesen Fragen. Ich hoffe, daß 
ich auf die Hilfe der Abgeordneten auch bei 
dieser großen Aufgabe, die vor uns steht, 
wie bisher zählen darf. (Allgemeiner Beifal1.) 

nungsäußerung war, die Integration, die Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
Offenheit, den Abbau der Ausländerdiskrimi- mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
nierung auch auf diesem doch sehr wesent-
lichen Gebiet sehr demonstrativ zu zeigen. Ich 
habe nie ein Hehl daraus gemacht, daß 
ich persönlich der zweiten Auffassung immer 
aus Uberzeugung zugeneigt habe, vielleicht 
auch aus meiner europäischen Schulung her, 
denn schon als ich Ihrem Hohen Hause ange
hörte, hatte ich die Ehre, auch beim Europarat 
tätig zu sein. Aus menschenrechtlichen Grund
sätzen her war ich der Meinung, wie es 
andere Länder auch machen, etwa die nordi-

Frau Bundesrat Dr. Demuth, wünschen Sie 
als Bericb.terstatterin ein Schlußwort? - Es 
ist dies nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Geselzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

schen Länder, aber auch viele ärmere Länder, 9. Punkt: BesChluß des Nationalrates vom 
auch Ausländer auf diesem Gebiet so zu be- 3. Feber 1912 betreffend ein Abkommen zwi
handeln wie die Inländer. sChen der Republik österreiCh und dem Ver-

Ich glaube, wir haben in diesem Gesetz einigten Königreich von Großbritannien und 
einen guten Kompromiß gefunden als ersten Nordirland über Soziale Sicherheit samt Proto

Schritt. Wesentliche Ausländerteile sind be- koll über Sachleistungen (691 der Beilagen) 
günstigt so wie die Inländer. Frau Doktor Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
Hawlicek wie Herr Dr. Schambeck haben sidl 9. Punkt der Tagesordnung :  Abkommen mit 
ja hier sehr ausführlich dazu geäußert. Großbritannien über Soziale Sicherheit samt 

Die Hochschulproblematik ist heute, das darf 
I 

Protokoll über Sachleistungen. 

ich abschließend sagen, zu einem sehr zen- Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tratter. 
tralen Problem gewoI1den. Wir meinen, daß I Ich bitte um den Bericht. 
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BeriChterstatter Tratter: Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Der Be
schluß des Nationalrates vom 3. Februar 1912 
betreffend ein Abkommen zwisChen der 
Republik OsterreiCh und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nord
irland über Soziale ßidlerheit samt Protokoll 
über Sachleistungen wurde vom Ausschuß für 
soziale Angelegenheiten am 23. 2. 1912 in 
Behandlung genommen, und es wurde ein
stimmig b.eschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
sChuß für soziale Angelegenheiten somit durch 
mim den A n  t r a g, der Bundesrat wolle 
besmließen: 

Gegen den BesChluß des Nationalrates vom 

miCh den A n  t r a g, der Bundesrat wolle be
sChließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3. Feber 1912 betreffend ein Allgemeines Ab
kommen zwischen der Republik OsterreiCh 
und der FranzösisChen Republik über Soziale 
Sicherheit samt Protokoll wird kein EinspruCh 
erhoben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Zu Wort hat siCh niemand gemeldet. Wir 
sChreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

1 1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 3. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz über die Pensionsversidlerung für das 
Notariat (Notarversidlerungsgesetz 1972 -

NVG 1972) (693 der Beilagen) 

3. Feber 1912 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Osterreich UIlld dem Ver
einigten KönigreiCh von Großbritannien und 
Nordirland über Soziale Sicherheit samt Proto
koll über Sachleistungen wird kein Einspruch 
erhoben. Vorsitzender: Wir gelangen nun zum. 

11 .  Punkt der Tagesordnung : Notarversidle
Vorsitzender: Danke, Herr Beridlterstatter. rungsgesetz 1912. 
Idl begrüße den inzwisdlen im Hause er- Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Predltl. 

sdlienenen Herrn Vizekanzler Ing. Häuser. ICh bitte um den BeriCht. 
(Allgemeiner BeHall.) 

Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir 
sChreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

10. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
3. Feber 1972 betreffend ein Allgemeines Ab
kommen zwischen der Republik österreich und 
der Französisdlen Republik über Soziale 
Sicherheit samt Protokoll (692 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 0. Punkt der Tagesordnung : Allgemeines Ab
kommen mit FrankreiCh über Soziale SiCher
heit samt Protokoll. 

Berichterstatter ist wiederum Herr Bundes
rat TraUer. Ich bitte um den BeriCht. 

Berichterstatter Tratter: Der Beschluß des 
Nationalrates vom 3. Februar 1912 betreffend 
,ein Allgemeines Abkommen zwischen der 
Republik OsterreiCh und der Französischen 
R.epublik über Soziale SiCherheit samt Proto
koll wurde vom AussdlUß für soziale Ange
legenheiten am 23. 2. 1912 in Verhandlung 
genommen. Es wurde einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
sprudl zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durCh 

Berichterstatter Prechtl: Sehr geehrter Herr 
Vizekanzlerl Herr Präsident I Hoher Bundes
ratl Ich erstatte den Bericht des Ausschusses 
für soziale Angelegenheiten über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
3. Februar 1912 betreffend ein Bundesgesetz 
über die PensionsversiCherung für das 
Notariat. 

DurCh den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll ohne eine grundsätz
liChe Änderung der wesentlichen Bestimmun
gen der geltenden Notarversicherung eine 
Neufassung des NotarversiCherungsrechts er
folgen. Der Aufbau der Neuregelung folgt 
dem Aufbau der übrigen Pensionsversicherun
gen im Rahmen der Sozialversicherung. Durch 
die Einführung eines Begriffskataloges soll 
dabei eine größere Ubersichtlichkeit als bisher 
gewährleistet werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliChe Vorlage in seiner 
Sitzung am 23. Februar 1 972 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durdl 
mich den A n  t r a g, der Bundesrat möge be
schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 3. Februar 1912 betreffend ein Bun-
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PrechO 

desgesetz über die Pensionsversicherung für 
das Notariat wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Iro. Ich erteile dieses. 

Bundesrat Dr. Iro (OVP) : Herr Vorsitzender! 
Herr Vizekanzlerl Meine Damen und Herren ! 
Nur einige wenige Worte. 

Der Inhalt dieses Gesetzes ist bekannt. Es 
ist nur eine Zusammenfassung der bestehen
den gesetzlichen Bestimmungen, eine Anpas
sung an den Aufbau der anderen Pensionsver
sicherungen und vor allem eine systematische 
Gliederung. 

Das ist an diesem Gesetz so schön, daß es 
so fabelhaft gegliedert ist - vorbildlidl für 
andere Gesetze, wo oft ein Durcheinander 
herrsdlt und man nkbt weiß, wohin etwas ge
hört, was mit einer bestimmten Novelle ist 
und ob die berücksidltigt ist. Hier hat man 
eine systematisdle Gliederung 

Ein weiterer Grund, sich vielleicht mit einem 
Wort zu melden, ist, daß an der Spitze dieses 
Gesetzes ein Begriffskatalog steht, in dem in 
15 Definitionen genau steht, was die einzelnen 
Begriffe dieses Gesetzes bedeuten. Das könnte 
man für andere Gesetze sehr empfehlen, damit 
man sich auskennt und nirnt erst studieren 
muß, was der Gesetzgeber mit diesem oder 
jenem Ausdruck meint. Wenn 'man dieses Ge
setz aufschlägt, sieht man auf der ersten Seite 
dieses Gesetzes, die wichtigsten Begriffe be
deuten dies oder jenes. 

Was die Bedeutung des Gesetzes ansonsten 
noch anbelangt, möchte ich sagen: Freilich, es 
bezieht sich nur auf 519 Versicherte in ganz 
Osterreich. Was ist das schon? Ist das ein 
Grund, sidl überhaupt zu melden? Ist es nicht 
unerhört, dieses Hohe Haus durch eine Wort
meldung für 519 Personen zu belästigen?, 
könnte man sich fragen. 

Aber gibt es nicht auch wenige Dichter, 
Schriftsteller, Künstler? Man könnte fragen: 
Diese paar Künstler, Ma,ler oder Sänger, das 
ist uninteressant, was spielen denn die schon 
für eine Rolle in der Welt? 

Ich glaube, auch ein zahlenmäßig kleiner 
Berufsstand kann Bedeutung haben. Und der 
Notar hat Bedeutung I Er hat eine besondere 
Vertrauensstellung, er wird vom Rechtsstaat 
mit einer besonderen Aufgabe ausgestattet, 
der Bundespräsident ernennt ihn. Es gibt eine 
bestimmte Anzahl von Notariaten im Gegen
satz zu den Rec:htsanwaltskanzleien, wo eine 
Eintragung in die Liste genügt. Es herrschen 
lange Wartezeiten. Die Notariatskandidaten 
müssen oft 1 0, 15 oder 20 Jahre warten, bis 
sie an die Reihe kommen. 

Den Notaren ist aber auch eine hohe Ver
antwortung übertragen. Sie wissen, es gibt 
ein Notariatszwangsgesetz, in dem den Nota
ren gewisse wichtige Rechtsgeschäfte oder 
Rechtshandlungen vorbehalten sind. 

Dabei hat der Notar bei aller Ernennung 
durch den Bundespräsidenten und bei aller 
offiziellen Stellung, bei aller Vertrauensstel
lung, die ihm zukommt, in seinem Beruf frei 
zu arbeiten und persönliche Initiative zu ent
wickeln, er hat also überhaupt unter den 
Rechtsberufen eine Sonderstellung. 

Was ist an der Situation des Notariats nicht 
zufriedenstellend? Es gibt hier eine Sozial
versicherung ohne jeden Bundeszusdmß. Das 
ist die einzige Sozialversicherung in Oster
reich - der Herr Vizekanzler nickt und stimmt 
zu -, wo es keinen BunJdeszuschuß gibt. (Bun
desrat Dr. S k o t  t o n: Bei den Arzten auch!) 
Auch bei den Ärzten. 

Warum gibt es keinen Bundeszusdmß? Man 
könnte sagen: weil die Notare so aktiv sind. 
Die haben so viel, die sind so gut gestellt, die 
brauchen keinen Bundeszuschuß. Da müßte ich 
sagen, das ist die Strafe dafür, daß sie sparen 
und daß sie sehr gut wirtschaften. 

Ich möchte das nicht so kraß formulieren, 
Herr Vizekanzler. Ich weiß, daß das nicht als 
Strafe aufzufassen ist, aber ich bitte doch zu 
überlegen, ob man nicht vielleicht einen Bun
deszuschuß einführen könnte und ob man nicht 
daran denken könnte, auch diesen paar Nota
ren, die es in Osterreich gibt und die eine 
wichtige Aufgabe haben, durch einen Bundes
zuschuß eine Festigung ihres Berufsstandes 
zu ermöglichen. 

Viel wichtiger, glaube ich, ist, daß man auf 
der steuerlichen Seite auf sie Rücksicht nimmt. 
Ich habe vorhin über die Rechtsanwälte ge
sprochen. Der Herr Vizekanzler war damals 
noch nirnt da. Der Herr Finanzminister ist 
heute nicht hier. Aber der Herr Vizekanzler 
wird das vielleicht dem Herrn Finanzminister 
ausrichten. 

Dieser Wunsch der Notare ist keine Idee 
von mir. Ich habe mit unserem Präsidenten 
der Notariatskammer in Oberösterreich ge
sprornen. Es ist der Wunsch der Notare, daß 
man bei den Verhandlungen, die in den näch
sten Wochen und Monaten über die Steuerre
form stattfinden, doch auch auf die Notare, 
auf die Rechtsanwälte und die anderen freien 
Berufe Bedacht nimmt, die nichts abschreiben 
können wie andere, die nur ein paar Schreib
maschinen haben und daher steuerlidJ. doch 
sehr benachteiligt sind. 

Meine Bitte ist, zu überlegen, ob ein Bun
deszusdlUß möglich wäre und ob das Notariat 
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bei . der Steuerreform nimt Berücksichtigung 
finden könnte. 

Ich habe heute schon zweimal gespromen, 
im muß . aufhören. Ich rede schon das dritte 
Mal, zweimal fast in eigener Sache. Die Notare 
gehören als verwandter Beruf zu den Remts
anwälten fast dazu. Ich muß also Smluß 
mamen. 

Ich bitte, daß die Republik Osterreim, daß 
der Gesetzgeber alles tut, damit sim für den 
Beruf eines Notars immer wieder junge Men
schen finden, die diesen Beruf attraktiv genug 
finden, um auf viele Vorteile, die sie sonst 
hätten, zu verzichten, und die viele Jahre 
warten, um diesen Beruf zu ergreifen, ' mit 
einem hohen Berufsethos, mit einer großen 
Verantwortung und mit einer wichtigen Funk
tion im Rechtsstaat und damit für die Gesell
schaft. (Beifall bei der OVP und bei Bundes
räten der SPO.) 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
weiters Frau Bundesrat Dr. Jolanda Offenbeck.. 
Ich erteile ihr dieses. 

Bundesrat Dr. Jolanda Offenbeck (SPO) ; 
Hohes Haus I Meine Damen und Herren I Ob
wohl es nur eine so geringe Zahl von Personen 
ist, wie Sie, Herr Dr. Iro, gesagt haben, die 
im Notariat vertreten sind, muß man doch zur 
Notarversicherung sprechen. 

Die Notare waren gewissermaßen die Avant
garde unter den Selbständigen, die ersten 
Selbständigen überhaupt, die sich in einer 
Selbständigenversicherung zusammengeschlos
sen haben. So wenig streitbar dieser Stand 
ist - er befaßt sich vor allem mit Außer
streitsamen -, ist er hier Ihrem Stand über
legen, denn Sie haben vorhin bei der Armen
remtsdebatte beklagt, daß Sie keine Alters
versorgung haben. 

Ich glaube aber, daß die Remtsanwälte weit
gehend selbst daran schuld sind, wenn sie 
keine Altersversorgung haben. Lange Zeit 
waren sogar die armen Konzipienten, möchte 
im sagen, die sehr elend bezahlt waren - ich 
selbst war Konzipientin -, nicht kranken.,. 
versichert und dann, als sie krankenversichert 
waren, lange Zeit nicht pensionsversichert. Ich 
glaube, das ist jetzt schon der Fall, daß sie 
pensionsversichert sind. 

Die Notare haben also im Gegensatz zu 
den anderen Selbständigen früher erkannt, wie 
wimtig es ist, sich für die Wechselfälle des 
Lebens, wie unser Vizekanzler immer sagt, 
zusammenzuschließen, und haben für die Fälle 
der Krankheit, der Invalidität und für ihre 
Altersversorgung Vorsorge getroffen. 

Mag sein - sie haben sich, wie gesagt, 
bereits 1926 zusammengeschlossen -, daß das 

daran gelegen war, daß sie die wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach dem ersten Weltkrieg, die 
Inflation und der Vermögensverlust, dazu ge
drängt haben. Aber jedenfalls haben sie das 
als erste klar erkannt. 

Die heutige Notarversicherung stützt sich 
auf ein Gesetz aus dem Jahr 1938, das dann 
mehrfach novelliert worden ist. Es waren elf 
Novellen. Nun hat man sich entschlossen, 
dieses Gesetz neu zu fassen. 

Eine der wichtigsten Neuerungen dieses Ge
setzes ist die, daß nun auch Notare mit 65 Jah
ren in Pension gehen können und nicht mehr 
Staatsbürger zweiter Klasse sind. Bisher war 
die Altersgrenze 68 Jahre. Sie können also 
wie jeder andere nach dem ASVG Versicherte 
oder wie jeder Bundesbeamte mit 65 Lebens
jahren in Pension gehen. 

Diese eigenartige Altersgrenze von 68 Jah
ren mag sich daraus ergeben, daß die Nota
riatsordnung etwas veraltet ist. Hier ist 
festgelegt, daß das Amt des Notars erst mit 
72 Jahren erlischt, also eigentlich ein unge
heures Alter für eine Aktivlaufbahn. Mir ist 
nicht bekannt, daß es andere Aktivlaufbahnen 
mit einer solchen Altersgrenze gibt. Man wird 
also auch diese Notariatsordnung vielleicht 
einmal neu durchdenken müssen und einen 
Wandel schaffen müssen. 

Weiters ist besonders für uns Frauen sehr 
interessant, daß die Notarswitwe bereits seit 
dem Jahre 195 1 ,  seit der 1 .  Novelle zum Notar
versicherungsgesetz, eine 60prozentige Wit
wenpension von der Pension des verstorbenen 
Ehegatten erhielt. Der Masse der anderen Wit
wen war es erst 20 Jahre später vergönnt, 
in den Genuß dieser 60prozentigen Pension 
zu kommen, nämlich erst mit der 25. Novelle 
zum ASVG am 1 .  1. 191 1 ,  durch die diese 
6Oprozentige Witwenpension beschlossen 
wurde, womit ein großer Wunsch von uns 
Sozialisten in Erfüllung gegangen ist. 

Ich glaube, daß wir damit diesen Witwen 
wirklich eine Hilfe angedeihen lassen konnten, . 
denn es ist allgemein bekannt, daß die Kosten 
eines Haushalts nach dem Tod des Mannes 
nicht sehr viel geringer werden, denn die 
Miete usw. bleiben gleich hoch. 

Noch etwas bringt das Notarversicherungs
gesetz ; daß nun den Witwen eine Mindest
pension von 3000 S zusteht, also eine Mindest
pension von 3000 S sollen alle Notarswitwen 
erhalten. 

Der Herr Dr. Iro hat gesagt, daß sie keinen 
Bundeszuschuß bekommen. Das ist meines Er
achtens wirklich bemerkenswert. Das zeigt 
wirklich, wie gut die Notare wirtschaften, denn 
sie haben im Jahre 1911 sogar einen Uber-
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sdluß von 4 Millionen Schilling erwirtschaftet: 
nur 18 Millionen wurden verbraucht und 
4 Millionen wurden "erspart", wenn Sie 
wollen. (Zwischenrufe des Bundesrates Doktor 
1 r 0.) Also die brauchen ja gar keinen. 

Aber was ich weiter sagen wollte : Ich stimme 
mit Ihnen, Herr Dr. Iro, völlig überein: Das 
Gesetz ist beispielgebend! Dieser Begriffs
katalog an der Spitze hat mir imponiert, er 
hat mich beeindruckt! Wahrscheinlich haben 
die Notare dabei schöpferisdl mitgewirkt. Die
ser Begriffskatalog mit diesen Termini, die alle 
definiert sind, ist so klar, daß sich das Gesetz 
dann wirklich als leicht verständlich erweist 
und sidl wohltuend von dem übrigen Gesetzes
dschungel, möchte ich sagen, abhebt. 

Am Ende möchte iCh nur dem Wunsch Aus
druck geben, Herr Sozialminister, Herr Vize
kanzler, daß dieses Beispiel auf andere Gesetze 
weiterwirken möge. Ich denke etwa an das 
ASVG mit seinen nun nahezu sChon 28 Novel
len. Das betrifft aber nicht nur das ASVG, 
sondern es gibt viele Gesetze, die sChon zig
Novellen aufweisen. Ich hoffe, daß man auch 
in allen diesen Fällen bald zu einer Neu
fassung der Gesetze kommt. (Beifall bei der 
SPO und bei Bundesräten der öVP.) 

Vorsitzender: Hoher Bundesrat! Ich begrüße 
den inZWischen im Hause erschienenen Herrn 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenhei
ten Dr. Kirchschläger. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein SChlußwort 
gewünscht? - Es ist dies nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

12. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
15. Feber 19'12 betreffend einen Vertrag zwi
schen der Republik Osterreicb und der Italieni
schen Republik zur Regelung finanzieller und 
vermögensrecbtlicher Fragen samt Anlagen 

und Briefwechseln (686 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
12. Punkt der Tagesordnung : Vertrag mit Ita
lien zur Regelung finanzieller und vermögens
rechtlicher Fragen samt Anlagen und Brief
wechseln. 

Beridlterstatter ist Herr Bundesrat SChwarz
mann. Ich bitte um den Beridlt. \ 

Nationalrates vom 15. Februar 1912 betreffend 
einen Vertrag zwischen der Republik Oster
reiCh und der Italienischen Republik zur Rege
lung finanzieller und vermögensrechtlicher 
Fragen samt Anlagen und Briefwechseln. 

Durch den vorliegenden Vertrag sollen An
sprüche bereinigt werden, die durch Enteig
nung von Grundstücken entstanden sind, die 
auf Grund des Friedensvertrages von 
St. Germain an Italien fielen, aber im Eigen
tum österreichischer juristischer oder physi
scher Personen standen. Die von der Republik 
Italien an österreich in bar beziehungsweise 
in Sachleistungen zu erbringende Entschädi
gung beträgt 630 Millionen Lire. 

In drei Briefwechseln erfolgte seitens der 
Republik Italien auch die Zusage, ihre guten 
Dienste für eine wohlwollende Behandlung 
gewisser österreidlischer Sonderanliegen bei 
den zuständigen italienischen Stellen zur Ver
fügung zu stellen. 

Die Erlassung eines besonderen Bundesge
setzes im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes
Verfassungsgesetz zur Uberführung des Ver
tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsord
nung erschien dem Nationalrat bei der Ge
nehmigung des vorliegenden Vertrages nicht 
erforderlich, da durch diesen Vertrag nur die 
bei den beteiligten Staaten, nicht aber einzelne 
Staatsbürger verpflichtet beziehungsweise be
rechtigt werden. Für die Verteilung der von 
Italien zu erbringenden Entschädigung an den 
in Betracht kommenden österreich.ischen Per
sonenkreis wird jedoch eine gesonderte bun
desgesetzliche Regelung notwendig sein. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 23. Februar 
1 912 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mich den A n
t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 5. Februar 1912 betreffend einen Vertrag 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Italienischen Republik zur Regelung finanziel
ler und vermögensrechtlicher Fragen samt An
lagen und Briefwechseln wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Idl danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sieb Herr Bundesrat 
Dr. Schwaiger. Ich erteile ihm dieses. 

Beridlterstatter Schwarzmann: Herr Bundes- Bundesrat Dr. Schwaiger (OVP) : Herr Vor-
minister I Hohes Haus ! Ich bringe den Bericht sitzender! Herr Bundesministerl Meine Damen 
des Finanzausschusses über den Beschluß des und Herrenl Dieses vermögensrechtliche Ab-
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kommen zwischen Osterreich und Italien hat 
im Nationalrat zu sehr lebendigen Debatten 
geführt. Es ist wohl notwendig, daß man. 
auc.h im Bundesrat hiezu Stellung nimmt. 

Der Herr Berichterstatter hat hauptsächlich 
die positiven, erfreulichen Sachen dieses Ver
trages zur Sprac.be gebracht, denen man im 
großen und ganzen zustimmen kann. Aber 
wie jedes Ding hat auch dieser Vertrag natür
lich zwei Seiten. Es gibt auch andere Aspekte. 

Es sei zugegeben, tdaß bei solchen Verhand
lungen der kleine Staat Ost erreich auf dem 
schwächeren Ast sitzt als das größere Italien. 
Es sei zugegeben und anerkannt, daß sich die 
Leute, die sim mit diesem Vertrags abschluß 
schon seit Jahren befassen, bemüht haben, 
das Beste herauszuholen. Ich möchte auch 
nicht kritisieren, ob die Summe von 630 Mil
lionen Lire die Höc.bstsumme war, die erreich
bar war, oder ob sie zu niedrig und mehr 
erreichbar war; wahrscheinlich war nicht mehr 
erreichbar. Immerhin möchte ich auch meiner 
Genugtuung Ausdruck. geben, daß es endlich 
zu einem solchen Vertrag gekommen ist. 

Man kann in der Begründung noch anführen, 
daß auch die Betroffenen damit einverstanden 
waren. Aber ich frage Sie: Was hätten die 
Betroffenen tun sollen? Denen war doch auch 
lieber der Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach. Hätten sie noch einmal dreißig 
Jahre warten sollen, bis es zu einem Ver
tragsabschluß kommt, oder vielleicht zehn 
Jahre? 

Nun glaube ich, man kann im großen und 
ganzen sagen, daß man mit Genugtuung den 
Abschluß dieses Vertrages zur Kenntnis neh
men kann. Aber es gibt auch noch eine andere 
Seite. Gestatten Sie mir, mit ein paar Sätzen 
auszuholen, weil ja der Herr Berichterstatter 
schon darauf eingegangen ist. 

Zurück geht die Sache, abgesehen von vielen 
Jahrzehnten der Ressentiments und Gegen
sätze zwischen Osterreich und Italien, letzten 
Endes, wie schon der Herr Berichterstatter 
gesagt hat, auf den Friedensvertrag von 
St. Germain, der abgeschlossen wurde unter 
Mißac.btung der 14 Punkte Wilsons und unter 
Mißac.htung des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker. 

Somit hat sich ergeben, daß bei einer will
kürlic.ben Grenzziehung Gebiete österreimi
scher Eigentümer zu Italien gekommen sind, 
aber auc.h teilweise umgekehrt. 

Im umgekehrten Fall, in dem nach St. Ger
main italienische Staatsbürger Eigentum auf 
österreichisc.bem Staatsgebiet hatten und nom 
haben, haben sie bis zum heutigen Tag von 
österreidlisc.ber Seite nimt die geringste 

Sc.bwierigkeit gehabt, · von ihren Besitz- �d 
Eigentumsrechten Gebrauch zu machen. VIel
leicht ist Ihnen bekannt, daß die Bauern vom 
Pfitscher Tal ihre Almen zum größten Teil 
im Zillertal haben, in dem Gebiet, wo jetzt 
- voriges Jahr oder in den letzten Jahren 
die Zemmkraftwerke von der Tauernkraft
werke AG erric.btet worden sind. Die Grund
verhandlungen wurden weitgehend mit diesen 
Pfitscher Bauern geführt, und sie wurden ent
sprechend entschädigt. Oder vielleicht ist Ihnen 
aus Filmen bekannt, daß über die Gletscher 
des Otztales die SChafe vom Passaier Tal 
j ährlich herüberziehen· und die Weirlen im 
hinteren Otztal benützen. 

Die Sache funktioniert also von österreichi
scher Seite seit dem Jahre 1919 einwandfrei. 
Auf italienischer Seite hat es bis zum Jahre 
1939 funktioniert, einigermaßen zumindest. 
Erst mit dem Faschismus und mit dem Abkom
men zwisc.ben Hitler und Mussolini wurden 
diese Grundstücke, besonders jenseits der 
Kärntner Grenze, den österreichisc.ben Eigen
tümern genommen, enteignet oder, wenn Sie 
wollen, geraubt. Seit dieser Zeit sind nunmehr 
33 Jahre vergangen. 

Es war in einem Vertrag nie davon die 
Rede - vielleicht wäre es zwecklos gewesen, 
das ins Treffen zu führen -, daß nicht nur das 
Eigentum, sondern damit auch der Ertrag und 
die Arbeitsmöglicbk.eit für einen Zeitraum von 
33 Jahren genommen wurden. 

Wenn man nun den Zeitwert von 1965 zur 
Basis der Abfertigungen nimmt, dann ist auch 
zu berücksichtigen, daß der Geldwert inzwi
schen eine wesentlkne, eine nicht unbedeu
tende Änderung erfahren hat. Es ist moralisch 
zu berücksichtigen, daß man den Leuten 
33 Jahre die Arbeitsmöglicbkeit und das Ein
kommen und den Ertrag aus diesen Grund
stücken genommen hat. 

Wenn das nun aus dieser Ära kommt, dann 
wäre es, glaube ich, eine moralisChe Ver
pflichtung ,des österreichischen Staates, dies 
auch zu berücksichtigen, weil die Leute, die 
betroffen sind, genauso Opfer des National
sozialismus und des Faschismus sind wie 
andere auch, die man berücksichtigt hat. 

Im Nationalrat hat ein Abgeordneter gesagt, 
dieser Vertrag sei immerhin noch besser aus
gefallen als die Verträge mit den Ostblock
staaten. Dazu möchte ich schon sagen, daß 
dieser Vergleich sehr gewagt ist. Denn ich 
glaube, die Rechtsordnung, die Eigentums
ordnung und die Einstellung zu Besitz, zu 
EigentUm, zu den Erträgen und zur persön
lichen Freiheit sind in den Volksdemokratien 
doch einer anderen Beurteilung unterworfen 
als in den Demokratien westlic.ber Prägung. 
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Ur. Schwaiger 

Ich darf in diesem Haus doch wohl sagen, 
daß wir uns zunächst noch - ich betone : 
noch - doch eher zum Typus der westlichen 
Demokratie bekennen können. 

Aus diesem Grund hat sich der OVP-Klub 
entschlossen, ähnlich wie im Nationalrat einen 
Antrag hier einzubringen, der folgendermaßen 
lautet: 

A n t r a g  

der Bundesräte Dr. Schwaiger und Genossen 
zur Regierungsvorlage 38 der Beilagen 
betreffend Vertrag zwischen der Republik 
Osterreich und der Italienischen Republik 
zur Regelung finanzieller und vermögens
rechtlicher Fragen. 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht, ehe baldigst ein Entschädigungs
gesetz als Folge des Vertrages von Italien 
mit der Republik Osterreich (38 der Bei
lagen) auf der Basis des Expertengutachtens 
1 965 mit einer entsprechenden Valorisie
rung vorzulegen. 

(Beifall bei der OVP.) 

Betroffen waren in erster Linie österreichische 
Staatsbürger aus dem Gebiet von Thörl-Mag
lern und darüber hinaus auch die ausgesiedel
ten Kanaltaler, die ungefähr 4775 ha verloren 
haben. 

Die Nutzung dieses Gebietes war den ehe
maligen Besitzern sichergestellt. Beim Ab
schluß des Handels- und Schiffahrtsvertrages 
im Jahre 1923 wurde diese Nutzung dann 
überhaupt · gesichert. Am 24. 6. 1925 wurde 
mit einem Dekret der Königlich italieni
schen Regierung die Unantastbarkeit des 
Eigentums der österreichischen Staatsbürger 
garantiert; dies mit dem Stichtag 3. 1 1 .  1918.  
Wer damals Besitzer war, sollte das behalten 
können. Bei Meinungsverschiedenheiten sollte 
ein Schiedsgericht angerufen werden können. 
Dieses Schiedsgericht ist überhaupt nie zu
sammengetreten. 

Bis 1937 haben die Kärntner Bauern und die 
Agrargem,einschaften, die nun Gründe in ita
lien hatteil, überhaupt keine Schwierigkeiten 
gehabt. Erst mit der Gründung des Verbandes 
Ente di Venezie - der Name wurde inzwischen 
etliche Male geändert; dieser Verband hatte 
das Ziel, die agrarische Wiederaufrüstung von 
Venezien zu betreiben - traten dann die 

Vorsitzender: Der eingebrachte Entschlie:- ersten Schwierigkeiten auf. 
ßungsantrag ist genügend unterstützt und 
steht zur Diskussion. 1937 hatte die italienische Regierung diesem 

Verband die Möglichkeit gegeben, Enteig-
Zu Wort hat sich weiter gemeldet Herr Bun- nungsanträge zu stellen. Diese wurden 1938 

desrat Alberer. Ich erteile dieses. gestellt. 1939 sind sie dann erstmals wirksam 

Bundesrat Alberer (SPO) : Herr Vorsitzender! 
Herr Minister! Meine Damen und Herren! Der 
Vertrag zwischen der Republik Osterreich und 
der Republik Italien zur Regelung finanzieller 
und vermögensrechtlicher Fragen ist im Zu
sammenhang mit der Regelung des Vermögens 
der DOSAG und im Zusammenhang mit der 
Regelung in den Kärntner Grenzgebieten für 
uns Kärtner von ganz besonderer Wichtig
keit. 

geworden. Es ist damals den Kärntner Bauern 
und den Kärntner Agrargemeinschaften nicht 
mitgeteilt worden, daß sie ihre Gründe verlo
ren haben. Es wurde auch die Nutzung still
schweigend genehmigt. 

Dann wurden verschieden hohe Beträge aus
bezahlt: der eine hat pro Hektar so viel be
kommen, der andere wesentlich weniger oder 
auch mehr. Es wurden Werte von grundsätz
lich einem Sechzigstel bis einem Hundertstel 

Im Artikel 27 des Friedensvertrages von des tatsächlichen Wertes ausbezahlt bezie
Saint-Germain wurden damals, neben der Ab- hungsweise den ehemaligen Besitzern ange
tretung von Südtirol, auch das Miestal und boten. Diese haben das selbstverständlich da
das Kanaltal von Kärnten abgetrennt. Darüber mals abgelehnt. Die· faschistische Regierung 
hinaus wurden auch Grenzberichtigungen vor- Italiens hat diese Gelder damals auf die Banca 
genommen, und zwar so, daß die Kärntner d'nalia überwiesen. Dort liegen diese Gelder 
Grenze gegen Italien auf dem Karnischen praktisch heute noch, denn sie wurden j a, 
Kamm und nach der Wasserscheide verläuft. weil sie zu gering waren, von den Besitzern 
Dadurch wurden österreichischen Besitzern und nicht angenommen. 
österreichischen Agrargemeinschaften ihre 
Grundstücke durchschnitten. Es fielen damals 
zirka 1 1 1 1  ha landwirtschaftliche Fläche an 
Italien. Ebenso wie im Bereiche der Kärntner 
Grenze war es auch im Gebiet des Goggauer 
Sattels. Dort fielen ebenfalls 366 ha an Italien. 

Auch während der Zeit von 1939 bis 1945 
war die Nutzung praktisch noch möglich. Erst 
1945 hat dieser Verband Ente di Venezie einen 
Pachtschilling verlangt. Das haben die Besitzer 
selbstverständlich abgelehnt. 
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Alberer 

Seit damals ist es nun nicht mehr möglich, 
die Grundstücke zu nutzen. Das heißt natür
lich : Viele unserer Kärntner Bauern haben in 
Kärnten große Höfe gehabt, haben den größten 
Teil ihres Besitzes aber verloren, sodaß große 
Höfe hier gestanden sind, die praktisch leer 
waren, weil die Grundstücke drüben in Italien 
nicht genutzt werden konnten. Viele Bauern 
konnten ihr gesamtes Holz und so weiter von 
jenseits der Grenze herholen. Das ist zu die
sem Zeitpunkt ebenfalls weggefallen. Wir 
haben Fälle, wo zwisroen Haus und Stadel 
durdl Bauernhöfe die Grenze durdlgeht. Wir 
haben Bauernhöfe, die nach 1945 praktisch vor 
dem Nichts gestanden sind, vor dem Nichts 
deshalb, weil auf Grund ihrer geographischen 
Lage ein Nebenverdienst praktisch unmöglich 
gewesen ist. 

Nach 1945 haben sich alle - ich sage hier: 
alle - im Kärntner Landtag vertretenen Par
teien immer wieder bemüht, eine gerechte Ent
schädigung für unsere Bauern und Agrarge
meinsdlaften zu bekommen. 

1 955 hat es einmal so ausgesehen, als ob 
man einen Betrag von ungefähr 60 Millionen 
Sdlilling bekommen sollte, beziehungsweise 
wir haben ihn verlangt. Italien hat damals 
10 Millionen Sdlilling angeboten. Damals 
konnte ebenfalls keine Regelung getroffen 
werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Bun
desrates I Nun sdleint es so weit zu sein, daß 
man diesen Bauern doch eine Entschädigung in 
der einen oder anderen Art geben wird. Wir 
dürfen nicht vergessen, daß unsere Kärntner 
Bauern ungefähr 1100 Stück Vieh in der Zeit 
vom 1 .  Mai bis 1 .  Oktober auf italienischem 
Gebiet geweidet haben. Diese Bauern haben 
einen großen Teil ihres Viehbestandes - in 
dieser Gegend gibt es praktisch nur Vieh
zucht - verkaufen müssen bzw. haben ihre 
Betriebe aufgeben müssen. 

Wir sind mit der Lösung, wie sie jetzt ge
troffen worden ist, absolut nicht glücklich. 
Aber wir sind froh, daß für diese Menschen 
endIidl etwas getan wird. Die eigentlichen 
Besitzer leben ja vielfach nicht mehr; Söhne, 
Töchter, Enkel und so weiter bewirtsdlaften 
heute diese Höfe. Die ehemaligen Besitzer 
sind heute praktisdl Fürsorgerentner, weil sie 
keine Möglichkeit hatten, einem Erwerb nadl
zugehen, bei dem sie versichert gewesen 
wi:\ren. Die seinerzeitigen schönen Bauernhöfe 
siIid heute, wie wir in Kärnten sagen, Keu
schen, also mit einem Bestand von einem oder 
zwei Stück Vieh. 

Wir sind nun froh, daß es hier zu einer 
Lösung kommt. Es sollen ungefähr 30 bis 

35 Millionen Schilling ausgeschüttet werden. 
Wir warten in Kärnten darauf, daß auch das 
dafür notwendige Gesetz so schnell wie mög
lich geschaffen wird. Gesetzliche Maßnahmen 
sind für uns sehr, sehr dringend. 

Ich weise darauf hin, daß wir bei jeder Bud
getdebatte im Kärntner Landtag diese Frage 
immer wieder aufgeworfen haben. Alle im 
Landtag vertretenen Parteien haben diese 
Frage als wichtig erachtet. Von 1945 bis 1965 
war es eben nicht möglich, mit Italien einen 
entsprechenden Vertrag abzuschließen. Audl 
von 1966 bis 1970 war es nicht möglich. Ich 
bin davon überzeugt, daß sich audl die dama
lige Regierung bemüht hat. 

Wir sind nun froh, daß es endlich zu einer 
Regelung kommt. Wir erwarten in Bälde die 
notwendigen Ausführungsgesetze. Aus diesem 
Grunde werden wir diesem Gesetz selbstver
ständlich unsere Zustimmung geben. (Beifall 
bei der SPO und bei Bundesräten der OVP.) 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
weiter Herr Bundesminister Dr. Kirchschläger. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kir<.bsddäger: Herr Vorsitzender I 
Hoher Bundesrat I Erwarten Sie bitte nidlt 
von mir, daß ich nunmehr diesen Vertrag als 
einen herrlichen Vertrag, als einen wunder
baren Vertrag preise. Ich glaube, daß es kein 
Abkommen gibt - weder im Osten noch im 
Westen -, das eine Entschädigungsleistung 
für konfisziertes Eigentum so regelt, ·  daß sie 
für die Entsdlädigten wirklich befriedigend ist. 

Ich glaube, es ist auch gar nicht die Frage 
des "großen Italien" und des "kleinen Oster
reich" , daß es hier diese Schwierigkeiten 
und diese lange Zeitdauer gegeben hat, bis 
wir zu diesem Vertrag gekommen sind. 
Schauen wir uns in der Welt um! Wir sehen, 
daß sehr große Staaten, wie zum Beispiel die 
Vereinigten Staaten von Amerika, wie zum 
Beispiel Kanada, auch nicht in der Lage sind, . 
ihre Vermögensverträge auch nur halbwegs 
nach den Vorstellungen durchzusetzen, die 
sich jeder, der geschädigt ist, von Vermögens
verträgen macht. 

Vermögensverträge sind immer eine ver
spätete und _ .  ich gebe es auch zu - eine 
nur spärliche Ersatzleistung für das, was wirk
lich verlorengegangen ist. Aber auf der ande
ren Seite müssen wir doch auch sehen, daß 
gerade hier in diesem Fall die Menschen seit 
1939 gewartet haben und daß im Jahre 1955 
ein Betrag von 10 Millionen Schilling angebo
ten wurde, der nur sehr provisorisch angebo
ten war. Es bestand damals gar keine wirk
liche, klar erkennbare Abschlußbereitschaft. 
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Bundesminister Dr. Kirdlsdlläger 

Wenn es jetzt geglüdtt ist, für dieses Ver
mögen einen Betrag von rund 35 Millionen 
Schilling zu erhalten - wenn wir im Vermö
gensvertrag andere Ziffern sehen, so kommt 
das davon, daß es eine gegenseitige Aufrech
nung von Forderungen ist; für das Eigentums
remt ist ein Betrag von rund 30 Millionen 
Smilling eingesetzt und für die AnteilsreChte 
ein Betrag von rund 5 Millionen Sdlilling -, 
wenn es nunmehr möglich war, diesen Betrag 
zu erreichen gegenüber den 1 0  Millionen, die 
allenfalls im Jahre 1955 zur Diskussion stan
den, und wenn man überlegt hat, daß tatsäch
lich die Menschen, die damals ihr Eigentum 
verloren haben, ja sChon langsam im Abster
ben sind, daß sie überhaupt nur mehr zum Teil 
die Entschädigung erhalten. dann, glaube ich. 
hat eine Interessenabwägung zwisChen dem, 
was durch diesen Vertrag österreichischen 
Staatsbürgern an Positivem zukommt, und 
zwischen den Risken eines weiteren Wartens 
auf eine Zeit, die vielleidlt kaum mehr so 
günstig sein wird, wie es das vergangene Jahr 
gewesen ist. dazu geführt, daß die Bundes
regierung beschlossen hat, diesen Vertrag mit 
den maximal erreichbaren Ziffern abzuschlie
ßen. 

Ich bitte daher auch. den Vertrag in diesem 
Sinne zu verstehen: nicht als etwas. was eine 
echte, umfassende Wiedergutmachung erlitte
nen Schadens ist, sondern als etwas. was als 
erreichbares Maximum und damit auch als 
Optimum eben für die österreichisChen Staats
bürger, die im Jahr 1939 und in den Folge
jahren diese Schäden erlitten hatten, erreicht 
werden konnte. - Ich danke. (Beifall bei der 
SPO und bei Bundesräten der OVP.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat siCh niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist gesdllossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Es ist dies nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

Die E n t s c h I  i e ß u n g wird a b 9 e-
1 e h  n t. 

13. Punkt: Gesetzesbescblu8 des Nationalrates 
vom 15. Feber 1912 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz 

1964 geändert wird (689 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 3. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Ausfuhrförderungsgesetzes · 1964. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
Vorsitzender! Hoher Bundesrat! Ich bringe den 
Berimt des Finanzausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 1 5. Fe
bruar 1 912 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ausfuhrförderungsgesetz 1964 geän
dert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbesdlluß 
des Nationalrates soll der Haftungshöcbstrah
men nach dem Ausfuhrförderungsgesetz um 
1 0  Milliarden Schilling erweitert werden. 
Außerdem soll der Bundesminister für Finan
zen ermächtigt werden, in bestimmten Fällen 
im Interesse einer gewissen Kursgarantie die 
Haftung auch auf den Bestand eines bestimm
ten Austauschverhältnisses zwismen dem 
Schilling und der Währung der Ausfuhrge
schäfte oder Kredite auszudehnen. 

Der Finanz aus schuß hat die gegenständlime 
Vorlage in seiner Sitzung vom 23. Februar 
1912 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit durch mim den A n
t r a g. der Bundesrat wolle besdlließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das Ausfuhrförderungs
gesetz 1964 geändert wird. wird kein Ein
sprum erhoben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Heger. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP) : Herr Vorsitzen
der! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren ' Ich bin sehr froh, daß der Herr Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten 
in unseren Reihen weilt, weil ich der Auffas
sung bin. daß Außenhandel und Außenwirt
schaft zwei sehr aneinander hängende Pro
blemkreise sind und daß wenigstens er von 
seiten der Regierung auch unsere Sorgen hier 
anhört. Denn, meine Damen und Herren, um 
Sorgen anzumelden, bin ich jetzt am Redner
pult. 

Wenn vor Jahren oder vielleicht noch vor 
kurzer Zeit der Außenhandelskaufmann be
ziehungsweise der Kaufmann überhaupt mit 
einem eleganten Stecktücherl erschienen ist, 
das ich ihm selbstverständlich wie j edem ande
ren Menschen gönne, so muß im heute fest
stellen, daß auch ich das seinerzeit getan habe, 
bei mir jedoch heute der Rechensdlieber und 
der rote Bleistift in diesem Fach stedten. weil 
wir stündlich vor die Probleme der Außen
handelswirtschaft gestellt sind und weil wir 
nahezu ununterbrochen hektisChen Lösungen, 
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br. Heger 
die sich auch auf dem Außenhandelsgebiet 
ereignen, unbedingt Paroli bieten müssen. Und 
der rote Bleistift ist dazu da, um wieder auf 
markante Punkte hinzuweisen . . . (Bundesrat 
Dr. S k o t  t o n: Aber es ist ein roter BleistiitI) 
Leider ist rot die Farbe der Unterstreichung 
gewesen, schon in der Schule, Herr Doktor 
Skotton. Daher müssen auch wir dort besorgt 
sein und uns immer vergewissern, wie die Ge
schäfte laufen. 

Meine Damen und Herren! Es ist heute hier, 
bedauerlicherweise manchmal vielleicht voll
kommen falsch verstanden, die Bundeskam
mer zitiert worden. Ich darf mim zunächst ein
mal breit vor die Bundeskammer und deren 
Präsidenten Ing. Sallinger stellen und Ihnen 
nur sagen, daß er, als das Gesetz norn nicht 
dagewesen ist, per Ende des Jahres 1 971 in 
seiner letzten Rede vor dem Rundfunk aus
führte - Herr Vorsitzender, Sie gestatten, 
daß ich zitiere -: 

"Die ungünstige konjunkturelle Entwick
lung in unseren wichtigsten Abnehmer
ländern hat auch auf Osterreich überge
griffen. Die damit verbundene verschärfte 
Konkurrenz auf den Auslandsmärkten hat 
zu einer problematischen Situation auf 
dem Exportsektor geführt. Wenn auch die 
österreirnische Wirtschaft noch immer über ein 
großes Wachstumspotential verfügt, wird sie 
diese Reserven nur dann voll ausschöpfen 
können, wenn sich Regierung und Sozialpart
ner bewußt sind, daß die Wirtschaft die Grenze 
der Belastbarkeit erreicht hat und keine neuen 
Belastungen mehr auf sich nehmen kann. Da
her müßte für das kommende Jahr" - das 
sprach er Ende 1971 - "ein Maßhalten bei 
allen Kostensteigerungen, insbesondere auch 
bei den öffentlichen Tarifwünschen, zu einem 
der wichtigsten Grundsätze der Wirtschafts
politik werden." 

Meine Damen und Herren! In dem Gesetz, 
das im Jänner 1 972 im Nationalrat verabschie
det wurde, in dieser Novelle zum Ausfuhr
förderungsgesetz, sind einige grundlegende 
Regelungen drinnen, die wir sehr brauchen. 
Die gegenständliche Novelle, mit der die Mög
lichkeit der Absicherung des Kursrisikos im 
Rahmen der Exportrisikohaftung geschaffen 
wird, wird von der Wirtschaft außerordent
lich begrüßt. 

Zwischenzeit in eine klare Relation gekom
men, müssen aber zugeben, daß von einer 
Stabilisierung noch nidlt die Rede sein kann. 
Ich habe mit Schrecken den gestrigen Dollar
kurs vernommen, der mit 23, 1 1  nahezu am 
untersten Interventionspunkt überhaupt liegt; 
er ist nämlich 22,18. Selbstverständlich ge
statten es die erweiterten Bandbreiten von 
4,5 Prozent nirnt mehr, diese starken Kurs
schwankungen zu dulden. Ich bin aber der 
Meinung, daß die 4,5 Prozent - und das sage 
ich ausdrücklich, weil ich es letzthin schon 
gesagt habe - das äußerst Tragbare für die 
Wirtschaft sind. 

Wir sind uns heute noch nicht der Folge 
dessen bewußt, was die Regierung mit dieser 
neuen Novelle auch auf siCh genommen hat. 
denn es werden erhebliche Mittel zur Vermin
derung der Kursrisken der Wirtschaft beige
fügt werden müssen, aber ich gebe zu: Wir von 
seiten der Wirtschaft begrüßen diese Initia
tive, und wir sind auch dankbar dafür. 

Selbstverständlich werden mit dieser Maß
nahme die Sorgen der österreichischen Export
wirtschaft in keinster Weise aufgehoben sein, 
es ist selbstverständlich, daß im Rahmen dieser 
Risikohaftung das Eigenrisiko der Exporthänd
ler und der exportierenden Industrie nach wie 
vor gegeben ist; wir sehen uns jeden Tag, 
wie ich das schon eingangs sagte, mit neuen 
Problemen und neuen Fragen konfrontiert. 

Im Jahr 1 971 ist der österreichische Export 
nur um 6,4 Prozent gestiegen, während er 
1910 um 18 Prozent gestiegen ist. Das Han
deisbilanzdefizit - meine Damen und Herren, 
das sind · erschreckende Zahlen - hat im Jahr 
1910 mehr als 26 Milliarden Schilling erreicht. 
Sicher ist dieses hohe Passivum durch das 
Aktivum bei der Dienstleistungsbilanz egali
siert. Aber ich möchte darauf hinweisen, daß 
wir trotzdem in der Gesamtbilanz, selbst wenn 
wir die unaufgeklärten Restposten berücksich
tigen, ein klein wenig aktiv abschließen, daß 
aber nach wie vor dem Export und der Export
förderung in Osterreich die größte Aufmerk
samkeit zuzuwenden ist. 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen 
doch den Export, um wieder auf der Import
seite alle diejenigen Devisen aufbringen zu 
können, die wir benötigen, um die österreichi
sche Wirtschaft mit Maschinen, aber aum mit 

In einer Zeit - und ich erinnere Sie an allen anderen notwendigen Investitionsgütern 
meine Jetzten Ausführungen, die ich im - und ich komme noch auf die Egalisierung 
Dezember 1971 vor Ihnen machte durfte -, der Märkte zurück - versehen zu können. 
als wir über die Schwäche der europäischen Denken Sie daneben noch an die beredltigten 
Währungen gegenüber dem Dollar und Anliegen der Osterreidler, im Ausland eben
über die Schwäche des Dollars gegen- falls ihre Urlaube oder ihre Dienst- oder 
über den europäischen Währungen ge- Geschäftsreisen zu verbringen; das sind auch 
sprochen haben, habe ich die ärgsten Beden- Gelder, die die Kapitalbilanz beziehungsweise 
ken angemeldet. Sicher sind wir in der die Wirtschaftsbilanz enorm beeinflussen. 
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Dr. Heger 

Aber . die Importe sind dazu da, um den 
inneren Markt zu stabilisiel'en. Ich sagte Ihnen 
schon das letzte Mal, wie wichtig es ist, daß 
wir eine stabile Währung haben, und daß 
alle Osterreicher das größte Interesse haben 
müssen, ,an der Stabilität der Währung mit
zuarbeiten. Letzten Endes sind Ausfuhr und 
Einfuhr und die Bilanz ,daraus die wichtigsten 
Aktualitäten, die wir setz,en müssen. 

Bei der Betrachtung der Zusammenhänge 
zwischen Import und Export erg:ibt sich auch 
klar das Grundprinzip unserer Handelspolitik: 
eine weitere Offnung des InlandmaI'lktes in 
Hinsicht auf Stabilität, dann alber auch Zoll
senkungen und vor allem der Abbau mengen
mäßiger Einfuhrrestriktionen. Wir sind gerne 
bereit, di,es für uns anzunehmen, wir wollen 
aber auch auf der anderen Seite, daß der 
Export von Osterreich in die ganze Welt nicht 
gehindert und nimt gehemmt wird. 

Und hier ist es eines unserer größten An
liegen, das der gegenwärtigen Regierung 
empfohlen werden muß, bei allen Verhand
lung'en und allem Verständnis, das wir einem 
integrierten europäismen Markt entgegen
bringen, dafür zu sorgen, daß alles das, was 
im Zusammenhang mit den sogenannten sen
siblen Produkten steht, soweit abgebaut wird, 
daß wir nur frei :in den integrierten Markt 
hineingehen können. Es hat doch keimen Sinn, 
wenn man uns wieder mit Listen von sensiblen 
Produkten in Brüssel aufwartet und erklärt: 
Na gut, wir werden geg,enüber Osterreich eine 
sehr liberale und sehr tolerante Haltung ein
nehmen, wir werden aber die Einfuhrzölle 
erst in etwa acht oder zwölf J ahlen zur 
Gänze ,abbauen. Das ist eine Situation, die 
unerträglich ist. 

Es wäre zu wünschen, daß die österreichi
sebe Regierung in diesen Punkten bei den 
Verhandlungen eine klare Haltung einnimmt. 
Wir können als kleiner Staat Europas nur 
integriert werden, wenn die anderen das Ver
ständnis für uns dafür aufbringen und endlich 
mit dem aufhören, was gegenwärtig ist, uns 
auf ein Geleise hinzuführen, wo uns dann die 
Integration ,in den Gemeinsamen Europäischen 
Markt nur sehr, sehr schwer möglich sein 
wird. 

Ich bitte, diese Anmerkungen hier machen 
zu dürfen, und ieb bitte weiter, daß sie auch 
berücksichtigt werden. Denn es hängt das 
ganze österreichische Wirtschaftsgefüge sehr 
eng mit dieser Frage zusammen, und ich 
würde es daher begrüßen, wenn man hier 
ernste Schritte setzte. 

Für uns heißt es nach wie vor, ausgewogen 
unsere Wirtschaft zu betreiben zu versuchen 
- selbstverständlich, wir sind auf Import-

güter angewiesen -, :in allen Bereichen, ins
besondere auch auf dem Gebiet der Investi
tionen. Aber wir dürfen uns hierüber keine 
falsmen Gedanken machen. Meine Damen und 
Herren! Ich ;SlagE\ Ihnen niler ein Bed'spiel aJU:S 
meiner ei'genen Er�ahI1UDl9 : Selit November, 
De:lJembe,r 1969 ,ilst 'etwa für :dile Importe aflllS 
der B'U'lldasmpublik, W1eIIlIfi man aJUJf dem. 
Ma'SchIÜlIelIlls.ektor UM 'auf dem Apparatesektor 
die Teuerungen miteinbezieht, wenn man 
dazunimmt die Valorisierung beziehungsweise 
die Abwertung oder das Mitgehen mit der 
Aufwertung, wenn man also alles das berüdt
sichtigt - ich kann Ihnen das stündlim und 
täglich nachweisen -, wenn idJ. den November 
1 969 mit 100 setze, heute der Grenzwert 140! 
Meine Damen und Herren I Das ist eine sehr 
ernste Zahl. 

Ich bitte dalber, VeIDStäD.idnj's ZlU hiaJben, Wleml 
wir von Seite dielT Auße:I1haJIlld!eLswti.:rtsch'aft 
sagen, Idaß wir al1Jes. tun mÜlSlselfi, um auf aUe 
dli.esbezüg.1ichJel1: Vorgänge IJl1Itt ,großem Inter
esse zurückzukommen, die wir brauchen, um 
UnlSleIl1e W1rbschaf.bskl'la<ft Z'U erhal1len, um. lin 
dem WeUbeWler:b, der an alle her-anlkommt. 
nfi:cht 'ZiU er�i;egen. 

Wi�r lempfehlen dahJe1r - daJS iIIlöchte lich 
in drei Punkten mir erlauben zusammen
:lJufraissren - ,eilJlle Verlhiallldl'llngstak'bik. die �n 
.der 'eillsten Phalse - aber für alUe g,lieIich - den 

Grundsatz be,a'ch1let : Wer .geben WiHl, muß 
nehmen ! ZWlei1emlS : Sta:1lillität I1llIld OIrlnung im 
Inn,eIlEn, die ,absol'1llt 9emedinJsamell1 AnlStren
'Q1Ungen - wie lich vorhJin Sal'hinrgetr zitilertJe· -, 
d!i!e '�al:ation dler Löhne !UM Preise zu ver
h!inde:m uOO da!Illlit ieilllle Sit'U!atJion zu Ismaff,en, 
,dti!e 'allen Oster.relichem nützt. Und dIlitteTIlS : 
alle jene Maßnahmen vorausschauend zu 
,ergreifen, :sie zu überwachlen, dile dn drer nahen 
Zukunft auch unsere Intergrarttion dn reU.n wirt
'Scha:Hlidl 'Q1emeißlsam Ischaffe!llidelS E'llrop,a er

mögollichen. 

SchlußEmdlli:ch, mJelilllle Damen und HerDen, 

soll di'e vorliegende Nov'el�le ein Schritt mehr 
auf diesem Weg sein. Sie ist daher zu begrüßen 

und - iCh W'i!eool'holte - ,im Interesse aller 
OsOOtrre!i!chrer. 

Ich darf noch leines - lieh z:itJiel'e SalJ.'lJi!Illger 
jetzt !albschl:ie,J3enid ISlalgeal: 

"Die Sicherung 1ll'IllSleOOS W ohlist>alndes hängt 
dn einem !So hohen 'Maß von eIi!DIer :sich IStändJi'g 
weiter entwickelnden, gesunden Wirtschaft ab. 
:daß ·al1Je1S 'U'Il.1le'momm;en wemen müßte, um 
Unruhemomen1Je oder LenkruniQlSVieI'lSuche, die 
alUf die DalU!e'I" lllIicht1: mIr der Wti:r1Jschaft sel'bst, 
'Sondern darüber hinal1lls !der Ig,e&amtJen Bevöl
kerung nur schaden würden, so weit wie mög
llich ,aUiSZlUlsdJ:al1Je.n.' ·  - Ich dank,e Ihnen. 
(Beifall bei der. avp.) 

308. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 41 von 50

www.parlament.gv.at



8628 Bundesmt - 308. Sitzung - 25. Feber 1972 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet ist weiters 
Herr Bundesrat Böröczky. IdJ. erteile ihm die
ses. 

Nach dem 1 1 . Staatsvertragsdurchführungs
gesetz waren Entschädi,gungsansprüche bis 
spätestens 3 1 .  Dezember 1 963 ,anzumelden. In 

Bundesrat Böröczky (SPO) : Herr Minister! zahlreichen Fällen konnte unverschuldeter
Herr Vor.si.tzeooer! Sehr �rte' Damen UJIld weise diese Frist nidJ.t eingehalten werden, da 

Herren! Medn Vorred!n.er, der Kollege; Dolktor EnteignungsbesCheide von jugoslawischen 
Heger, hat ,gesalgt : Das, Steckt'llCh muß.te w1eg- Stellen erst naCh Ablauf der Anmeldefrist aus

genommen weIdieln ; ,aIIl Stelle dJeIS S1Jedt.tuches gefertigt beziehungsweise zug,estellt wurden. 

kam der RedltenJSch!iJe;oor und dle,r rote Bleti- Durch den vorliegenden GesetzesbesChluß des 

stift - ein Zelimen dafür, daß es dlII1me:r häIiter Nationalrates soll nunmehr in diesen Fällen 
wird in der Wi'l',bscbaft, daß dielSie Entwicklung Abhilfe gesdJ.affen werden und die Anmeldung 
aber letzten Endes von Osbe'l'iIleddl nlicht bee!i:n.- . derartiger EntsdJ.ädigungsansprüche bts Ende 

flußt werden kmm, ISOlIlJdlem. von der Außen- 1 972 möglich sein. 
. 

wlelt �ben ,auf OSterretiCh eiinw:i:rkt. Der Finanzausschuß hat die geg,enständliche 
Vorlage in Seiner Sitzung vom 23. Februar nie Nöte hat -er doo.:tltieb. 'Q1e\DJUlY aufge'�gt; 1972 in Verhandlung genommen und eindem ,ist nichts hiinzurufügen. Aber el.lIlieS stimmig besdJ.lossen, dem Hohen Haus zu möChte 'ich ,sagen: rDer der�edtilgen Regier:oog empfehlen, keinen Einspruch zu erheben . 

. gebührt DaJiI1Jk, daß sie Idafür VlellStänrl'lllilS 'g'B-
�edg-t und den Haftungshödltstl1alhmen UIIIl Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
10 MiUii'arrden eIihöht Iblatt. Bs hat a:liSo, glalUbe FinanzaussChuß somit durch mich den 
iCh, Vel1S'tändnJiiS zwdJsdlten ibfedden Plartnea:rn A n t r a g, der Bundesrat wolle besdJ.ließen: 
Pliatz 'Qie9l'1iffen, und 'auch UIIlISeI Frinan:zmOOID.lSror Gegen den Gesetzesbeschluß des National
hat voUes Ve1"s1äJnJdniJs hewielSen, weH er Wledß, rates vom 1 5. Februar 1972 betreffend ein 
was der Export für U'llJSIeI Lcmd beldieutJet. Bundesgesetz, mit dem das 1 1 . Staatsv,ertr.ags-

ln diJSSieID Slimre wJi.rd die iSo2'Ji:aLi'5'bilscbe durdlführungsgesetz, HGBl. Nr. 1 95/1962, 

Fralktion dhl1e Zustimm'll!Illg grebe!ll. Danke. neuerlich abgeändert wird, wird kein Ein-

(Beifall bei der SPtJ.) spruch erhoben. 

Vorsitzender: Zu Wort hat sieb. niemand 
Vorsitzender: Danme, Herr Berichterstatter. 

mehr gemeldet. Die Debatte ist ,geschlossen. Zu Wort hat sieb. niemand gemeldet. Wir 

Fr.au Bundesrat Kubanek, wollen Sie als sChreiten zur Abstimmung. 

Beridlterstattertn ein SdJ.lußwort? - Es rust Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

dies niCht der Fall. Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 

Wi'l' 'schmiten dabJer Z'UT AblS1JiJmID'UIlig. 
Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu 
erheben. 

Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Feber 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Weingesetz 1961 geändert 
wird (Weingesetmovelle 1972) (694 der Bei-

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates lagen) 
vom 15. Feber 1972 betreffend ein Bundes- Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
gesetz, mit dem das 1 1. Staatsvertragsdurch- 15. Punkt der Tagesordnung: Weingesetz
führungsgeset�. BGBI. Nr. 195/1962, neuerlich I novelle 1 972. 
abgeändert wird (679 und 690 der Beilagen) 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Helene 
Vorsitzender: Wir gelangen nun zum TsChitschko. ICh bitte um diesen Ber.icht. 

1 4. Punkt der Tagesordnung : Neuerliche Ab
änderung des 1 1 . Staatsvertragsdurchführungs
gesetzes. 

BeridJ.terstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Schwarzmann: Herr Bundes
ministerf Hdbes Harursf ICh hI1iJnJg.e d€iIl BeIl1icht 
des Fiinanza1JJssdlJrnssres 'über den Gesetzes
besdrluß des Na1JiOIlJar1r� vom 15. Februal" 
1 972 betrefteild lE!Iiin Btmdesgiesetz, mit dem 
daJS 1 1 .  Sta:atsVlel'tralQlSldm"chfülhrulDglsgresetz, 
BGBl. Nr. 195/1962. neuerlich abgeändert wird. 

Berichterstatterin Helene Tsdlitschko: Hoher 
Bundesr.atl Hernr Vorstibem:1Je!I! Herr MinliJSror! 

Durch den vorrli'egooden GelsretrelS'beschluß des 
Nationall'ates solJen PterlSOlIlieiIl, ddre Wein, 
Kel tJer·bIialll'ben, TralUibenmost, Tr.aruJbendiicksaft 
oder Obstwein k!aufien, Vlel1k!aufuln OIdier sonst 
in Verkehr !slelzen, drin mrfJe'l1etS1S1e: IdelS Bezeidl
D'llDlgsschutzes .sowdJe ·eliner greordnetren Wein
aJUtisti·Cht ZJllT Führung V'OiIl BiIIligcmgs- und AUJS
gMIg's'büchem Vlerpffichrbet lW1enden. 

Hinsichtlich nählemer A'1llsfiih:rungsbestim
mUiIlYoo ist ledlne ' Vi&ord!n'llllgsermäch1liigu.ng 
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Belene TsdJitsmko 

des BunJdesminJisteris für Land- und ForrstWlirt
schaft im Emv.emenmen mit dem Bundes

minister für Handel, Gewerrbe ,md I!IlIduJstrfue 
vorgesehen. 

Auch enthält der Voor]Jiiegende Gesetzes
besch,luß Bestimmungen frber eti'll/e TI1atlliS:port
beschedmgung für die Be!förderrtl!llg der oben 
oogefÜ'brtsen ErzeugndlSSoe . 

Der AUlSSchl\l.ß für Wlirtschaftltiche AngeLegen
heiten 'hat dJi.le gegeru;tänd'�ichJe V0I11'CI!ge in 
seiner Sitzung vom 23. Rebru:ar 1912 dn Vler
hcmdlun,g genommen wd mit 51:!immenmehr
beli:t bescbloS!SlEm, dem HohJen Haus zu 
empfelhI'ElIIl, kedißleIl BilJllSpruch ru erfheben. 

A1s Er'gebnis se!iner Ber.atJu'Ill9 ISlteBt der Aus
ISchuß für wi,rtschaf.tIJj:che An'gJe.1egenbei'ten 
'Somit dl\l.'ICh mich ,dien A n  t r 'a 'g, de'r Bundes
rat woUe 'be'Schldeßen: 

'Gegen den Gesetmsbesmluß des NatJi<OOJa!l
r,a1le!s vom 2. Feber 1912 :betrefiiend ein Bundes
.getsetz, mit dJeIIl dats \Ve:iIlllgelStetz 1961 .geändert 
Wiird (Weilngesetznovelle 1912) , wird kietin Bin
sp.ruch lerhoben. 

Weinbaugebiet Traismauer zugeordnet wird, 
was ja ursprünglich nicht der Fall war, und daß 
der Bezirk Kirchberg dem sogenannten Wein
baugebiet Retz zugeordnet wird. Diese 
Änderung fand die volle Zustimmung aller 
Parteien. 

Als zweites ist zu erwähnen, daß im § 1 9  
der Nov.elle - bei der ersten Novellierung 
des Weingesetzes - festgelegt wurde, daß 
Qualitätswein mit der Bezeichnung "Kabinett" 
nur dann in Verkehr gesetzt werden darf, 
wenn der Saft der Weintrauben ein Most
gewicht von mindestens 11 Grad Klosterneu
burger Waage aufgewiesen hat. Diese Be
stimmung wurde nun in der zweiten Novel
lierung insofern ergänzt, als für die Führung 
der Bezeidlnung "Kabinett" weiters die Be
stimmung des Abs. 5 lit. b zusätzlich zu gelten 
hat, das heißt, daß Wein mit der Bezeichnung 
"Kabinettswein", die uns auf Grund der 
deutschen Weinreg,elung übertragen wur.d'e , 
niCht verbessert werden darf. Auch diese Be
stimmung fand die Zustimmung aller drei 
Fraktionen. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. Die Bestimmungen im § 19 Abs. 4 wurden 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat durch die Festlegung des Mostgewichtes für 

Gösch.elbauer. Ich. erteile es ihm. Ausleseweine ebenfalls abgeändert. Auch. das 
fand di'e Zustimmung aHer drei Parteien. 

Bundesrat Gösmelbauer (OVP) : Hoher 
Bundesrat! Herr .BUIlloosmi'llliJs1:lerl Herr Vor
Sli1retndJer I Meine Damen. und Herren! Der 
Grund für den Umstand, daß wir UlßJS lin elintem 
ZeitI1anmn von sieben Monaten fIlIE!IUl8.rrl!ich. mit 
der WeinqesetmoVielle lbeschäftfiogen müssen, 
liiJegt darin, daß hei der A'bisti!mm1llIllg im Ju1'.i 
191 1  einJe P,anne patssrerfJe, .da dlie Regierungs
fI1aktrion !ihrer ledlgeI1Jen Vorlage nicht die ZIU
lSbimmung 'gegeben hat, 19000elm nur dli'e IsecbJS 
M1ann laufgestanden Isind, !Um dem § 33, der 
heute novelliert werden soll, ihI1e Zustimmung 
zu geben. 

Es ist 'so, daß im § 33 nun verlangt wird, 
daß Ein- und Ausgangsbüdler geführt und 
Transportbescheinigungen ausgestellt werden 
müssen, und, wie gesagt, haben sich im Land
wirtschaftsausschuß die Freiheitliche und die 
Sozialistische P.artei zu dieser Regierungsvor
lage bekannt. Di,e OVP ist mit der Freiheit
lichen Partei nur dem A:bs. 1 0  des § 33 bei
getreten, der zum Inhalt hat, daß diese Auf
zeiChnungsverpflichtung für steuerliChe 
Zwe<ke keine Verwendung finden soll. 

Bei der Uberarbeitung dieser Novelle haben 
sich natürlich V'er·sdriedene andere Gesichts
punkte ergeben, die nun ,auch in der Novelle 
ihren Niederschlag gefunden haben. . Sie 
wurde daher zum Anlaß genommen, um neuer
lich Änderungen der sogenannten Weinbau
gebiete vorzunehmen, und zwar insofern, daß 
der gesamte politisdle Bezirk Tulln nun dem 

Hinsichtlich der Bestimmungen des § 33 
konnte die Volkspartei die Zustimmung nicht 
geben. Der ursprüngliche Regierungsentwurf 
wurde bei den Verhandlungen im Finanz
aussChuß noch weiter ergänzt und von den 
Vertretern des Weinbaues als eine Ver-
schärfung angesehen. Gemäß diesen Bestim
mungen sind nämlich. sämtliche Weinhauer, 
auCh jene, die sich nur mit der Produktion 
befassen, verpflichtet, Ein- und Ausgangs
bücher zu führen, um so den Nachweis der 
Herkunft zu erbringen. Die Vertreter des 
Weinbaues treten absolut für die richtige An
wendung der Herkunftsbestimmungen, was 
eine Bedingung für den Export im besonderen 
ist, ein und sind auch ,gegen jeden Mißbrauch 
dieser Bestimmungen. Die absolute Aufzeich
nungspfliCht ist in j enen Betrieben, di-e sich 
mit dem Export befassen, hundertprozentig 
gerechtfertigt. 

Di,e dur cbschnittlicbJe Weinernte beträgt 
2,5 Millionen HektoUteT. Die Exporte betragen 
200.000 bis 300.000 Hektoliter, daher rund 
1 0  Prozent der gesamten Produktion. 

Gemäß der Struktur,erhebung wurde nun 
festgestellt, daß von den 12.000 Betrieben, die 
Wein erzeugen, 32.000 Betriebe eine Wein
gartenfläChe unter 2 Prozent der Gesamtfläche 
haben; weitere 1000 Betriebe haben eine 
Weingartenfläcbe bis maximal 30 Ar, sind 
also Kleinbetriebe, die in keiner Weise am 
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Gösdlelbauer 

Export beteiligt sind. Von den restlichen 
35.000 Betrieben weisen mehr ·als 50 Prozent 
einen Gesamtbesitz von maximal fünf Hektar 
auf. 

Hier ist noch zu erwähnen, daß besonders 
die strukturbedingten Kleinbetriebe audl eine 
gewisse Uberalterung der Betriebsführer auf
weisen, denn mehr als ein Viertel aller Wein
hauer ist heute auf Grund der Erhebungen 
über 60 Jahre alt. Besonders für diese 
Betriebsführer wird natürlich die totale Auf
zeidlnungspflicht eine Härte br,ingen. 

Die Liste von Begründungen gegen die 
Buchführungspflicht könnte fortgesetzt werden. 
Mit 1. Jänner 1912 .sind die Weinhauer nadl 
den Bestimmungen des sogenannten Alkohol
steuergesetzes verpflichtet, hinsidltlicb. des 
Entgelts und der Menge Aufzeichnungen zu 
führen. Die weitere Aufzeichnungspflicht hin
sichtlich der Herkunft, die ,in Abs. 2 des § 33 
ihren Höhepunkt findet, wird zu totalen . Ver
wedtslungen und Schwierigkeiten führen. Der 
Abs. 2 li t. b fordert, daß die Angaben nach 
Jahrgang, Sorte und sonstigen wesentlichen 
Merkmalen aufzugliedern sind. Die letzte 
Bestimmung heißt: "Festhalten der gesamten 
Wembewegung im Keller", was zwangsläufig 
zu einer Schikane gegen die betroffenen Wein
bauern und schließlich und endlich in der 
Konsequenz dann zu einem gewissen Frisieren 
der Aufzeichnungen führen muß, da es ja 
anders gar nicht möglich ist. 

Der Vorschlag der Weinbauvertreter 
bezi1ehungsweise der Osterreichischen Volks
partei: Aufzeichnungen j a, jedoch nur für jene 
Betriebe, die Qualitätswein erzeugen, die 
zukaufen und verkaufen, jedoch nicht für 
Weinhauer, die nur die Produktion fördern, 
fand bei der Regierungspartei leider keine 
Zustimmung. Das bedeutet natürlich auch 
Schwierigkeiten bei der Kontrolle und in ge
wissem Sinne eine totale Verbüroktatisierung 
für den kleinen und sicherlidl durch die harte 
manuelle Arbeit im Weinbaubetrieb ausge
lasteten Weinhauer. 

Der § 33 beinhaltet weiter eine Verschärfung 
insofern, als ·ein Transportsdlein bei Wein
transporten über 50 Liter, egal 'in 'wehnen 
Gebinden, gefordert wird, das heißt, daß ein 
Konsument an einem Wodlenendausflug bei 
Mitnahme von 26 Zweiliterflasdlen bereits 
vom Produzenten genötigt werden muß, einen 
Transportsdlein bei :sidl zu führen, aufzu
bewahren und bei j edweder Kontrolle vor
zuweisen. 

Der ursprünglidle Sinn der Tr.ansport
bescheinigung Hegt d·arin, daß die Trauben
transporte zur Zeit der Lese mit Begleit
papieren ausgestattet sein müssen, jedoch 

nicht, daß Weintransporte -in Kleingebinden, 
wie etwa Zweiliterflasmen, die ohnedies 
bereits etiket�iert sind und daher ·ihre Her
kunft nachweisen und darüber hinaus audl 
durch Korkbrand auf Grund des Weingesetzes 
herkunftsmäßig ausg,estattet sind, noch weiter 
die Transportbescheinigungen mitführen 
müssen, was ·ebenfalls sicherlidl eine gewisse 
Schikane darstellt. 

Ich darf vielleicht noch kurz .auf die all
gemeine Situation im Weinbau hinweisen -
es tut mir leid, daß der Herr Bundesminister 
für Landwirtschaft nicht hier ist. Halten wir 
uns vor Augen, daß die Wein ernte 191 1 ,  die 
zweifelsohne eine geringe Ernte war und teil
weise zur Entlastung und auch etw.as zur 
Anhebung der Weinpreise gegenüber den 
Vorjahren beigetragen hat, 1 ,8 Millionen 
Hektoliter betragen hat, und daß auf Grund 
dieser Ernte und der Vorräte ·aus früheren 
Ernten die Vorräte zu Beginn des Jahres 1912 
auf 3,3 Millionen Hektoliter geschätzt wurden, 
so kann damit der Bedarf von rund 2,6 Mil
lionen Hektolitern absolut gedeckt werden. 
Trotzdem werden bis j etzt weiterhin vom 
Bundesmiriisterium für Land- und Forstwirt
schaft Weinimporte in der Höhe von 
110.000 Hektolitern ,als Glo'balkontingent zu
gelassen, 46.000 Hektoliter als Brennwein, 
13.000 Hektoliter als Grundsektwein und 
50.000 Hektoliter i m  Rahmen des Nord
Südtirol-Abkommens ; insgesamt also eine 
Importmenge von 219.000 Hektolitern. Idl 
glaube, daß bei der derzeitigen Produktion 
unserer Weinbauern diese Menge an Wein
importen doch einer Uberprüfung bedürfen 
wird. 

Wenn ich die Preissituation kurz streUen 
darf: Der Durchschnittspreis beträgt in Nieder
österreidl laut Marktberidlt vom Jänner 1912 
1,43 S, das sind ungefähr 81 Prozent vom durch
schnittlichen Weinpreis aus dem Jahre 1963, 
der damals 9,19 S betragen hat. 1963 war 
jedoch keine Alkoholsteuer zu leisten; die
selbe wurde j a, wie Sie wissen, mit 1 .  Jänner 
dieses Jahres mit den Stimmen der Regie
rungspartei wieder neu eingeführt, obwohl 
diese Partei seinerzeit bei der Einführung der 
Alkoholsondersteuer nicht mitgestimmt hat. 
Wenn Sie damals so dagegen war,en, warum 
haben Sie sie heuer allein neu besdllossen? 

Wiffi'befie Gefah·ren, meli.lIlJe Damen und 

Herren, das möchte ich hier aufzeigen, durch 
höhere s1Jeue,dkhe Belastungen, Wli.e d1ie 
E:rhöhung der Alkohols·tJeUler, drObetn, WICIJS den 
V'el1smtedenen Äu&erun'9leIl ,dies Herrn Bundes
kanzlern untd der Fmu Mi!llliJster für Ges:u!DK:l
heil und U mwel'bschrutz zu entnrehmEm. ilSt. SIie 
WÖJSlSen j'a, daß man mlit IdJem Gedanken deT 
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Alkoholsteuer ,auch dilese iBeJ.lanJge bewältigen 
möchte. 

Ein weOOlltl!icbes Moment, das d!ile Wein
bauern auch in Sorge Vletl1Setzt, list, daß mit 
Einführung der ,MelhrwerbsteuJer dm Entwurf 
der Regti.eonmgspar1Jeli nun einJe TI"enlluIl!g des 
Weinbaues von der übrigen landwirtschaft
bichen Produktion beabsichtigt ,ilst. Oe'f W'e'in 
soll Illicht mit 6 Pro�ent be2lielh'U1lJ9lswed!s'e 
8 Pro:rent begÜIliStLgtem iMeh1'W1etI'1JstreUle:rlSaJtz 
beLastet WIetIden, soIlidem mJit der vollen Be
l\alstung von 1 6  Pro:oont. Wenn wir dJi1e stieruer
llichoe Berlastung ZUlsammelllzäh:len, dcmn macht 
das eine Belastung OOS Prodruren1JenpIleti'setS 
von bereits 36 Pl10rent ia!U!S! Ich gl,arube, daß 
man ,S!ich hler doch 'auch Gedanloon mamen 
müßte" wie die Zukurrft in dieSier RtichtuIlig 
gestaltet werden , soll. Es sollte zumindest 
dCllfür 1geso.rgt wieroen, daß ibei: tatsächldchler 
EiIIlführung der MehrwertsteuJer und der 

höberen BeLastung von 1 6  IProZient für den 
WeiInbau das AUisLau1ien der AlkO'ho�sOlIlJdier
s'teUlE!ll' für dals Produkt Weitn. 'gewäfud!edlS1Jet 
WIi,ro. 

Meine Damen U'IlId HerriielIll EiJIlIe Wleibere 

Sorge bereitet 'UIl5 ,auch bJeuer das Budget, 
sollelll doch auch die MIMei. die :im Budget 
für den WeitlifoDlds vorgesehen ISIinid, IdJiIe 
KredJitmit1Je,l, die 'alUf dem AIK-Wieg für dde 
Errichtung von Lagterräumen und me ,EdJeich
terung der Produktion bereitgestellt wer
den, von bisher 80 Prozent mit einer Lauf
:reö.t von 1 5  Jabren im 'beurilg,en Budget ·auf 
60 ProZle'1l!t der Inv:estitionlSlSUlIllIIllen und ,eilIlle 
Zent von 1 0  J,ahiieIß. Igekürzt wer.den. 

AuCh hiier muß ich lIlIameIllS der WleiInbaru.em 
dein Herrn BUIIl,d'elSmindtsber leIlSUChten, auf .dJie
senn Gebiet doch DiChtilge M'aßnahlmelll zu 
seben. W:ill' müssen darüber h1inaJUlS ftesbsteHen, 
daß 'auch ,sämtl:i<he pr.atktiJscbe' FöI1dJerung, die 
biIs zum VlengaIllgletlllelIl J.alhT, tdJul"Chgeführt 
wrurde, im bennigen ,BuldJgiet IIllicht vOI"Q'elSlehen 

tilSt. 
Meme Damen und HerDen! Am ,dien ,bier 

vorgebI"aogelIlien AI"gUilllJellloon könIIlIen wi'r, wie 
ich glaube, das Resümee ziehen, daß eine 
Erhöhung der S'beuJerLast beli S1JIIedchung der 
Förderurngsmittel für idJiIe Weilnbauem doCh 
1ei,'1lJe ,sChwere BelaJ5'hmg beldJau1Jet. AUIS dein 
dargelegten. Gründen 'kJann meine FIIaiktion, 

dde ,Futlktion der VolkJsparbeti, diesler Nov;el1e 
zum Weing,etSetz nJi<:ht Ii!hIle illstrimmung 
,geben. (Beifall bei der rJVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Trenovatz. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Trenovatz (SPO) : Herr Bundes
ministerl Herr VOliSli�1 Hohex BIlmcLets
rat! Die Weinwir,flschaft tlst in Oster-reich edn 

ISO wicb:t'iiger Wd:r1:JSdlJafbszweig, daß iSlite nicht 
wegzudenk!eIß. ist. DiJiS Iglilt IaheT nlieht nur für 
dile Länder Burgenliami '1lIllld NdederÖlsterI1elidI, 
,in denten die HauptWIedlllhaflllgebiebe HegEm, 
Isondern 'für .g,anz Osterretich. Denn dite' Men
schen iQlendreßetn nlicht nrur den Wem, lSIie V1e'I
dlienJeIß. lauch dJaran. 

Wenn man zum oßeliJspiEil !in. Sal�l:rurg, Vor
'arlberg odJer Oberosterl1eidl !in Städte kommt, 
in deren Uffiigebunig :looIiJn Weitn. wädlJst, daml 
IStellt man nest, daß ,auCh dort Wiem Ig'et:rulnkJen 
wird. Danln VleTdiJent me dorttige gewerbbi'dIe 
Wirtschaft, daran verdienen die Gastwirte. 
Alle diese Personenkreise sind verpflidItet, 
Sbeuern 'zu leilsten, 'lmd auf GI"Wld dlieser 
SbeuerlelilstungeIl '�ann dier Sba'at OsteJIDeiCh 
seiJn!en Verpfl!idItuDgien nJadIlkommen. 

Medn geschätzter HeIlr VOl"Ilednter ihat ein 
bißchen ein Leidlied gesungen, er hat darüber 
gekltagt, daß die Föroorun.gsmittJel lim Bud-ge1: 
gekürzt worden :sdInd. 

Dazu muß 'ich fulst'Sltellllen: -MeinJelS· WiiJSiseIlS 
41st klein. ,andetres iloaJDdwiTtlSchaftbiches Produkt 
'so ,gefäl'ldert worden wtiJe de:r Wein. NiCht 
einmal die Wolm'UllllgetIl siml Im OsterneiCh in 
diesem Pro7ielß.taUismaß geföIidert wol1dien. WÜte 
die Lagerräume für den WeilßlbtaJUi. Wem mcm 
Gelegenheit hat, die große Wfitt1ml'IgIenossen
Isch,aft am Rusre,r Btetr1g im B'llI1genl!amd 2lU seIbe!n, 
QCl!IlIIl stellt man fielSt, dii'ß dort Millionen a'UiS 
öffientl!ichen Mitteln, lalUJS Steuermi1:1JeJn, 1iln!v1e
'Stiert WUI1den. Dort hat die öffentldcbe HaIJld 
m 'großzügiJger Weise latn ICIier Scblaffung von 
Lagerräumen mitgewtill"kt. :Es lils1: dalher llJidJJt 
,cm.gebr'acht, lliJe.ber Herr Kollege Göscbelibauer, 

!rieT d1ie :Med1IllUllJQ' IZIU th!abein, der Wletinbau 
wäre xuwern:ig gefördJel'lt wordlen. (Bundesrat 
G ö s c h e l b a u e r: Von 80 Prozent aui 
60 Prozent gekürzt! - Bundesrat S c h r e i
n e  r: Sind Sie ein Bauernvertreter? - Bundes
rat Dr. S k o t  t o n: Er ist sogar selber ein 
Bauer, zum Unterschied von Ihnen!) Ich war oft 
SpIlecher Jn der Burgenläm:JJiJschen LiIDdwi'rt
schaftlSkJammer - es !ilst schade, daß Herr 
Präsident Polster nidl!t lCl!Il:wesetnd ä:st - und 
ha:be odJara'llf 'hJitngeWliesen, :daß iIIl rt1IDSIel'IEml 

Meine.n Kjammerbudget oft . . . (Bundesrat 
S c  h r e  i n  e r: Er redet gegen die Bauern') 
Nein, ndiemalJs I Gegen die Bcmem iSlilnld hödI
s1Jens dtiIe BalulemhU'IllddlirektoIlen, laber me' die 
Baue,ml (Lebhafte Zustimmung bei der SPO.) 

Ich Ihalbe in .der Bul1glenlätnldJilsdlJen LaoJrwirt
schaftsk!ammer !des IÖfteren damm btio:lJge
Wlwsen, daß I1lDJSIer kliedInJeJs Kammerbudget 
4 Mill'i'OllleiIl und mehr für die Förderung des 
Weinbaues enthra'l1len :hrat, !daß laber aOOmter
'se4ts fürr den Obstbau, der tim. Bru.rgeclIatnd nun 
eben.f'al1s ein Begriff geworden. ast, Iimltner nur 
sehr wenJi,g Mittel rur Verffig'UlDg -gestellt 
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wuroen. Für di,e 'LaJgIeIlU!llIg von Obst Isiind of,t 
Kübl'häuser erforderld'ch, 'dlie Laigerung von 
Obst ist schw.ie:rilger .al!S Idlie v,on Wein. denn 
Obst kann man IIJJi:dlt iSO lieIimt :lagern Wlile 
W'EriIIl. Wenn malIl: weli:ß, WalS rum 'Belilspi1el 
in Sürdllirol fÜT den Obstbau grellaJIl WTi1rd, Idanrn 
ertkennt man, daß leIS höch!S1Je Zeit wäre, auch 
bei uns dem Obstbau mehr AUJgeru:ne:rk zu 
scheIrlren. Für dleiIl We!i'1l!ba'li liist �ilngegen 
me1n€!S ETlach1Je:ns ISO V1ieI 'gelschiehe:n, daß '&idl 
die Welinba!U!ern ,absolut ntidtt zu bekllagen 
harben. 

Nun zu den GesetzelSlnoVJe'llen. Im Jahre 

1971 hat man das WedlIl;getSletz !nOVleBliert. ,Man 
hart durch dile!se NOVieHe die W,edmbeUier weg-
1gestroichen. Die Wiei'nbalUle!m hCJJben. laufigeiiltmet 
und waren glüdddch, daß lSie llIUn, wenn sli'e 
Wein abverkaufen, nicht zur Finanz gehen 
müssen, um dort WeinlSteroor zu bezaJhlen, 
die zum ,größt'en lieti'l dmmex (lJile BaUiem be
zalhl-en mußten. 

Und JlJUn zur IlJeu 'einlg,eführ1len SOIIlIdJeIls1lelUler. 
Herr Kollege Gösdvellbal1lerl Sile list m'cht Illeu 
eingeführt worden, sie list lbereli1ts vor Jahmn 
eingefUhrt worden und :bestelht nJUn.. Arus d1ie
Isem Grund tilst ldile Weinis1leuer 1gefianen.. 

Die Weinbauern dI1außen lS!ind galf nlidlt ISO 

beulll.I'll.higt, WJiie es daTgtelStJellt wurde. Sie 
haben ,audl meht so VÜ!el AIl!QISt vor dem 
vieI:lJi.tiertelIl § 33, vor der Aufzeichnungs
pflicht. Diese Aufzeidmunglspflicht besteht 
audl in der Bundesrepublik Deutschland, sie 
ist bei einer geordneten Weinwirtschaft not
wendig. Die Steuern müssen 'schließlich von 
jemandem bezahlt werden, Herr Kollege 
Göschelbauer! Die WeinibaUJe1m :sdnld dlU'rchalUls 
gewmt, die notwe:ndligen SbeUJem zu zalhllell. 

Zrum Weinbau !iJst noch fo'lgoodes festzu
st'el1en: Die Bum:1eslärndter NdederÖlSterrelich 

und BUl'Ige!llIland, in dl6Illen 1SIidl. ja ldJiJe Haupt
weinbaugebiete befinden - in der Südsteier
mark finden wir ganz kleine Ansätze -, haben 
schon vor J,ahI1en Wie!inbalUlOO'gtelllUmJgsqetSlet:re 
belschlileßeiIl mÜJSlsen - IStie wurden mlit Nriledrer
ÖlSterreddl pakbitert -, Idamit da!s AUJSISIeItzen 
nddl,t dn die BreliJbe geht. DU!rdl diese Gesetze 
wurde dli!e Produktion beschTälnIkt. 

Im burgenländdlschen See'WIitnJml kÖTIlIlten 
noch Wed!nigärten laJUlSglepfLanzt we'I1den. DilelS1elS 
Ge'bilßt könn'be Qu;al1i'l:ätsweine hie,rvor.bI1i'DJQIelIl, 
dIi1e für den Export lQ1I'oß,e Bedeutung hätten. 
Abe-r d!i'e u'berproouktlion der veJIgaJDJg1eilllen 
Jahre ha,t id'ile Larnld.taJge deT le'l'Wä'hlnben Lände'l' 
veranlaßt, Weinbauregelungsgesetze - nidlt 
gegen den WeilnJbalU, sondem zum Schutz des 

WeinbCliUetS - ZlU be'sdlliießen. 

kunft hinfäHig, und vtiel.1llelich1 ka!lllll dJ(lIS Aus
setzen von Weiln Wlieder fI1e1irgegeiben we:roen. 
Ob das m.öglich lSeIiIn. Wltm, we'iß iich nicht, 
aber hoffen wir, daß diese hemmenden Gesetze 
in den e,r;wähnten LänrlJern w.iJeder weg�allen 
werden, damit wJr dlie Wemproduktli'On Mieder 
steigern können:. 

Und nun zu dien preisbHdeniclIen MÖlglidl
keHJe!Il. Es älSt dazu ge:kOllI1mleU, daß d!ie 
NOVielile 1970 den EWn-DrlitfJeJ.-Venscbruitt Ig& 
stIlichen 'hat. Herr Kollege GÖlSdllelbauer balt 
hJeiu1e bedauert, daß !So VTierl Wletin \importiert 
W1ird. In der neH der OV'P"'Rlegiierung wuroe 
j1a vliel mehr Wein limportiert, 'll!OId ZW,ai[" trotz 
R!ekoI1(:lJem1len. Es wurde Idem Hamlel noch die 
Mögllichkei1 gegeben, dur,ch dien DIlittel
V'el'isdm!itt Wein ZI11 iimporflie'ren, der danIll die 
BeZteichJnung "OsberredcbJilsdrer Wein" �atfJe, 
'in W:h'ik:1ichkeit WlaJren ,aber nJich1: einmaI 
50 Proz,eiIlt ös1lerrelicbiliscber Wein daibieli. Auf 
me's'em Gelbiei wst für den Wie!inbalU lsehr Vli'el 
POSIi'mV1eLS gleischJehen. 

Nun �ur TItaIIl!sport!belsched'ßÜigung. Es war 
davon die :&ede, daß leliln UrlaUlbe'r nicht 
26 DoppellitJer W,eIiiIl mJi'truhI1en düne. Da�u 
kann ich nur sagen: Er soll halt 25 Plasdlen 
mitnehmen, ,er soU ,zwetimal 'CliUf UrLaub fahren, 
dann hat 'er 11ßJSQeSamt 50 Hascheni - Das list 
kein Hindemils I 

Um 'alber in deT WednM!rtsdlJaft eimm gere
gelten Ablauf zu 'g,ewä.'hrletils:t.en, list 'eIS not
wendig, ISO wjie das Ii!n dJetn westlichen Lärndlem 
getScbtie:ht, lauch in Osrerretich drurdl ldIie Auf
zei'c1mU!Il'gsipfii.cbt Ordnung ZJU halten. Die 

WeitnbalUem sehen dalI1in ketine SdlIiOOame. 

Es war für s:i:e' letiInJe· we!SentHcbie !ErLerim
'OOl'ltmg, daß die Weli.lJlJsteuer ,gefta!lLen list. SdI6 
rechoon ,es de'r ReglieTU!llIg KmiJsky sehr hoch 
"a!D:, daß sie nun keine WleiilnlstlßUJe!r zu zalhlen. 
haben. (Beifall bei der Spö.) 

Im Nati'OrualI1at drüben habelIl de'r Herr 
Abgeordnete Tschida und mehrere andere 
Spliedler 'slehr 'g.roßzÜlglilg ülber die Unrulhre lin 
der Bauernschaft gesprochen. Im bin auch 
eiln Baf\ljeT, dch halbe 'ZwaT nur kllelin!e Am;ätze 
von Wein, wUT habem ;aoor (große WeinrgelbietJe , 
in denen ich sehr viel verkehre, und ich muß 

sageiIl: Ich hlahe de'rZle!i1 von dderse'l' Unl'lU!he 
nichts gemerkt. Die! , Bal1.llem Isi!lld 'heute 
beruh4gter ·deInrn je (Heiterkeit bei der aVP), 
dlenn iSliJe beikommen lhieu1Je iPIlelise, die sile sich 
mcht 'erhofft hätten. tDiIe, Unruhe wird j,a nur 
Igestiftet, Herr Kollege GÖlsdrelbaue;r, von dien 
FUJI1ktiQnäoon J.lhJres Bauembun!dels (Zustim
mung bei der SPö), der die 'BC\lUJeIrn ,a'U�hetzt 
ulIld sie zur UnI11lih!e Vler,a!llJllaßt. 

Nun erqab sich lim Vorjlahr lei!nIe 1gerin:gerle Unruhd!g :wurden dliJe Bauem eiJnmal, als ISli,e 
Emte. Vdelleidlt �.erden diese GetSletZle dn Zu- :rum. el'lSten Mal mit IdIen: Tl'Iaktorten auf dem. 

308. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)46 von 50

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 308. Sitzung - 25. Feber 1972 8633 

TreDovatz 

BaUiha'll'sopl.atz vor dem Bum.lletskiall1Z'Le'r:amt .oo.f
gefatb.'Iien sind. Und 91an.z 1lIIl!ruhiig wuIldJen site, 
als K·ClJD.zler Klaus les laIbge;1ehn:t hatte, mlirt den 
Abgesandten der Demonstranten zu verhan
deln. Da wuIlden sie, Iglanz unrulhJijg. (Beifall bei 
der SPO.) 

Und ein zweites Mal versuchte man, 
dli,e Bauern unruhlig zu madllen. Demt es 
konnte nicht ertragen werden, daß man gegen 
einen Kanzler Klaus und eine OVP-Regierung 
demomtr.iert und g.egen ein Minderlheits
kiaoonett Kreilsky 'llIicht diemoIlis'tIliJert. Und !da 
wti.ederum hat man IdJie FWliktwonäre 105-
geschic:kt: Bauern, falhrt doch, wd.'r mÜlSISen 
unsere Unzufriedenheit dokumentieren I , und 
man hat Siie ein zwlei1'Jes M,al aruf dem BaJllhia'llS
platz mit den Tr.a'ktomn ,alUffalh:oon Igteselhen. 
Der Kanzler KreiilSlky hat siIe empf,alIlJgen. Bs 
wruroe ,sog,ar das VerhandluThgSteDglebnJilS über
tTagen, ;und diie BauIßm ISIiInld heru!hlilgt 
(Zwischenrufe bei der OVP) von Idlieser zoweli-
1Jen DemoIlJs'1Jration wti.eder helimyeikiehrt 2'JU 
ihDelll W:iTbscbafl'ls.betrile!blein.. 

Di'e Unruhe blßi den iBaruem kiann. man ZWiM' 
schüren, man kann 'eIS Z'Wlaif Vleiisurnen, labeT 
bei der heutigen Sirua:1iion und 'bei dler heu:
bi'gen PmilSlage bei den Wiambauelffi wdlrld es 
meht so 1e1icht sein, dJiIe Bauern iaufzuhietZien. 

Im Burgeniland lhia:ben 'auch einmal dlie Wel.n
booern demonstrilert. !Es lilst :W1kkl!i.ch schade, 
daß der Herr :KiammeTprälSlildent BundesJlat 
Pol's1:!er nlidlt anwesend wst. Als lS!ie 'damals 
a'llffuhl1en, hahen lsie iIlJidJ.ot 1ge'QeIIl dile Reg�e
flUD!g, 'Sondern ,gegen die BaJUJemlkaJIIlJIller 
demonstriert. Polster kennt ja die burgen

länJdliJschen Bauern. Br 'hat zu ed.rnem iserl.nleif 
Beru1\skollegen .gesagt : Na hÖ,IISt, Wtarum :liaJhIiSt 
denn heut' mit'm Tl1aOCtOif da Ihler rur 
DemQlJllSUaitlloo, . warum bist denn net mit 'rn 
Meroetdles ,geikommen? - IhT kÖnIIlt Polsrerr 
fl1age'Th, d,C1!s !Steht lim Ptr,o'tokoll. DaIS hat PdLs1Je,r 
,gelSa!gt. 

Nun, meinJe Damen und Hel1l1e1Jl, wdlr W1iJssen, 
daß Wliif hieute sehr ViiJelle lWieilnlbauem hCl'b'en, 
diie g,ar keiIlJe IsilJlld. Si,e si'Ild T:Jla'U'benproduzen

ten. Sie haben eJilll, zW1eli W/eliInJg'ärten j zum 
·großen Tleil} nJicht ledlnmal eliiIlJen KJelI1Jeif. Sie sdml 
'gaif IlJidlt Im der Lage, Idtie Tl1auben. einz:u
preStSen, sondern lsie IsilJlJd da!I1a1Uf 'an'gewiielSen, 
bei Ider Emte daJS T'IlaJUbeIIlJguot IsofO'Iit zu ver
äußern, 'zu verkiautfietll:. 'Solche W,embalUem gibt 
'es auch im Bu:r:g:emlalJlJd 'genügend. Das ,silJlld 
aiber in UIDlSeI!eIIl. Sinn kJeilIlre WeililibaJuieim, odalS 
sind Tl1a'llbetnprod'll�entetn, die dlie Trmben 
sofort labv·erkaJUfen.. 

Dileiste Trauben, die laiUJS dem BUTIgeililand 
von Lenz Moser I1lllld oa!I1Jderen Weim!händlem 
weggefühTt W'el'1d1ein, die dann als KIi€mger oder 
a,l!s NiederösteI\Ile!imer odier ·als GJUlIDpolds-

klitdmer irgendwo verkauft werden, diese 
Trauben lSIind rlunc: · um den Nl€!UIsdiedler See 
ulJld ,i:m BUTgemoaml qe:wadltStelIl. - Auch dJaJs 
,gibt reiS. 

Aber begrußen w.ir tdiaJs. 'Es ,soll ISO iWEliter
gehen. Und WIeIUl man heulte dlalS Lelidllied 
gesu:ngen ·hiat: UnzufIlileden we öftientl'ich Be
dliensteten, UD:ZlUlfIliedelIl. dite' Anwälte !in Os1ler
reich, unzufrieden die Bauern! - wer kann 
1(]00IIl :schOIl' zufniietdten lSielin? Z'llrfnietdenheliot -
das sagt schon ein · altes Sprichwort - ist 
Sdüamperei. Darum 1SeIien. Wlir 'aille unzu
flli'eden, und hotfun wd'!", daß 'UIIlJS iiJn diese'!" 
Unzufrilledelnll'e!it der Wohlstand in Os1Je'l1Midl 
erhalten bleibe und wachse wie bisher. (Leb
hatter Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Ber,ichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Es liJst d!itelS IIliicht der Faill. 

Wir Ischreiten Idtalher rur AblstJimmulJl!g. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u  c h zu 
erheben. 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2. Feber 1972 betreffend ein Internationales 
Ubereinkommen über den Eisenbahnfradlt
verkehr (eIM) vom 7. Februar 1970 samt 
Anlagen. ein Internationales Ubereinkommen 
über den Eisenbahn-Personen- und -Gepälk
verkehr (eIV) vom 7. Februar 1970 samt 
Anlagen. ein Zusatzprotokoll zu den am 
7. Februar 1970 in Bern unterzeidmeten Inter
nationalen Ubereinkommen über den Eisen
bahnirachtve�kehr (eIM) und den Eisenbahn
Personen- und -Gepäckverkehr (eIV) und ein 
Protokoll über die Beiträger welme die an 
den Internationalen Ubereinkommen vom 
25. Februar 1961 über den Eisenbahnfradlt
verkehr (eIM) und über den Eisenbahn-Per
sonen- und -Gepäckverkehr (eIV) beteiligten 
Staaten an die Kosten des Zentralamtes zu 
leisten haben, vom 7. Februar 1970 (695 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 

1 6. Punkt der Tagesordnung: Internationales 

Ubereinkommen über den Eisenbahnfracht

verkehr (CIM) , Internationales Uberein

kommen über den Eisenbahn-Personen- und 

-Gepäc:kverkehr (CIV) , samt Zusatzprotokoll 
und Protokoll über die Beiträg·e. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. 
Spindeleg'ger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter lug. Spindelegger: Herr 
Vorsitzender I Herr ißumlesminJi'B1Jelrl Meine 
Damen und HeIlTeni Durch die voIlliegenden 
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Ing. SpiDdelegger 

Ubereinkommen IsolIen. dlie ,am 25. FebruaT 
1961 ,auf der 6. RevtilSli.oI1lSikonfierenz lin Dem 
beschloS1Slel1lel1 ,m1Jema1D.onmen Ulbe�ein
kommen übter den. IEdisle!nbahn:f.l'Iamtvel'lkehr UIlld 
den Eisenba,hn..,Pensoru:m- rund -.GepäckverkeihT, 
diie mit 1 .  JänDler 1965 !in KTiaft getreten ISIi!nd, 
ersetzt weTden. Die Il1efU.Ien . Ubereimommen 
weisen zahlreidle Verbesserungen in mate
rieller sowie verfahrensrechtlidler Hinsidlt auf 
und erreichen in z,ahlretidlen Pun;k,1Je.n eine 

Angleichung oder Annäherung des EiJSIen:bahn
tJ:laJllSl>ortrecbtes an das -für ande'OO' ißefÖtr
derungsmi'ltel geltendJe RIecht. 

Der Ausschuß für wUlf1JsmaftJJidte An'ge
}'egenhedten. hat dliJe gegerrstä!nJdlddle VorJ,�ge 
in Seliner Sitzung vom 23. Februar 1972 dn 
Verhandlung genOImnJelIl und ledlIllStimmli'g -be
schlossen, dem Hohen Hal1.llSie zu lempfe!hlen, 
kleinen Etruspruch zu erheben. 

Als Ergebnis lS'einJer Btel'latJullll9 !Stellt delf A'US
schuß fü-r WiiIf,1JschaJftllitlre AlJlJgel1egenh'eitben 
somit durch mich idJelll A 111 t :r  ,a 9, der Bun!dets
Dat wolle besdlJJießeln.: 

Gegen dien Beschiluß des Nationa·lrartels vom 
2. Beber 1972 betreffend ein Lntemati'OOJale:s 
Uberetilßlkommen 'Über den: �i'SenhahnfI"achrt
verkehr (CIM) vom 1. Fe!bruar 1970 samt 
Anl'agen, leim 1In1lerllia.bi:OIlIallelS Ube'ooinkoon!IIllelIl. 
über den BiJseIlJba!lm-lPre[J8O!ll1e!Il- und -Gepäck
verkehr (CIV) vom 7. FelbrualJ.' 1970 lSIamt 
AnJ'agE!!Il, 'elm Zusatzp'fOtokoll ZIU den :am 
7. Februa.r 1970 in 'Bern 'lmterzeidmerf:ien IlIltJer
nationalien Uberteli!nkommen über den BiIseIJl
ba!IIDfl'lac.btrveIlkehr (CIM) uoo ,dien EiISle!Il'bahn
Prel'lSOIJlen- und -GepäckvedtJe!hr (CIV) und eli.n: 
Protokoll über diJe 'Bedlträige, welche· dJie· .00 den 
IIntemahlO'IlJalen Ubered.mommlen vom 
25. Febru� 1 961 über den B:iJsenbahJn.�f1acht
VIerkehr (CIM) und übe!f den. BiJSIoo;ba!b.n-�r
sonen- und -Gepäckverikehr (CIV) betJeildgtlEm 
StaJaten 'an die Kosten des ZentMJI,amtes ·zu 

lledJsfloo. haben, vom 7. Februalf 1970 wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundesrat Pl'Iechtl. Idl erteile es ihm. (Vor
sitzender-Stellvertreter Dr. S k o t  t o n  über
n.immt die Verhandlungsleitung.) 

,Bundesrat Predltl (SPO) : Herr Bundes
ministerl HOiher Bru!I1Jd1esr,at! WleJIJJn !iCh. zu dJre
sem Uberelimcommen idaJS Wort eDgred.fe, danrn 
deshalb, Wledl ich glJafUlbe, lauf '8Ii!nJige sehr 
Wlelsetll:t1iche Puln;kte hJinweWSIeJIl zu m Ü1SS1etn. 

Hier WÜird Ielin littrlJematrODJales Uberredn
kommen !geschlOSSlEm:, !UIJld g.lleddl'relitJi.g finden 
Gelspräche im Rahmen, der EWG staut. Es Wst 
eine Reihe von Ländern dem UbereliiIllkommen 

beti'Q1et�e,tetn, die lalUch glJeddwelitig MLtglited
staaten der 'EWG .sind. Im gl'allJ!be, lauf eiJnige 
Punik:te ;siehr weJSIeIIltliidl hdnWJelilSle'Il. zu müssen, 
w:erhl 'eiS notWlelJldlg ISietin wiro, le!ine Harrmoni
slierung der TICloI'lifie ;im europäIDsdreIn Eioon:bahn
Vler�ehr herbeli.zufühl'len. 

Ich mömtre nJU'l' 'ed.!l1letn !s,e!hr wesentlichen 
Prunlkt IhierarulS911elUen, Ider rsehr oft �m Hohen 
Ha'llJs zur DiISik'llSsiolD. gleJsta!lllden lilSt, wenn leB 
um d!iie Tia:nifgesrtalwDJg dm Ostel'lreli:cbischen 
BUilidesbahnen 'gegangern. Iilst. 

In ddesem UberetilIlilwmmen list ein P1assUIS 
entlhalten, den ich dnlSo�em lalls rse!hr pOisitiv 
beretichnlen möchte, ,als IllIebeill den Tarif
begünstigungen auch andere Begünstigungen 
gewM1!It 'WIer.dJen können. Unter "oar:rtJdJeTe Be
gülfllStigu,Illgen" l1'8t zu zählen, daß man unter 
a!l1ldeI1em ÄIllsdIllußglJelilSle 'U!l1ld reIiJnJe Rled.ne von 
arnrlere:n Einrichtungen emch'beln kann. ,Im 
Rahmen der EUlfOpälilSchlelIl WdTtschaftsg,emein
sch.Jaf:t list es nlieht mögJii'ch IUJIlld igU'bt leIS keine 
A'UlSna:hmetarife. 

Ich darf Ihnen an Hand von Ziffern die 
Le,iJstJtmgen Is'agen, die dde OsteT'I1elichlitschen 
BunidJesba:hlIl:elD. j ährHch Wmmelf w:iJeder der 
WliTtsch,aft :rur VerfüytllIllg IsbeHen. 'Die T[la!JlIS
portko!Soon stellen nämlliich Ieli'llle!ll ,sehr wesent
l!icbetn Faiktor bei der P:redJSbildiung dar. Es 
sind das lrund 300 Milllti'<meIl SchIiIlLililig dm Jahr, 
ddle nicht der Ve:I'Öffienthi'chungspfldcht 'UlIlter
�iegen und mit rden.en €/in lindJireks1:ler Beitrag 
ge!1eÜJstet Wi!Dd, lUm auf den EXlportmärktren 
konkuTDffilzfMId!g Z'U sed.n. Wrenrn nun lro 'iI1gen.d
eliner Form edn Arl'iIDgemrent mit der Euro
päJilSchen W.irtschafbsgemreilnlschaft Ierrfolgt, sind 
dliJelSre liaIlifbe'StimmUJl91OO nd·cht me!hT mög'lJich, 
WleH das iim \T.ertraJg IIlJicht vOligesehen lilst. 
Aruch n.n dJresem Vermag - obwoh!1 eiInIe ,Reihe 
von StJalatren d!hm beIiIgetretlelIl IiJst, die ,auch Mit
glieder der Europäischen Wirtschafts gemein
sch'aft ,silllJd - konnte IdJiIeSier !PrtIDkt nd·cht rest
los ,geklärt we::rlden. 

Idl möchl1Je daI'auf lhJinwie!isen, daß me 'Bise!ll
balhn:en dm gesamten europälilschlelIl Raum sich 
in etimler lSI®r ,stürmischen Bntwri'cklulUg 100-
findlelIl, da die Vier.stopfl1.llIllg derr Stlfla:ßen 'imme'! 
größe:oo Ausmaße !errediCht. Durch dieses Ubeif
e�nkommen ISlind ,cuber dom JSIe;hrr w,esentlliche 
Erle�mterungen für die WliTtschaft getsch.Jaffen 
woroen, wobei ich nur retiiIllige Punkte heraus
gretifun möchte. 

Es IDst dm 'interrn.atiOIl!alrelll IE!'Uropäilsmen 
EisienbahnVleIlkle'hr dmmer W1i:eder vor
gekommen, daß bestimmte Grenzen mit be
stimmbEm 'l:asten beIlegt rworden JSti!Ilid uml daß 
GaJIliIl, wenID. d!ile Lalst üoonsm'l'li:tten wuOOe, der 
GewerbetrefiilJelllCie, der mtestels Gut lau!ftgegieben 
hat, VlertaJIllaßt worden .ilst, ZJUJsätzlich Dieue, 
höh:eTe Tarife zu berLahlen, o'hne ldlaß dliIe 
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Predltl 

zUlStändige ,andere BaIlmverwalwlßIg davon lin 
roeruntnlils gesetzt WOOOIEm wäre. Mit diesem 
UberediIJkommen sind nun 'klooe AUSIlIabme
besbimmu.nq.en gtelSma·ften wol'ldJe!n, wOIIlJach 'in 
dliIesem Fall, also wenn es 1dJi,e &enbahn
VleI'Wa:ltlmgen meht V1eröftentlJi'cht haben, 
künftig dii'e Wi,rtlschaft dIIl keiner 'Form mebr 
belastet Wliocl. 

DaifÜ'be'r :hmaus 'i,st noch etwlaJs zu erwähnen, 
was '5Ielhr wesenthl.ch und erfreubich :iJst, näml1dl 
daß leich 'die leuropälilSchlEn Balhnverwali'llnqEm 
in einer Richtung weiterentwiCkeln. In einer 
2Jedi, wo di'e Dabe!nlveDaTbeIi,wng li.!mme,r mehr 
Pliatz 911etift, sind lalU'ch leme Reihe von Ba'hn
\11erw,alhmgeIl Ibereli1Js Ida'ZU Ü!berglega'IllgeIl, dJi.;e 
Fl"achttoa!r:ife über d'hoo naflenverarbedif:rungs
a'lllaqen 'Ilegi:striere.n zu �liaJSlSelIl IUnd auch 'abzru -
rechTIJetD.. DaJs hiat dazu tgeführt , daß :in VliieJ.leIIl 
Staaten unterschiedliCbe Frachtbriefe bestan
den haiben, w.a1S Z'll lgroßen Diffuren�en geführt 
hat. Es wj'Ild nun Iin. leinem PaJSSUlS, de'r s,elhr 
begrüßeruswert ,ilSt, :liestgelegt, daß wahl jeJd!e 
Ba:lmVlefWaltung eiiJlen FrachtbI1ief lim HilIlJbllick 
auf di� DatenverlarheH.'l1IlIg gasta'lten kJamt, 
aber drlletsen da:nn Idem ZelntraLamt vorzrullelgte1Il 
bai, wo dann ,mne AbspracbJe mit der · Wlirt
schaft in dJieser 'Fo:rnn erfolgen kann. 

Sie lsehen Ia!llso, daß geraJde dJie I�opä.dlschen 
Bi!senbalhJnen iIliiwt DlUr Im tedmJilscbJer HdnISii.cht, 
sondern 'auch in adminJiJstl'latJir\nelf Form den 
ErfordemiJssen der modemen Entwiddu:ng 
Rechmmg tra.gen. Wilr spredrern timmer 'so Vliel 
von -dler EntrÜ!m.pelung, von Ider Enibürokl:flabi
Slie:run.g. Hier 'Slind !in pOiSlil1Ji.'V1er WetilSe bereti'ils 
emiiQ1e Ansärne hi'ezu vo:dha!l1lden., '1.1!Illd leIS 1lst 
selhr 'eTfirteoulich, diaß dieselS Uheretinkommen 
heute hier die Zustimmung finden wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

Berichterstatter :ist Herr Bundesrat Wagner . 
Ich ,bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Hoher Bundesrat ! 
Durch den vorJ/iegemllen: Gelse!tresbetsdrluß des 
NationalraTeIS soll dJie gesamte stJatlis1Jischie 
TätiJgkelit auf derm Gelooete de'f Z'Ji'VliUuftTalhrt 
geregeI t werden. 

Die Durchführung der statiJstliJsdllelIl �r,be
bungen über den Stand, dIie iEntJwtiCklung und 
dliJe Leilstung der ZiJv1i.Uuft�aihrt 'WIird dem 
Statistischen Zentralamt unter Mitwirkung der 
Flughafenbetriebsgesellsdlaften obliegen. 

Zur Au,sk!unftserteHuDJg we'l'ldletn alle Luft
befördef'U(l)JQISIlBlt'erniehmen, di'e Halter ÖlStJer
De!idritscher ZiV1il.fIl1lgplä1:2Je :bezie'hungswetilse 
ZIiVii'lll1lftf.ahrzeuge und die öslerretidllilsd:ren 
Z'JiIV1HlufHahrerscburen lSo'W1ile die Inhaber von 
ZlivJlluftfaJhrt-Pe:nsOlIlJall.a'UJsWleise1Il:, AlnJerloon
n'OOlglSscbmTIJelll un:d Flu'9schülerarusweiISen ver
pflichtet ;S'ein. 

Der AUISschuß für wirttscbJaftbichJe AntgeJ.egen
hei.ten hiat dliJe g'egleI1Jständ�iche VorLage !in 
seli'IlJe!r Sitrulllig vom 23. iFebruar 1 972 in. Ver
hlmdllUlllg genoIDlIllIEm l'UIIlId eitnJstimmtig -be

schlOisSlen, dem Hohen Haw zu 'empfehlen, 
looilIJJen Eim;.pruch zu 'erheben. 

Als ErgebIlliis ISleiinJer BeratUlng steHt der A'llJS
schuß für wirt:scbJaftl�dle A1ligIe'LegenhJeiten 
somit durch mim den A iIl t r a 'g, lder BUIIlIdles
r.at woUe beISchLießen.: 

GeIgen den Geootzielsbe.schluß delS Na>t:d'OIlla!I
r,ate!s vom 2. FelbruaT 1972 über ein B11ndielS
gesetz betl'ieftend Isba1lils1liischJe LErbebtmgen auf 
dem Gehiiete der Zli'VliUuf.t1iaJh!rt (ZdV1i:l1uftfiahrt
Sta!tilStikgesetz) wiro kedn ,BilOlSpruch erhoben. 

VOf1si!tzender-SWllvertretJer Dr. Skotton: Zu 

VoI1Sdtzender-SteH'VIertretier 'Dr. Skotton: Zu Wort hat sich niemand gemeldet. Wir schrei

Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ten zur Abstimmung. 

ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Beridlterstatter 
Schlußwort? - Das ,ist rnJicht dJer \Fan. 

Wir 'g!elaJllgen zur A'bstrlmmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g besdlließI der 

ein Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  U c h zu 
erheben. 

VOIiSliltzender-StJellVJertreber Dr. Skotton: 
Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der Meine Damen und Herrenl DWe Tagesordlnung 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National- ilst ler!Schöpft . 
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

Di'e Bi!llbenufitmg der n ä c !h IS t e n Sitzulllg 
des Bun!doelSfiates W1iTd :alUf ISdlrtiftLidlem Wege 
erfolgen. Alls Sitzu'lllglstermilIl fust DOImeIIstag, 
dler 23. März 1912, liIn AUSlSicht 1genommen. 

17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Feber 1972 über ein Bunde.sgesetz 
betreffend statistisme Erhebungen auf dem 
Gebiete der Zivilluftfahrt (Zivilluftfahrt- Für ldIiIe TagesOI1dJnung dieser Sitzuny kom-

St ti tik t (696 B i1 ) men jlooe Vorlalglen dn Betradllt, die der a s gese z) der e agen 
NatioTIlalfiat h�s dahJim. veralbschdedet ha-ben 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir wJTd, ;soweit Isnle dem BilIlISprumsDedlt d� 
gelangen nun zum 11. Punkt der Tages- Bundesmtes unrer1:iegen. Bin 'd!iJesberz;üg'lichies 
ordnung : Zivilluftfa.hrt-Statistikgesetz. . Aviso wird noch schriftlich ergehen. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton 

Bevor ieb. die SHruDJg tSdllIiJeße, gebe �ch k'elHsgese� oabgegelbenen 'Br'kläruDJgen von 
noch bekannt, daß ,alIlJsdllt1eßelnd der Uinv-erettn- M�llglliJedem des BuJndesr,atets zUJS!ammentnitt. 
barke'itsa'1llsschuß :im LokJal I zweckJs Beschluß-
fassung über di'e . 'im Sirulle des UniViereli.nbar- Dile Si't'Zung ,ist 9 e s c 'h I 0 IS IS Ie n. 

Schluß der Sitzung : 13 Uhr 25 Minuten 

Berichtigung 

Im stenographiseb.en Protokoll der und unsere Vertreter beim Europarat ersudlen 
307. Sitzung soll auf Seite 8572, linke Spalte, sollten, sich dafür einzusetzen, daß naCh dem 
der erste Satz im dritten Absatz richtig lauten: Beitritt OsterreiChs zur Europäischen Men

schenrechtskonVtElntion und zur Europäischen 
"Erlauben Sie mir daher aus gegebenem Sozialcharta - deren Ratifikation unter Frau 

Anlaß darauf hinzuweisen, daß wir es uns Minister Rehor erfolgt ist - eine europäische 
über alle Grenzen der Fraktionen hinweg in Charta zum Umweltschutz zustandekommt, 
diesem Hohen Haus zur Aufgabe machen meine Damen und HerrenI" 

österreichisehe Staatsdruckerei L61 10082 

308. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)50 von 50

www.parlament.gv.at




